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• 35 Jahre Partnerschaft Bockau/Herrieden

AUS DEM GEMEINDELEBEN
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am 8. März 2025
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• Falschnachrichten und sog. „Fake News“ erkennen
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

• Mikrozensus 2025 startet

• Barrierefreie Stadtverwaltung

• Stellenausschreibungen

KLIMASCHUTZ UND NACHHALTIGKEIT

• Erfolgreiche Re-Zertifi zierung als Fairtrade-Stadt

... und viele weitere Informationen aus unserer Stadt 

und unseren Dörfern

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim: 
Diese Grundsätze des Art. 38 unserer Verfassung 
sichern demokratische Wahlen in Deutschland. 
Mitarbeitende der Verwaltung und zahlreiche 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sorgen vor, wäh-
rend und nach der Wahl dafür, dass die Wahlen 
ordnungsgemäß durchgeführt werden. Für diesen 
wichtigen Einsatz für unsere Demokratie möchten 
wir von Herzen danken!
Am 23. Februar 2025 stehen 29 Parteien zur Wahl. 
Was die einzelnen Parteien erreichen wollen, kann 
man in den Wahlprogrammen nachlesen. Unter 
www.mitmischen.de lassen sich verschiedene 
Wahlprogramme bequem miteinander verglei-
chen. Außerdem bietet der „Wahl-o-mat“ unter 
www.wahl-o-mat.de eine gute Hilfestellung, um 
herauszufi nden, welche Partei die eigenen Interes-
sen und Vorstellungen am ehesten vertritt.
Im Vorfeld der Bundestagswahl kursieren im Inter-
net und in den sog. „sozialen Medien“ zahlreiche 
Falschinformationen. Diese werden oft sorgfältig 
verbreitet, um Wählerinnen und Wähler gezielt zu 
beeinfl ussen. In dieser Ausgabe des Amtsblattes 
fi nden Sie wertvolle Tipps, um Sie vor „Fake news“ 
zu schützen. Bleiben Sie wachsam und skeptisch, 
damit Sie nicht Opfer von Desinformation und Lü-
gen werden. Wer sich umfassend informiert, kann 
eine gute Wahl treffen!

Ihre

Dorina Jechnerer
Erste Bürgermeisterin

Bundestagswahl 
am 23. Februar
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AUS DEM STADTRAT

Auflösung der IG Moststraße/ 
Verein „Fränkische Moststraße“
In der Sitzung des Stadtrates am 15.1.2025 wurde über die „Frän-
kische Moststraße“ beraten und folgender Beschluss gefasst:
	 1.	Die Stadt Herrieden stimmt der	Auflösung der Interessen-

gemeinschaft Fränkische Moststraße zu.
	 2.	Die Stadt Herrieden stimmt der	Übertragung des vorhande-

nen Vermögens von rund 40.000,00 € auf den Verein	
„Fränkische Moststraße e. V.“ zu; eine weitere Auseinander-
setzung (Klärung zur Abwicklung von gemeinsamen Ver-
mögenswerten wie z. B. Einrichtungen o. ä. sachliches Ver-
mögen; liegt hier nicht vor) findet nicht statt.

	 3.	Die Stadt Herrieden ist bereits	 Mitglied beim Verein „Frän-
kische Moststraße e. V.“ und stimmt dem Mitgliedsbeitrag 
von nun jährlich derzeit 500,00 €; analog dem bisherigen 
Beitrag der IG zu.“

Bundestagswahl 2025 - Bestellung einer 
weiteren stellvertretenden Wahlleitung
In der Sitzung des Stadtrates am 15.1.2025 wurde über die Be-
stellung einer weiteren stellvertretenden Wahlleitung für die 
Bundestagswahl 2025 beraten.
Für die Bundestagswahl 2025 wurde vom Stadtrat in der Sit-
zung am 6.11.2024 Herr Florian Weinmann als Wahlleiter und 
Frau Bettina Haubner als stellvertretende Wahlleiterin bestellt. 
Analog zur Europawahl 2024 ist aus organisatorischen Gründen 
eine weitere stellvertretende Wahlleitung erforderlich. Hierfür 
schlug die Verwaltung Frau Lisa-Marie Röhrer vor.
Der Stadtrat beschloss Frau Lisa-Marie Röhrer zur weiteren 
stellvertretenden Wahlleiterin zu berufen.

Zeitplan für den Neubau der Sporthalle
In der Mittelschulverbandsversammlung am 20.1.2025 wurde 
über den Zeitplan für den Neubau der Sporthalle beraten.
Nachdem in der Dezembersitzung 2024 die Auftragsvergabe an 
das Planungsbüro für den Neubau der Sporthalle erfolgt ist, be-
gannen zwischenzeitlich die Projektplanungen. Im Zuge dessen 
ergab sich folgende Fragestellung für den zeitlichen Ablauf:
Um den Ausfall der Sporthalle für den Schulunterricht und die 
Vereine auf ein Winterhalbjahr zu beschränken, ist der Zeit-
punkt für den Abbruch der Sporthalle entscheidend. Grund-
sätzlich könnte nach Planung, Stellen des Förderantrags und 
Vergabe der Abbruchleistung 2025 mit dem Abbruch der Be-
standshalle begonnen werden; allerdings aller Voraussicht nach 
zu einem Zeitpunkt, der zur Folge hat, dass der Hallenbetrieb 

nicht nur im kommenden, sondern auch im darauffolgenden 
Winterhalbjahr nicht stattfinden kann. Daher beriet die Mittel-
schulverbandsversammlung darüber, ob mit dem Abbruch der 
Halle noch 2025 begonnen werden soll oder erst im Frühjahr 
2026. Im Falle eines Baubeginns im Frühjahr 2026, bräuchte nur 
im Winterhalbjahr 2026/2027 eine Ausweichmöglichkeit für 
den Schul- und Vereinssport gefunden werden. Zum Winter-
halbjahr 2027/2028 stünde dann der Neubau uneingeschränkt 
zur Verfügung.
Die Mittelschulverbandsversammlung beschloss, dass mit dem 
Abbruch der Turnhalle nach dem Winter 2025/26 begonnen 
wird. Mit der Schule und den Vereinen wird rechtzeitig vor dem 
Winterhalbjahr 2026/2027 eine Lösung für den Sportunterricht 
und für die Hallenbelegung durch die Vereine gesucht.

Termin für die Hauptbereisung der AGFK

Fahrradfreundliche Kommune
In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 21.1.2025 
wurde bekanntgegeben, dass die Hauptbereisung Herriedens 
durch die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen 
(AGFK) in Bayern am 30.10.2025 stattfindet. Bei diesem Termin 
muss nachgewiesen werden, dass Herrieden alle Anforderungen 
für die Auszeichnung als „Fahrradfreundliche Kommune“ erfüllt.

Geldautomat Sparkasse
In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 21.1.2025 
wurde bekanntgegeben, dass die Sparkasse Anfang Februar 
einen Geldautomaten im Außenbereich aufstellen möchte bis 
im Sparkassengebäude die Räumlichkeiten saniert sind. Dieser 
wird sich voraussichtlich an der Ecke zum Reisebüro/Richtung 
Pizzeria direkt an den Parkplätzen befinden.

Beratung über die Ergebnisse der Verkehrs-
schau am 13.11.2024
In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 21.1.2025 
wurde über die Ergebnisse der Verkehrsschau am 13.11.2024, die 
mit dem Staatlichen Bauamt Ansbach, dem Landkreis Ansbach, 
der Polizei Feuchtwangen, Herrn Willi Heller als Sachverständi-
gen und dem Seniorenbeauftragten Josef Leichs stattfand, be-
raten.
Von der Verwaltung werden folgende Maßnahmen umgesetzt:
•	 Zum Steinbachwald, Rauenzell – Kreuzungsbereich: S 2249 

– AN 55: Anbringung eines Spiegels nach Rücksprache mit 
Antragssteller

•	 Vordere Gasse 32 – St 2248: Anbringung eines Spiegels
•	 Altstadtbereich – St 2249 – Herrnhof: Prüfung der Umsetzbar-

keit von breiteren Bürgersteigen
•	 Kontaktaufnahmen mit Google Maps bezüglich der ungüns-

tigen Routenführung für LKWs
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•	 Zum Steinbachwald, Rauenzell S 2249 – AN 55 gegenüber 
vom Sportplatz:					   
➤ Anlage einer Laubbaumreihe unter Berücksichtigung der 
Vorgaben							     
➤ Planungen zur Beleuchtung des Radweges als Vorausset-
zung für Einverständnis des Staatlichen Bauamtes und des 
Landratsamtes zur Versetzung des Ortsschildes

•	 Röser Straße, AN 55 Kreuzungsbereichen: Am Schutz, Am 
Rösgraben, Kugelmühle: An den beiden Querungen „Am Rös-
graben“ und „Kugelmühle“ wird den Radfahrern die Vorfahrt 
durch entsprechende Beschilderung eingeräumt.

Der BV-Ausschuss fasste folgende Beschlüsse:
•	 Aufstellung einer Fußgänger-Bedarfsampel in der Ansbacher 

Straße zu Testzwecken.
•	 Aufrechterhaltung der Bemühungen um eine Temporeduzie-

rung auf 70 km/h und Verlegung des Ortschildes in der Neun-
stetter Straße.

•	 Erneute Antragstellung auf Temporeduzierung im Bereich der 
Altstadt

•	 Aufstellung einer Fußgänger-Bedarfsampel zu Testzwecken 
und Überprüfung der baulichen	 Realisierungen einer Que-
rungshilfe bei einer Sanierung der Bahnhofstraße.

•	 Einfädelspur für Radverkehr am Ortseingang von Velden
•	 Schaffung von baulichen Voraussetzungen für Modellversuch 

für Radfahr- oder Schutzstreifen in Velden

Ob investive Maßnahmen noch 2025 oder erst 2026 umgesetzt 
werden können, ergibt sich durch die Haushaltsberatungen.

Formlose Bauvoranfrage für Neubau eines 
Einfamilienwohnhauses mit Garage
In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 21.1.2025 
wurde über eine formlose Bauvoranfrage hinsichtlich der Er-
richtung eine Einfamilienwohnhauses mit Garage auf einer Teil-
fläche des Flst. 430, Gemarkung Oberschönbronn in Limbach 
beraten.
Bei der Planung des Bauvorhabens sind aus Sicht des Gremiums 
folgende Punkte zu berücksichtigen:
•	 Im Zuge des Neubaus muss eine	neue Ortsrandgestaltung 

mit Streuobst angelegt werden.
•	 Neubau muss flächensparend integriert werden.
Der BV-Ausschuss beschloss, dass die gemeindliche Einvernah-
me in Aussicht gestellt wird.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan  
mit Grünordnungsplan sowie 10. Änderung 
des Flächennutzungsplanes „Solarpark  
Großenried-Langweid“
In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 21.1.2025 
wurde über den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Grün-
ordnungsplan sowie 10. Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Solarpark Großenried-Langweid“ des Markts Beschhofen bera-
ten. 
Der BV-Ausschuss erhob keine Einwände gegen das Bauleitver-
fahren des Marktes Bechhofen.

Antrag auf Vorbescheid für die Errichtung 
eines Einfamilienwohnhauses mit Garage
In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 21.1.2025 
wurde über einen Antrag auf Vorbescheid für die Errichtung 
eines Einfamilienwohnhauses mit Garage beraten.
Nachdem es in Sickersdorf bereits einen Bezugsfall gibt, be-
schloss der BV-Ausschuss die gemeindliche Einvernahme zu 
erteilen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, einen 
alternativen Standort für den Spielplatz zu finden, das Stark-
regenmanagement für Sickersdorf zu überprüfen und ggf. er-

forderliche Maßnahmen vorzubereiten und Grundstücksver-
handlungen zu führen, um mittelfristig im Rahmen einer Orts-
einbeziehungssatzung Entwicklung von Bauland zu ermög- 
lichen.

1. Änderung Vorhabenbezogener Bebauungs-
plan mit Grünordnungsplan sowie 6. Änderung 
des Flächennutzungsplanes  
„Solarkraftwerk Bechhofen-Großenried“
In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 21.1.2025 
wurde über die 1. Änderung des Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans mit Grünordnungsplan sowie die 6. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Solarkraftwerk Bechhofen-Großen-
ried“ des Markts Bechhofen beraten.
Der BV-Ausschuss erhob keine Einwände gegen das Bauleitver-
fahren des Marktes Bechhofen.

Aufstellung des Bebauungs- und  
Grünordnungsplanes Nr. 47 „Kienberg Nord“ 
sowie 9. Änderung des Flächennutzungs- und 
Landschaftsplanes der Stadt Leutershausen
In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 21.1.2025 
wurde über die Aufstellung des Bebauungs- und Grünord-
nungsplanes Nr. 47 „Kienberg Nord“ sowie 9. Änderung des Flä-
chennutzungs- und Landschaftsplanes der Stadt Leutershausen 
beraten.
Der BV-Ausschuss erhob keine Einwände gegen das Bauleitver-
fahren der Stadt Leutershausen.

Vergabe - Entlandung Feuerlöschteich  
Oberschönbronn
In der Sitzung des Umwelt-, Energie- und Landwirtschaftsaus-
schusses am 4.2.2025 wurde bekanntgegeben, dass in der 
nichtöffentlichen Sitzung des UEL-Ausschusses am 19.11.2024 
beschlossen wurde, den Auftrag für die Entlandung des Feuer-
löschteiches Oberschönbronn an die Fa. Herz in Feuchtwangen 
zu vergeben.

Rodungserlaubnis für Geh- und Radweg  
Rauenzell-Burgoberbach
In der Sitzung des Umwelt-, Energie- und Landwirtschaftsaus-
schusses am 4.2.2025 wurde bekanntgegeben, dass die Stadt 
Herrieden für den Neubau des Geh- und Radweges zwischen 
Rauenzell und Burgoberbach die Erlaubnis zur Rodung der 
Waldflächen, Flst. Nr. 868 und 1405, Gemarkung Rauenzell, nach 
Art. 9 Abs. 2 Satz 1 BayWaldG, erhalten hat. Die Rodung wird bis 
zum 1.3.2025 erfolgen.
Für den Bau des Radweges zwischen Burgoberbach und Rau-
enzell sind aufgrund der beschlossenen Wegeführung umfang-
reiche Rodungsarbeiten erforderlich. Bemühungen der Bürger-
meisterin und von Mitgliedern des Gremiums, eine naturver-
träglichere Wegeführung zu realisieren, blieben im Vorfeld er-
folglos. In der öffentlichen Sitzung des Bau- und Verkehrsaus-
schusses vom 28.3.2023 wurden die verschiedenen Varianten 
der Wegeführung abschließend für die Beschlussfassung im 
Stadtrat vorberaten. 
Die Varianten der diskutierten Wegeführungen können im Rats-
informationssystem eingesehen werden. Die Staatsforsten als 
Grundstückseigentümer lehnten die Ertüchtigung des vorhan-
denen Weges im Staatswald zwischen Rauenzell und Neuses 
(Variante 3) kategorisch ab und befürworteten hingegen die 
Wegeführung entlang der Staatsstraße.
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Vergabe - Leistungen zur Erhöhung des  
Volumens des Rückhaltebeckens Rauenzell
In der Sitzung des Umwelt-, Energie- und Landwirtschaftsaus-
schusses am 4.2.2025 wurde bekanntgegeben, dass in der 
nichtöffentlichen Sitzung des UEL-Ausschusses am 27.11.2024 
beschlossen wurde, den Auftrag für die Erhöhung des Volu-
mens des Rückhaltebeckens in Rauenzell an die Fa. Semmer 
aus Insingen zu vergeben.

Energiestandard Kidz Lebenshilfe
In der Sitzung des Umwelt-, Energie- und Landwirtschaftsaus-
schusses am 4.2.2025 wurde bekanntgegeben, dass für das Kidz 
(geplante KiTa zwischen Wohnzentrum Schüller und Schrotfeld) 
eine vorläufige Berechnung des Energiestandards durchgeführt 
wurde. Für das Gebäude wurde durch den Bauherrn mit dem 
Rahmenkonzept vorgegeben, dass die Erlangung eines Effi-
zienzstandards Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) 
40 zu erreichen ist, welcher über den Anforderungen des GEG 
2024 liegt. Die Berechnungen erfolgten nach DIN-Standard-
werten. Der Nachweis kann erst geführt werden, wenn genaue 
Daten von Baustoffen und Anlagentechnik vorliegen.
Aufgelistet die berücksichtigten Grundkonzepte:
•	 Das Gebäude wird in Holzbauweise ausgeführt, mit vorge-

hängter Fassade.
•	 Die Beheizung des Gebäudes erfolgt über eine Wärmepumpe 

(zentral für Kidz u. Wohnheim).
•	 Die Übergabe der Wärme erfolgt über Fußbodenheizung mit 

elektronischer Regelung über Stellantriebe.
•	 Die Trinkwassererwärmung erfolgt ausschließlich dezentral 

über Durchlauferhitzer.
•	 Die Belüftung erfolgt über eine zentrale Lüftung mit Wär-

merückgewinnung.
•	 Das Gebäude erhält eine PV-Anlage. Die Größe (komplette 

nutzbare Dachfläche) hält die Vorgaben des Bayerischen Kli-
maschutzgesetzes (>240 m2) ein. Die exakte Größe der PV- 
Fläche wird im Zuge der Haustechnikplanung und Ausfüh-
rungsplanung ermittelt.

35 Jahre Partnerschaft Bockau/Herrieden
2025 stehen die Feierlichkeiten für das Jubiläum zu 35 Jahre 
Partnerschaft zwischen der Stadt Herrieden und der Gemeinde 
Bockau an. Hierzu erfolgte ein Austausch über den Termin mit 
Frau Bürgermeisterin Franziska Meier. Die Gemeinde Bockau 
feiert außerdem 2026 ein Partnerschaftsjubiläum mit der Ge-
meinde Neuhof (Bad Sachsa). Aus diesem Grund wurde sich in 
der Sitzung des Hauptausschusses durch die Bockauer Gemein-
deräte am 14.1.2025 darauf verständigt, dass 2025 keine sepa-
rate Partnerschaftsfeier mit der Stadt Herrieden gefeiert wird, 
sondern eine gemeinsame Partnerschaftsfeier „35 Jahre Herrie-
den und 20 Jahre Neuhof“ am 13./14.6.2026 stattfinden soll. 
Weitere Informationen werden den Beteiligten noch zeitnah 
mitgeteilt. Im aktuellen Kalenderjahr wird es zahlreiche Anlässe 
geben, um die Partnerschaft durch gegenseitige Besuche im 
Jubiläumsjahr besonders zu würdigen. Die Stadt Herrieden ge-
währt entsprechende Fahrtkostenzuschüsse. Über Begegnun-
gen im Jubiläumsjahr wird regelmäßig im Amtsblatt berichtet.

Demokratie-Kampagne der Region Hesselberg
In der Sitzung des Stadtrates am 5.2.2025 wurde über die De-
mokratie-Kampagne der Region Hesselberg informiert.
Am 8. März 2026 findet die nächste Kommunalwahl in Bayern 
statt. In Zeiten zunehmender politischer Polarisierung wird das 
lokale Engagement für unsere Demokratie immer wichtiger. 
Daher organisiert die Region Hesselberg eine Demokratie-Kam-
pagne, um die Kommunen bei der Akquise von Kandidatinnen 
und Kandidaten für die Ratsgremien zu unterstützen.

Was ist das Ziel?
•	 Wir möchten interessierte Bürgerinnen und Bürger ermuti-

gen sich zur Wahl zu stellen: Wir möchten auf die	 Thematik 
und ihre Bedeutung aufmerksam machen, Fakten rund um 
die Wahl und das Amt zur Verfügung stellen, persönliche Er-
fahrungen von aktiven Rätinnen und Räten teilen und Lust auf 
eine Kandidatur und spätere Mitwirkung machen! Sensibili-
sieren, Informieren, Motivieren!

Was haben wir konkret vor?
•	 Zwei Infoabende (15.5.2025 | 19.00 Uhr Herrieden & 20.5.2025 

| 19.00 Uhr EBZ	Hesselberg) für Interessierte mit Kurz-Vortrag 
zu den wichtigsten Fakten, einer moderierten Diskussions-
runde mit aktiven Rätinnen und Räten zu ihren persönlichen 
Erfahrungen und der Möglichkeit zum persönlichen Aus-
tausch und zur Klärung individueller Fragen beim anschlie-
ßenden Zusammensein.

•	 Aufbau einer übersichtlichen Internetseite mit allen o. g. In-
formationen rund um das Amt und die Wahl. Hier sollen ein-
zelne Rätinnen und Räte mit Foto und Zitat vorgestellt wer-
den.

•	 Ein begleitendes Plakat soll Aufmerksamkeit erzeugen, auf 
die o. g. Termine hinweisen und per QR-Code auf die Inter-
netseite verlinken.

•	 Ein zusätzlicher Flyer stellt alle relevanten Informationen zu-
sammen, erläutert die Relevanz für unsere Region und soll zur 
Mitwirkung ermutigen.

Kontakt: info@region-hesselberg.de oder telefonisch unter 
09836/9709699

32. Änderung des Regionalplanes der Region 
Westmittelfranken (8)
In der Sitzung des Stadtrates am 5.2.2025 wurde über die  
32. Änderung des Regionalplans der Region Westmittelfranken 
(8) beraten.
Die Unterlagen sind im Ratsinformationssystem hinterlegt.
Der Stadtrat stimmte der 32. Änderung des Regionalplans der 
Region Westmittelfranken (8), Teilkapitel 6.2.2 „Windenergie“, 
zu.

Aufstellungsbeschluss - Änderung und  
Erweiterung des Vorhabenbezogenen  
Bebauungsplans „Bioenergie Seebronn“  
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung  
„Regenerative Energie und Rohstoffgewinnung“
Für den Bereich des Firmengeländes der NATURA GmbH & Co. 
KG besteht ein rechtskräftiger vorhabenbezogener Bebauungs-
plan „Bioenergie Seebronn“, in Kraft getreten 2010.
Da sich die Firma NATURA GmbH & Co. KG in Sachen regenera-
tiver Energien und Rohstoffgewinnung laufend fortentwickelt, 
waren in den letzten Jahren am bestehenden Standort regel-
mäßig Erweiterungen und Veränderungen erforderlich.
Die Entwicklung der Firma geht zwischenzeitlich weit über den 
im Jahr 2010 vorhabenbezogen entwickelten Bereich hinaus.
Mit der Änderung und Erweiterung können die erforderlichen 
Flächen für bspw. die Biogasaufbereitung und Biomethaner-
zeugung planungsrechtlich gesichert werden. Außerdem ist 
eine zweite Zufahrt geplant, um für den Ortsteil Seebronn eine 
Verkehrsentlastung zu erreichen. Dieses Projekt wurde in der 
Sitzung des UEL-Ausschusses am 25.6.2024 vorgestellt. Die Un-
terlagen hierzu finden Sie im Ratsinformationssystem zur dor-
tigen Sitzung.

Der Stadtrat fasste folgende Beschlüsse:
	 a) 	Der Stadtrat Herrieden beschließt die Aufstellung für die Än-

derung und Erweiterung des Bebauungsplanes „Bioenergie 
Seebronn“ gem. § 2 BauGB.
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	b) 	Der Stadtrat Herrieden billigt den vom Ing.-Büro Heller vor-
gelegten Planentwurf (in der Fassung vom 5.2.2025) und be-
schließt die frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sons-
tigen Trägern öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
durchzuführen.

	 c) 	Die frühzeitige Beteiligung zur Vorabinformation gem. § 3 
Abs. 1 BauGB ist öffentlich bekannt zu geben.

	d) 	Das Ing.-Büro Heller, Herrieden, wird beauftragt, die Behör-
denbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

Die Verfahrenskosten trägt der Vorhabenträger.

Neugewählte Kommandanten - Bestätigung 
durch den Stadtrat
In der Sitzung des Stadtrates am 5.2.2025 wurde über die Be-
stätigung der neugewählten Kommandanten der FFW Rauen-
zell beraten.
Bei neugewählten Kommandanten der Freiwilligen Feuerweh-
ren bedarf es laut des Bayerischen Feuerwehrgesetzes 
(BayFwG) der Zustimmung bzw. Bestätigung des Stadtrates.
Als Kommandant der FFW Rauenzell wurde bei der ordentlichen 
Mitgliederversammlung am 26.1.2025 Sebastian Bänsch wieder-
gewählt. Zum stellvertretenden Kommandanten der FFW Rau-
enzell wurde bei der ordentlichen Mitgliederversammlung am 
26.1.2025 Herr Benedikt Goth neu gewählt.
Der Stadtrat bestätigt die neu gewählten Kommandanten.

Würdigung der Arbeit der Steuerungsgruppe 
„Faire Stadt“
In der Sitzung des Stadtrates vom 5.2.2025 dankte Erste Bürger-
meisterin Jechnerer den Mitgliedern der Steuerungsgruppe 
„Faire Stadt“ und den Beauftragten für kommunale Entwick-
lungsarbeit, dem Zweiten Bürgermeister Andreas Baumgärtner 
und Stadträtin Franziska Wurzinger für ihr erfolgreiches ehren-
amtliches Engagement. Seit 2015 ist die Stadt Herrieden zerti-
fizierte Fairtrade-Town. Dieser Titel muss alle zwei Jahre erneu-
ert werden. Die Unterlagen zur Titelerneuerung wurden im 
Herbst 2024 durch die Verwaltung unter Federführung von 
Herrn Maximilian Kroemer bearbeitet. Im Dezember 2024 be-
stätigte Fairtrade Deutschland als zuständige Prüfstelle die er-
folgreiche Re-Zertifizierung für zwei weitere Jahre.

AUS DEM GEMEINDELEBEN

20. und 21. Dezember 2024

Rückblick Herrieder Weihnachtsmarkt
Am 20. und 21. Dezember fand am Herrieder Vogteiplatz der 
Weihnachtsmarkt statt. Ein herzliches Dankeschön geht an die 
beiden Christkinder Johanna Bach und Melanie Zeisel, die am 
Weihnachtsmarkt und an verschiedenen Veranstaltungen in der 
Vorweihnachtszeit Präsenz zeigten. Die KiTas „Waldkinder“, 
„Unterm Regenbogen“, „St. Deocar“ und „St. Vitus“ sowie der 
Musikverein Neunstetten und die Bläsergruppe Jubilate hatten 
ein buntes Bühnenprogramm für die Gäste des Weihnachts-
marktes vorbereitet. Als Ehrengäste begrüßte Erste Bürger-
meisterin Jechnerer bei der Eröffnung unter anderem Pfarrku-
rat Scherzer, Pfarrerehepaar Höhr, die Apfelkönigin Lisa I, die 
Tauberzeller Weinprinzessin Nina I und eine Abordnung der 
amerikanischen Partnerschaft.
Durch das Engagement verschiedener Vereine, Organisationen 
und Einzelpersonen war für das leibliche Wohl bestens gesorgt 
und man konnte noch hübsche Last-Minute-Geschenke für 

Weihnachten erwerben. Ein besonderes Highlight des Herrieder 
Weihnachtsmarktes war die lebende Krippe und das Angebot 
der Kutschfahrten. Außerdem erfreute das Team der Bücherei 
durch Sonderöffnungszeiten die Kinder mit weihnachtlichen 
Geschichten als Bilderbuchkino und mit dem Kamishibai in der 
Bücherei.
Wie in den letzten beiden Jahren organisierten die Geschäfts-
leiterin der Stadt Herrieden Frau Anja Schwander und die Mit-
arbeiterin der Bürgermeisterin Frau Christine Bach zusammen 
mit den Stadträten Herrn Jürgen Leis und Herrn Fritz Oberficht-
ner den Weihnachtsmarkt. Ein ausdrücklicher Dank ergeht an 
die Organisatoren für die erfolgreiche Veranstaltung, an die Mit-
arbeitenden der technischen Abteilungen der Stadt für die Or-
ganisation der Infrastruktur und die Unterstützung im Vorfeld 
und im Nachgang des Weihnachtsmarktes sowie an den Eltern-
beirat der Realschule Herrieden, die im Hintergrund mit dem 
Spüldienst zum Gelingen eines nachhaltigeren Weihnachts-
marktes beitrugen.
Unter folgendem Link sind Impressionen zum Herrieder Weih-
nachtsmarkt zu finden: https://www.herrieden.de/leben-frei-
zeit/veranstaltungen/impressionen

AGIL-Bürgerpreisverleihung 2025
Die Verleihung fand in der sehr gut besuchten Turnhalle in 
Weinberg im Rahmen einer Gala mit einem bunten Programm 
statt. Durch den Abend führten die Moderatoren Renée und 
Roland Walter. Die Preisträgerinnen und Preisträger wurden mit 
kurzen Filmbeiträgen vorgestellt, die von Hans Christ aufge-
zeichnet wurden. Die Interviews wurden von Roland Walter 
geführt. Die zahlreichen Gäste bekamen durch die Beiträge ei-
nen guten Eindruck, mit welch hohem Engagement die „Stillen 
Stars“ Ehrenämter ausüben. Musikalisch umrahmt wurde die 
Veranstaltung von Roland und Renée Walter und vom Jugend-
chor aus Weinberg, unter der Leitung von Frau Marlene Binder.

Aus Leutershausen wurde das Ehepaar Anke und Rüdiger Schu-
ler geehrt. In seiner Laudatio hob Herr Bürgermeister Markus 
Liebich hervor, in welch hohem Maße sich das Ehepaar im TV 
1862 Leutershausen als Vorsitzender Herr Schuler bzw. als Mit-
glied im Turnrat Frau Schuler, engagiert. Leidenschaft, Zielstre-
bigkeit und Hartnäckigkeit sind Attribute des Ehepaares. Durch 
ihr jahrzehntelanges Wirken in den verschiedensten Bereichen 
des Sportvereins trugen sie maßgeblich dazu bei, dass der 
Sportverein eine hohe positive Außenwirkung und der Verein 
auch im gesellschaftlichen Teil der Stadt Leutershausen einen 
ganz hohen Stellenwert hat.

Aus Herrieden wurde Frau Anni Heller geehrt. Stellvertretend 
für die erkrankte Erste Bürgermeisterin Dorina Jechnerer über-
nahm der Zweite Bürgermeister Andreas Baumgärtner die Eh-
rung. In seiner Laudatio führte er aus, dass Anni Heller seit Jahr-
zehnten ehrenamtlich sehr aktiv in der evangelischen Kirchen-
gemeinde Herrieden ist. 30 Jahre lang wirkte sie als Mitglied im 
Kirchenvorstand und widmete sich erst der Kinder- und Ju-
gendarbeit und später dann der Seniorenarbeit. Sie organisiert 
und plant Seniorennachmittage. Für die Ökumene in Herrieden 
ist sie seit Jahren mit großem Einsatz tätig. Außerdem enga-
giert sie sich regelmäßig im Gabrieli-Haus und schenkt dort 
ihre Zeit und Aufmerksamkeit den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern der Einrichtung der Lebenshilfe. Neben den Herausforde-
rungen als Mutter von fünf Kindern und der Mitarbeit im Inge-
nieurbüro ihres Mannes Willi Heller unterstützte sie zudem jah-
relang eine befreundete Herrieder Familie bei der Pflege der 
schwerkranken Tochter. Wie selbstverständlich zählt Anni Heller 
zu den Aktiven im Netzwerk „weltoffen leben“, übernimmt re-
gelmäßig Verantwortung beim wöchentlichen Friedensgebet 
und begleitet seit Ausbruch des russischen Angriffskrieges auf 
die Ukraine Geflüchtete. Ihr Wirken prägt nicht nur das gesell-
schaftliche Miteinander in der Kirchengemeinde, sondern da-
rüber hinaus auch das soziale Miteinander in der Stadt Herrie-
den.
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Aus Burgoberbach wurden Frau Elfriede Dörr und Frau Luzia 
Rieger geehrt. Beide setzen sich bereits seit Jahrzehnten u. a. 
in der Trachtengruppe maßgeblich für den Erhalt des Brauch-
tums und der Tradition ein. 
Der Reigen der ehrenamtlichen Aktivitäten reicht von Palm-
zweigen zu Palmsonntag (besorgen der Materialien und Bin-
den), Osterbrunnen aufstellen (Osterkrone binden und schmü-
cken), Kräuterbuschen zum Fest Mariä Himmelfahrt (sammeln 
der vielen verschiedenen Kräuter und Heilpflanzen und Binden) 
und die Teilnahme an dem weit über den fränkischen Raum 
hinausgehend bekannten Leonhardi-Ritt. 
Herr Bürgermeister Rammler hob in seiner Laudatio den Einsatz 
der beiden Preisträgerinnen zum Wohle der Gemeinde und zur 
Stärkung der Gemeinschaft hervor und betonte, dass sich jede 
Kommune glücklich schätzen kann, wenn „stille Stars“ - so wie 
die beiden Preisträgerinnen - in einer Gemeinde sich aktiv ein-
bringen.

Aus Aurach wurde posthum Frau Barbara Fuchs geehrt. Frau 
Fuchs war in ihrer langjährigen Tätigkeit im Rathaus von Aurach, 
aber auch in der AGIL-Geschäftsstelle nicht nur der Motor und 
das Getriebe dieser Bürgerpreisvergabe und vieler weiterer 
AGIL-Projekte, sondern Ideengeberin und „gute Seele“. Der Bür-
gerpreis wurde von Herrn Bürgermeister Simon Göttfert stell-
vertretend an Frau Angelika Fuchs-Elias, der Tochter der Ver-
storbenen, überreicht. 
Als langjähriger Weggefährte hielt der Altbürgermeister von 
Aurach, Herr Manfred Merz, die Laudatio und würdigte sehr 
beeindruckend die Arbeit und das hohe Engagement von Frau 
Fuchs. 
Im Filmbeitrag erzählten drei langjährige Begleiter und Freunde 
von Barbara Fuchs (Lore Fucker, Altbürgermeister Peter Schalk 
und der ehemalige Bürgermeister aus Herrieden Alfons Brandl) 
sehr eindrucksvoll, wie begeisternd, ansteckend und voller Ide-
en Barbara Fuchs die gute Seele der AGIL war. Nach der Preis-
verleihung würdigten die Anwesenden mit stehendem Applaus 
Barbara Fuchs.

Moderation: Renée Walter und Roland Walter
Filmaufzeichnungen, Schnitt und Technik: Hans Christ
Interviews: Roland Walter
Beleuchtung und Sound: Roland Pamler
Bühnenbild / Dekoration: Beate Dorner
Weiteres Team: Susanne Pamler, Rosemarie Nenning und Maria 
Geßler

VERANSTALTUNGEN

Konzert des Kreisorchesters am 23. Februar 
um 17.00 Uhr
Der Kreisverband des Nordbayerischen Musikbundes e. V. lädt 
zum Konzert des Kreisorchesters Ansbach unter der Leitung 
von Tobias Hauenstein in die Turnhalle der Realschule in Herrie-
den ein, am Sonntag, 23. Februar 2025 um 17.00 Uhr. Es ergeht 
herzliche Einladung. Der Eintritt ist frei.

Herrieden Helau!
In der Aktivstadt an der Altmühl wird die 5. Jahreszeit auch in 
diesem Jahr begeistert gefeiert. Zum Auftakt des bunten Trei-
bens lud die Kolpingfamilie zum traditionellen Pfarrfasching ein. 
Dieser fand am Samstag, den 15. Februar 2025, um 20.00 Uhr im 
Landgasthof Bergwirt in Schernberg statt und stand unter dem 
Motto „Beim Faschingsball geht‘s wieder rund. Wir feiern alle 
kunterbunt“. Am 26. Februar darf wieder beim Seniorentanz, 
der unter dem Thema „Jung und voll Schwung“ steht, jeweils ab 
14.30 Uhr im Gasthaus Bergwirt in Schernberg das Tanzbein ge-
schwungen werden, gerne kostümiert. „Dorfkinder“ feiern am 
22. Februar 2025 ab 19.00 Uhr im Schützenheim in Heuberg ih-
re Faschingsparty. Am Samstag, den 1. März 2025, haben die 
Faschingsfans die Qual der Wahl. Denn beim SV Rauenzell star-
tet um 19.30 Uhr im Sportheim die Faschingsparty unter dem 
Motto „Von Adam bis Zukunft: Der SVR reist durch die Epochen 
der Geschichte“. Auch im Sportheim in Neunstetten wird ab 
20.00 Uhr zur Faschingsparty geladen. Mit dem traditionellen 
Rosenmontagsball des Gesangvereins Elbersroth am 3. März 
2025 im Saal der AWO, der um 19.30 Uhr beginnt, steuert die 
fünfte Jahreszeit in der Aktivstadt an der Altmühl dann schließ-
lich auf den Höhepunkt am Faschingsdienstag zu.
Das ehrenamtliche Organisationsteam des Herrieder Faschings-
umzuges um Christine Kaiser, Julia Hödel, Thomas Weger und 
Andreas Lechner freut sich über die große Resonanz der Ver-
eine und privaten Faschingsgruppen. Mit über 800 Teilnehmen-
den und 24 Gruppen wird der Gaudiwurm am Faschingsdiens-
tag unter dem Motto „Herrieder Allerlei“ einen neuen Teilneh-
merrekord verzeichnen. 
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Zahlreiche Sponsoren unterstützen den Umzug, der von der 
Stadt Herrieden veranstaltet wird. Von der Großenrieder Straße, 
in der der Umzug um 13.33 Uhr startet, ziehen die Närrinnen und 
Narren zum Kreisverkehr beim Gasthaus „Akropolis“, zurück in 
die Großenrieder Straße und biegen dann rechts in die Bahn-
hofstraße ein. 
Der reiche Bonbonregen lässt dabei nicht nur die Kinderaugen 
entlang der Straßen in Herrieden leuchten! Denn in der fairen 
Stadt Herrieden wird ein weltoffenes Faschingsbrauchtum ge-
pflegt. Mit Süßigkeiten aus fairer Produktion soll ausgelassen 
gefeiert und gleichzeitig ein kleiner Beitrag für eine gerechtere 
Welt geleistet werden. Über den Marktplatz und durch die Vor-
dere und Hintere Gasse, die Fronveststraße hinauf führt der 
Weg die Faschingsgemeinde schließlich zum Vogteiplatz vor 
das Stadtschloss, wo DJ Schaller ab 14.00 Uhr auflegt. Die SG 
TSV/DJK Herrieden sorgt für das leibliche Wohl der Feiernden 
und für die Kinder gibt es ein Unterhaltungsprogramm mit Bal-
lon Lilly.

Die Organisatoren der einzelnen Faschingsveranstaltungen so-
wie Verantwortliche einzelner Gruppen des Faschingsumzuges 
freuen sich zusammen mit Bürgermeisterin Jechnerer auf die 
Herrieder Faschingssaison.

Programm zum Faschingsumzug
HERRIEDER ALLERLEI 2025
•	 volkstümlich zubereitet
•	 pikant gewürzt
•	 humorvoll garniert

im FASCHINGSUMZUG serviert
am Faschingsdienstag, 4. März 2025, 13.33 Uhr
Start: Großenrieder Straße
Ziel: Vogteiplatz

➤	 1. Stadtrat Herrieden: Schlossgespenster on tour
	 „Einig tönt die Stadtratsrunde:
	 Im Stadtschloss herrscht heut‘ Geisterstunde!“

➤	 2. USAG Ansbach: Amerikanische Zeitreise
	 „one, two, three – etz kommt die Kavallerie“

➤	 3. Musikverein Neunstetten/Stadtkapelle Herrieden
	 „Heute wird Musik gemacht, einmal nur ist Fasenacht.“

➤	 4. Stadtsoldaten Herrieden
	 „Wer wir sind, ist leicht zu raten!
	 Wir sind die Herrieder Stadtsoldaten“

➤	 5. Herrieder Hase und Bockauer Bock: 35 Jahre Partnerschaft
	 „Herrieden - Helau! Bockau - Glück auf!
	 Die Partnerschaft nimmt ihren Lauf.“

➤	 6. Kolping schimmert wie ein Regenbogenfisch
	 „Kunterbunt und glitzernd, wie ein Regenbogenfisch,
	 ziehen wir durch Herrieden, fröhlich und frisch.“

➤	 7. KiTa St. Vitus: Minions
	 „Sind wir nicht alle ein bisschen Banana?!“

➤	 8. FFW Hohenberg: ACHTUNG BAUSTELLE!
	 „Die Planung ist nun endlich geschafft,
	 wir hätten‘s selbst nicht mehr gedacht,
	 bald geht‘s los mit dem Neubau,
	 drum sind wir heut nochmal blau - Helau!“

➤	 9. 3/4 FFW Herrieden: Harry Potter
	 „Ob Drachenfeuer oder Brand
	 wir haben alles in der Hand!“

➤	 10. Herrieder Aquathleten: Ren(n)tiere & Co.
	 „Ob frostig oder heiß, bei Sonne oder Eis;
	 Schwimmen, Laufen, Treten: Herrieder Aquathleten.“

➤	 11. Pflegedienst Bayer: Rentner & Pflegekräfte
	 „Wir pflegen mit Liebe, wir feiern mit Spaß -211
	 ob Schicht oder Party, wir geben Gas!“

➤	 12. KiTa St. Salvator Rauenzell: Quallen
	 „Die Quallen schillernd und bunt -212
	 bei den Rauenzellern geht es rund!“

➤	 12a Kocher-Fetza Aalen: Guggamusik
	 „Rums didel dums didel Paukenschlag,
	 ab morgen zähl‘n wir jeden Tag,
	 bis das alte Jahr verklingt
	 und die neue Fastnacht bringt.“

➤	 14. Faschingsgoldies: Aladin und die Wunderlampe
	 „Auf ńem fliegenden Teppich kommen wir heute 
	 angereist,
	 mit dabei sind Aladin, Jasmin und manch‘ 
	 Flaschengeist.“

➤	 15. Reit- Fahrverein: Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys
	 „Im Reitverein, da reiten wir fein,
	 mit Bella Napoli zieht‘s uns nach Italien hinein.
	 Roy Bianco stets an unserer Seit,
	 Gemeinsam erleben wir eine wunderbare Zeit.“

➤	 16. gfi-KiTa 4 Elemente: Vier Elemente
	 „Feuer, Wasser, Erde, Wind -
	 bei uns tanzt jedes Kita-Kind“

➤	 17. Step & Friends: Schäfer Heinrich und seine Schafe
	 „Hier blökt das Schaf́ , hier steppt kein Bär;
	 Fasching feiern, das liegt uns sehr!“

➤	 18. Blau Blau Helau: Aperol Spritz Tour
	 „Wir feiern heut im knalligen Orange, trinken und singen,
	 das ist kein Witz - Aperol Aperol Aperol Spritz!“

➤	 19. SGH A-Jugend: Schlümpfe
	 „Nuff den Kolbe, nei den Zinke,
	 morgen müss mer Wasser trinke.“

➤	 20. Blaskapelle Wieseth
	 „Helau, Alaaf und Täteräää.
	 Musik tut keinem Jecken weh.“

➤	 21. Team Schrotfeld: Schlossgeister
	 „Schloss-Sanierung weiter offen!?1
	 Will die Stadt auf Geister hoffen??“

➤	 22. Ghostbusters
	 „Schlossgespenster hin, Hochmoorgeist her -
	 wir Ghostbusters feiern umso mehr!“

➤	 23. SV Leibelbach Heuberg: Dorfkinder
	 „So a Glück, aufm Land zu leben,223
	 a Dorfkind sei, wos konns schener‘s gebn.“

➤	 24. Generation F.U.N.: die 80ziger
	 „Major Tom wollte damals hoch hinaus -
	 hier kommen die 80ziger - Applaus... Applaus.“

Weniger Müll! Die Teilnehmer befüllen auch ihre Becher! Mehr-
weg statt Einweg!
Kein Alkohol an Kinder und Jugendliche!
Nach dem Umzug: Musik, Getränke und Imbiss am Vogteiplatz 
und Faschingstreiben beim Enzo!
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Abgabeschluss: 31. März 2025

Fotowettbewerb „Herrieder Fasching im Blick“
Die gute Laune und fröhliche Ausgelassenheit am Faschings-
dienstag werden auch in diesem Jahr noch positiv nachwirken. 
Denn alle Hobbyfotografen sind herzlich eingeladen, beim Foto-
wettbewerb mitzumachen. Jeder kann bis zu drei Bilder vom Fa-
schingsumzug einreichen. Das Thema lautet „Herrieder Fasching 
im Blick“. Die Bilder werden öffentlich ausgestellt und Ende März 
von einer Jury bewertet und prämiert. Mitmachen lohnt sich! Das 
Siegerbild wird das Herrieder Faschingsplakat 2026 zieren. Für 
die besten zwei Bilder gibt es zudem attraktive Sachpreise. Die 
Wettbewerbsbeiträge können bis zum 31. März 2025 in digitaler 
Form (jpg, sehr hohe Bildqualität) an amtsblatt@herrieden.de 
gesendet werden. Mit der Einsendung stimmen die Teilnehmer 
jeglicher Art der Veröffentlichung der Bilder unentgeltlich zu. In 
der VR-Bank Herrieden werden die Fotos ausgestellt.

Weltfrauentag am Samstag, 8. März 2025, um 9.00 Uhr

Faires Frauenfrühstück - Appetit auf Politik im 
Herrieder Stadtschloss
Am Weltfrauentag, 8. März 2025, laden wir von 9.00 – 11.30 Uhr 
zum fairen Frauenfrühstück ins Stadtschloss in Herrieden ein!
Bei einer gemütlichen Tasse Kaffee und einem fairen Genuss-
Frühstück geben Bürgermeisterin Dorina Jechnerer und die 
Herrieder Stadträtinnen Einblicke in die Gremienarbeit der Her-
rieder Kommunalpolitik: „Warum engagiere ich mich als Frau in 
der Kommunalpolitik? Wie erlebe ich als Frau die Debattenkul-
tur? Wie viel Zeit muss ich als ehrenamtliche Stadträtin für die 
Politik investieren?“
Die Vereinbarkeit von Familie, Ehrenamt und Beruf soll dabei 
ebenso thematisiert werden wie persönliche Interessen und 
Kompetenzen als hilfreiche Grundlagen für ein Engagement in 
der Kommunalpolitik. Neben einem Impulsvortrag wird der per-
sönliche Austausch der Besucherinnen mit den Kommunalpoli-
tikerinnen im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen.
Anmeldungen werden bis 28. Februar 2025 an bgm@herrieden.de 
oder telefonisch Mo.-Fr. vormittags unter 09825/80811 erbeten.
Wir freuen uns auf den gemeinsamen Austausch beim Frauen-
frühstück „Appetit auf Politik“ am Weltfrauentag!
Ihre Bürgermeisterin Dorina Jechnerer zusammen mit den 
Herrieder Stadträtinnen Aurelia Pelka, Gaby Rauch, Johanna 
Serban und Franziska Wurzinger

Stiftsbasilika-Konzert 
am Sonntag, 16. März 2025
Die Reihe der Stiftsbasilika-konzerte Herrieden 2025 wird er-
öffnet am Sonntag, 16. März 2025 mit einem Konzert der Ju-
gendkantorei am Eichstätter Dom und der Schola Gregoriana 
unter der Gesamtleitung von Domkapellmeister Manfred Faig. 
Unter dem Thema „Chormusik zur Passionszeit“ erklingen Gre-
gorianische Gesänge sowie Chorwerke von Byrd, Pergolesi, 
Chilcott u. a.
Während die Schola Gregoriana schon mehrfach zu Gast war, 
tritt die erst vor wenigen Jahren gegründete Jugendkantorei 
zum ersten Mal in Herrieden auf. Sie bildet das Nachwuchsen-
semble der Eichstätter Dommusik für Jugendliche ab der 
7. Klasse. Hauptaufgabe ist die Gestaltung von Kapitels- und 
Pontifi kalgottesdiensten im Eichstätter Dom, aber auch regel-
mäßige Chorwochenenden, Chorfahrten, internationale Chor-
treffen und eigene Konzerte gehören zum Programm dieses 
Ensembles.
Das Konzert beginnt um 17.00 Uhr, Karten nur an der Abend-
kasse.

SSoonnnnttaagg,, 1166.. MMäärrzz 22002255 
1177..0000 UUhhrr 

Eintritt: 18 €/ erm. 15 €  - an der Abendkasse

Leitung:   DDoommkkaappeellllmmeeiisstteerr  
        MMaannffrreedd FFaaiigg

Gregorianische Gesänge und 
Chorwerke von Byrd, Pergolesi, 

Chilcott u.a.

SScchhoollaa GGrreeggoorriiaannaa

JJuuggeennddkkaannttoorreeii aamm EEiicchhssttäätttteerr DDoomm

Fahrradbasar in Herrieden
Aus ALT mach NEU!
Im Rahmen des Herrieder Frühjahrsmarktes fi ndet am 30.3.2025 
wieder ein Basar für gebrauchte Fahrräder, Tretroller und Zu-
behör in der Aula der Grund- und Mittelschule in Herrieden 
statt.
Zum Verkauf angebotene Fahrzeuge können über die Basarlino- 
App registriert werden.
Sie fi nden die App unter: www.basarlino.de/RT70
Technische Unterstützung erhalten Sie, wenn nötig, am Ver-
kaufstag oder unter fahrradbasar-herrieden@web.de.
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Die Annahme erfolgt am 30.3.2025 ab 12.30 Uhr
Verkauf von 14.00 – 16.00 Uhr�
Veranstalter wird der Fahrradbar über die 
BUND Naturschutz Kreisgruppe Ansbach 
gemeinsam mit der Ortsgruppe Herrieden.
Weitere Infos erhalten Sie bei Christina Beck-
ler, Erika Hertlein-Grab und Marcus Mader 
und über fahrradbasar-herrieden@web.de.

Aufruf zur Veranstaltungsreihe  
„Kultur im Schloss“
Liebe Vereinsvorsitzende und Kulturschaffende,
die Stadt Herrieden plant die Veranstaltungsreihe „Kultur im 
Schloss“ ins Leben zu rufen. Herrieder Vereine und Kulturschaf-
fende sind eingeladen, mit verschiedenen Veranstaltungsfor-
maten, wie bspw. Musik, Tanz, Theater, Kunst, Kino, Literatur 
oder Kinderprogramm das Programm im Stadtschloss Herrie-
den mit dazugehörigem Bürgerpark mitzugestalten.
Haben Sie beispielsweise eine bereits stattfindende Veranstal-
tung, die in die Veranstaltungsreihe passt oder möchten Sie 
eine neue Veranstaltung etablieren? Dann kommen Sie gerne 
auf uns zu.
Bitte senden Sie uns Ihren Veranstaltungs- und Terminvor-
schlag bis zum 30. April 2025 an stadtmarketing@herrieden.de 
zu. Der Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales wird dann in 
der Mai-Sitzung über das Programm entscheiden. Für eine bes-
sere Planbarkeit und effektiven Einsatz der Werbemaßnahmen 
soll die Veranstaltungsreihe halbjährig vom 1. September bis 
28. Februar und vom 1. März bis 31. August angelegt sein.
Die Veranstaltungsreihe wird durch das Stadtmarketing bewor-
ben. Die Verantwortung für die einzelnen Veranstaltungen 
übernimmt der veranstaltende Verein bzw. die veranstaltenden 
Kulturschaffenden. Die Einnahmen aus den Veranstaltungen 
bleiben bei den Veranstaltern, die lediglich die Vereinspauscha-
le für die Nutzung der Veranstaltungsräume entrichten müssen. 
Im Gegenzug muss der erforderliche Auf- und Abbau durch den 
Veranstalter erfolgen. Wird zusätzlich die Küche benötigt, fällt 
hierfür die reguläre Gebühr an. Im Rahmen der Reihe „Kultur im 
Schloss“ können Vereine jedoch über die gültige Regelung, dass 
die Räumlichkeiten nur für eine Veranstaltung im Jahr zum ver-
günstigten Tarif genutzt werden können, mehrere Veranstal-
tungen im Stadtschloss durchführen – die Zustimmung des 
Ausschusses für Kultur, Sport und Soziales vorausgesetzt.

HERRIEDEN HANDELT UND HILFT

Falschnachrichten und sog. „Fake News“ 
erkennen
Diese zehn Fragen können helfen, um sich besser vor „Fake 
News“ und Desinformation zu schützen.

1. Wer ist der Autor?
Prüfen Sie, ob ein Autor angegeben ist, und wenn ja, wer hinter 
der Nachricht steht. Finden Sie direkt im Artikel keine entspre-
chende Information? Fehlt ein Impressum? Dann ist Misstrauen 
geboten. In Deutschland besteht eine Impressumspflicht für 
kommerzielle Angebote, die nicht rein persönlichen oder fami-
liären Zwecken dienen.

2. Wo liegt der Ursprung einer Meldung?
Wenn Sie eine Meldung von einem Messenger erhalten, können 
Sie die Inhalte in einer Suchmaschine checken. Kopieren Sie 
Teile der Nachricht in ein Suchmaschinenfeld und suchen Sie 
nach deren Ursprung. Vielleicht finden Sie Hintergrundinforma-
tionen, die Ihnen zu einem Gesamtbild verhelfen. (...)

3. Was sagen andere Quellen?
Verlassen Sie sich nicht nur auf eine Quelle. Recherchieren Sie 
andere Quellen und vergleichen Sie die dargestellten Fakten. 
Achten Sie darauf, in welchem Kontext und Zeitraum die Infor-
mationen und Bilder noch auftauchen.

4. Sind die Informationen plausibel und aktuell?
Prüfen Sie, ob die Text-, Bild-, Video- oder Audiodateien ein Er-
stelldatum haben. Sind die oben genannten Zahlen und Fakten 
plausibel und aktuell? Seriöse Nachrichten enthalten belegbare 
Daten und Fakten. Werden Studien zitiert, können Sie in der 
Originalstudie nachsehen, ob die Daten stimmen.

5. Werden in der Nachricht auffällig viele Meinungen statt Fak-
ten geäußert?
Fake News enthalten oft persönliche Meinungen oder Wertun-
gen, die als Tatsachen dargestellt werden. Achten Sie auf eine 
klare Trennung zwischen Meinungsäußerung und Fakten.

6. Wie ist die Nachricht auf den ersten Blick gestaltet?
Fake News setzen oft auf sensationelle, schockierende oder 
emotionalisierende Titel und Überschriften. Ein reißerischer 
Schreibstil, viele Ausrufe- und Fragezeichen, kombiniert mit 
spektakulären Bildern, könnten Hinweise auf Fake News sein. 
Die auffällige „Verpackung“ soll anlocken.

7. Gibt es viele orthografische oder grammatikalische Fehler?
Schlechte Rechtschreibung und Grammatik können ein Hinweis 
auf unseriöse Nachrichten sein. Professionelle Medien achten 
auf eine korrekte Sprache.

8. Werden Sie aufgefordert, zu handeln oder die Nachricht zu 
teilen?
Fake News fordern besonders häufig dazu auf, Inhalte schnell 
zu teilen oder zu reagieren, bevor man nachdenkt. Solche Nach-
richten setzen auf Gruppenzwang oder Panik. Nehmen Sie sich 
immer die Zeit, die Nachricht zu prüfen, bevor Sie diese weiter-
leiten oder teilen.

9. Sind Bilder oder Videos manipuliert?
Bilder und Videos sind inzwischen nur schwer als Fakes zu iden-
tifizieren, da sie täuschend echt wirken. Wenn Sie dennoch 
misstrauisch geworden sind, weil das Medium Ungewöhnliches 
zeigt oder nicht zur bisherigen Informationslage passt, können 
Sie mithilfe von Screenshots über die „Google-Bildersuche“ 
oder „TinEye“ nach dem Ursprung suchen. Steht Ihnen ein Video 
als YouTube-Link zur Verfügung, können Sie ihn in den „You-
Tube- Datenbetrachter“ eingeben. Er ermittelt dann den genau-
en Upload-Zeitpunkt des Videos und zeigt Ihnen die Vorschau-
bilder an, die vor Videostart zu sehen sind.
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10. Haben Sie einen Faktencheck durchgeführt?
Es gibt spezielle Seiten im Internet, die Ihnen beim Faktencheck 
helfen. Auf der Seite „Mimikama“ werden Falschmeldungen 
entlarvt. Hilfreich ist auch der „Faktenfuchs“ des Bayerischen 
Rundfunks.

Quelle: 
https://www.hss.de/bundestagswahl-2025-infos-zur-wahl/
wie-erkenne-ich-fake-news-im-wahlkampf/; zum Autor: Karl 
Heinz Keil hat an der Universität der Bundeswehr München 
Politikwissenschaften, Volkswirtschaftslehre und Soziologie 
studiert und als Diplom Staatswissenschaftler (univ.) abge-
schlossen. 
Er leitet das Referat „Medien, Digitale Gesellschaft, Mobilität, 
Innovation“ im Institut für Politische Bildung der Hanns-Seidel-
Stiftung.

Internationale Wochen gegen Rassismus  
vom 17. März – 30. März. 2025

Einladung zur Teilnahme...
Sei dabei mit einer eigenen Aktion:
•	 Beim bundesweiter Aktionstag am 29.3.2025 	
	 #BewegtGegenRassismus
•	 Mit einem öffentlichen Statement bei einer  
	 eigenen Veranstaltung und im Internet

Mach mit bei folgenden Angeboten in Herrieden:
•	 Stadt-und Pfarrbücherei: Büchertisch zum Thema Menschen-

würde und Rassismus
•	 Augenblicke-Kurzfilmabend „Menschenwürde“: 		

12.3.2025 um 19.00 Uhr im Kath. Pfarrheim Kooperationsver-
anstaltung: KEB, Stadt-und Pfarrbücherei, Medienzentrale 
Eichstätt, kommunale Integrationsarbeit Herrieden + Aurach, 
Netzwerk WELTOFFEN LEBEN, Kleinkunstbühne „Alte Seilerei“

•	 Café International: 					   
15.3.2025 - 15.00 Uhr-Evang. Gemeindehaus

•	 Interne Beitrittsfeier der Wolfhardschule: 			
27.3.2025 „Schule ohne Rassismus-Schule für Courage“

•	 Friedensgebet am Marktplatz: 				  
23.3. und 30.3.2025 - 18.00 Uhr

Kontakt und Infos zum Mitmachen:
Beate Jerger-Kommunale Integrationsarbeit Herrieden und  
Aurach I beate.jerger@caritas-herrieden.de
Netzwerk WELTOFFEN LEBEN: Norbert Brumberger + Beate 
Jerger I integration@herrieden.de

Café International
Welcome - Herzliche Einladung zum Café 
International
am Samstag, 15.3.2025, um 15.00 Uhr,
im Ev. Gemeindehaus 
neben der Christuskirche – 
Ansbacher Str. 28

Unsere Stadt ist bunt! Wir wollen gut und nachbarschaftlich zu-
sammenleben und laden ALLE Nationen herzlich ein!
... für fairen Kaffee, Tee und Getränke ist gesorgt und das Ku-
chenbuffet ist wie immer eine internationale Überraschung!
Das Café findet an jedem dritten Samstag im Monat im Ev. 
Gemeindehaus statt – nächster Termin: 15.3.2025. Wir freuen 
uns auf viele Besucher/innen, auf Groß und Klein und Jung 
und Alt!
Ihr Helferkreis vom Netzwerk WELTOFFEN LEBEN Herrieden

Kontakt – persönlich: 
Integrationsbeauftragte Beate Jerger + Norbert Brumberger
per Mail: integration@herrieden.de

PARTNERSCHAFTEN

40 Jahre Jugendaustausch Melk – Herrieden
Vom 4.8.2025 bis 9.8.2025 findet 
der Jugendaustausch zwischen 
der Partnerstadt Melk und Herrie-
den statt. Nachdem die Herrieder 
Gruppe sich 2024 auf den Weg 
nach Melk gemacht hat, kehrt sich 
dies in diesem Jahr um und Her-
rieden empfängt die Gäste und 
Freunde aus Melk.
Wir suchen für diese Zeit noch Fa-
milien, die Kinder im Alter von 

8-12 Jahren aus Melk aufnehmen möchten. Das Betreuerteam 
gestaltet wieder ein kurzweiliges, interessantes und abwechs-
lungsreiches Programm.
Auf Ihre Rückmeldung freut sich das Betreuerteam Stephan 
Wenk unter Tel.  0170/7407061 und Laura Frey unter 
Tel. 0173/1444999, oder per Mail an: herrieden-melk@mail.de, 
das auch für nähere Informationen zur Verfügung steht.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Empfehlungen zur Vermeidung  
der unkontrollierten Vermehrung  
von Hauskatzen

Wer ein Tier hält 
oder betreut, 
muss es nach 
§  2 TierSchG 
(Tierschutzge-
setz) tierge-
recht ernähren, 
unterbringen 
und pflegen. 
Das Aussetzen 

oder Zurücklassen von Tieren ist gemäß § 3 Nr. 3 TierSchG ver-
boten. Verstöße gegen tierschutzrechtliche Vorschriften kön-
nen als Ordnungswidrigkeiten oder Straftatbestände geahndet 
werden (§ 17 und 18 TierSchG).

Das gilt auch für Hauskatzen und deren Nachwuchs. Es ergeht 
daher die Empfehlung an alle Katzenhalter, Katzen mit Frei-
gang kastrieren, kennzeichnen und registrieren zu lassen.

Durch diese Maßnahme kann unterbunden werden, dass die 
Population verwilderter, freilebender und menschenscheuer 
Katzen stetig zunimmt. Diese Tiere sind überwiegend mangel-
ernährt, stellen potentielle Krankheitsherde für jede Hauskatze 
mit Freigang dar und sind aufgrund ihrer Verwilderung kaum 
vermittelbar.
Die Stadt Herrieden ist 2005 dem Tierschutzverein Ansbach und 
Umgebung e. V. beigetreten und stellt damit rund um die Uhr 
die schnellst- und bestmögliche Versorgung von Fundtieren 
sicher. Die Meldung über das Auffinden von herrenlosen Tieren 
hat direkt telefonisch bei der Tierheimleitung in Ansbach, Hal-
denweg 8, unter Tel. 0981/62170 zu erfolgen. 
Die Kapazitäten des Tierheims sind jedoch in jeglicher Hinsicht 
begrenzt. 

Helfen Sie deshalb durch Kastration mit, Katzenelend in Folge 
von unerwünschtem Nachwuchs zu vermeiden.
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Räum- und Streupfl icht 
an Gehbahnen und Winterdienst

In der Vergangenheit ist es häu-
figer vorgekommen, dass die 
Räum- und Streupfl icht nicht, 
nicht rechtzeitig bzw. nicht aus-
reichend erfüllt wurde. Wichtig 
zu wissen ist, dass Unfälle, bei 
welchen Fußgänger aufgrund 
eines verschneiten oder vereis-
ten Gehwegs zu Schaden kom-
men, zu einem Strafverfahren 
gegen den Räumpfl ichtigen we-
gen fahrlässiger Körperverlet-
zung bzw. im Extremfall wegen 
fahrlässiger Tötung führen kann. 

Ein ordnungsgemäß ausgeführter Winterdienst verhindert, 
dass z. B. Schulkinder aufgrund eines nicht geräumten Geh-
wegs auf die Straße ausweichen und hierbei durch den Fahr-
verkehr gefährdet werden. Die Räumpfl ichtigen haben die 
Gehbahnen an Werktagen ab 7.00 Uhr, an Sonntagen und 
gesetzlichen Feiertagen ab 8.00 Uhr von Schnee zu räumen. 
Bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte ist mit geeigneten ab-
stumpfenden Stoffen wie Sand und Splitt, nicht jedoch mit 
Tausalz oder ätzenden Mitteln zu streuen oder das Eis zu 
beseitigen. Bei besonderer Glättegefahr, z. B. an Treppen 
oder starken Steigungen, ist das Streuen von Tausalz zuläs-
sig. Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20.00 Uhr so oft 
zu wiederholen, wie es auch zur Verhütung von Gefahren 
erforderlich ist.

Winterdienst durch den städtischen Bauhof
Das Bauhofteam der Stadt Herrieden bemüht sich wie jedes 
Jahr darum, Straßen und Wege in Stadt und Land schnee- 
und eisfrei zu halten. Wenn mit Winterdienst zu rechnen ist, 
wäre es für die Winterdienstleistenden sehr hilfreich, par-
kende Fahrzeuge in einer Straße nur einseitig abzustellen. 
Dies würde die Arbeit sehr erleichtern. Ab und zu kommt es 
vor, dass gerade dann, wenn man mit dem Räumen am ei-
genen Grundstück fertig ist, das städtische Räumfahrzeug 
vorbeifährt und man danach erneut Schneereste auf den 
frisch geräumten Gehwegen und Einfahrten vorfi ndet. Hier 
bitten wir um Verständnis. Die Arbeit der Bauhofmitarbeiter 
fordert besondere Konzentration, da sie mit überbreitem 
Schneeschild und schwierigen Straßenverhältnissen, ohne 
Schaden anzurichten, fahren müssen. Unsere Mitarbeiter 
haben ein großes Streckennetz zu bewältigen und sind bei 
Eis und Schnee schon seit den frühen Morgenstunden für 
unsere Sicherheit unterwegs.

Ihr Bauhofteam der Stadt Herrieden

Öffentliche Bekanntmachung 
zur Eintragungsmöglichkeit von Übermitt-
lungssperren nach dem Bundesmeldegesetz
Sie haben nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes 
(BMG) die Möglichkeit, gegen einzelne regelmäßig durchzufüh-
rende Datenübermittlungen der Meldebehörde zu widerspre-
chen. Dieser Widerspruch gilt jeweils bis zum Widerruf.
a)  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bun-

desamt für das Personalmanagement der Bundeswehr
 Damit das Bundesamt für das Personalmanagement der 

Bundeswehr über den freiwilligen Wehrdienst informieren 
kann, übermitteln die Meldebehörden jedes Jahr den Fami-
liennamen, Vornamen und die aktuelle Adresse von Perso-

nen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr 
18 Jahre alt werden. Dieser Auskunft können Sie gemäß § 36 
Abs. 2 BMG i. V. m. § 58 c Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetzes 
widersprechen.

b)  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öf-
fentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht die mel-
depfl ichtige Person angehört, sondern Familienangehörige 
der meldepfl ichtigen Person angehören

 Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 1 i. V. m. 
§ 42 Abs. 3 BMG widersprechen.

c)  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, 
Wählergruppen u. a. bei Wahlen und Abstimmungen

 Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs.1 i. V. m. 
§ 50 Abs. 5 BMG widersprechen.

d)  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass 
von Alters- und Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse und 
Rundfunk

 Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 2 i. V. m. 
§ 50 Abs. 5 BMG widersprechen.

e)  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adress-
buchverlage

 Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 3 i. V. m. 
§ 50 Abs. 5 BMG widersprechen.

 Die Eintragung dieser Übermittlungssperren können Sie 
durch persönliches Erscheinen unter Vorlage Ihres Ausweis-
dokumentes vornehmen, bei:

Stadt Herrieden – Bürgerbüro – Herrnhof 10, 91567 Herrieden
Zu den Öffnungszeiten
Stadt Herrieden
Bürgerbüro

Mikrozensus 2025 startet: 130 000 Bürgerin-
nen und Bürger werden befragt
Mikrozensus liefert wichtige Daten zur wirtschaftlichen und 
sozialen Lage der Bevölkerung
Jedes Jahr wird in Bayern – wie im gesamten Bundesgebiet –
der Mikrozensus durchgeführt. Diese Haushaltsbefragung er-
mittelt Daten zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevöl-
kerung. Bundesweit sind ein Prozent der Bevölkerung und da-
mit in Bayern rund 130 000 Personen auskunftspfl ichtig. Mit 
ihrer Teilnahme tragen die Befragten dazu bei, dass politische 
Entscheidungen faktenbasiert getroffen werden können. Die 
Befragung erfolgt als Telefoninterview oder Online-Befragung.
Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung in 
Deutschland. Im Rahmen dieser Erhebung geben in Bayern 
jedes Jahr rund 130 000 Personen in etwa 60 000 Haushalten 
stellvertretend für alle Bürgerinnen und Bürger des Freistaats 
Auskunft zu ihren Arbeits- und Lebensbedingungen. Damit tra-
gen sie dazu bei, die wirtschaftliche und soziale Lage der Haus-
halte zu verstehen und die Lebensbedingungen der Bevölke-
rung zu verbessern. Nur durch verlässliche, qualitativ hochwer-
tige Daten können politische Entscheidungen zum Beispiel zur 
Bekämpfung von Armut, zur Förderung von Kinderbetreuung 
oder zur Unterstützung von Rentnerinnen und Rentnern fak-
tenbasiert und zielgerichtet getroffen werden.

Wer muss teilnehmen und wie läuft die Mikrozensuserhebung ab?
Die Auswahl der zu befragenden Haushalte erfolgt nach einem 
mathematisch-statistischen Zufallsverfahren, das zunächst Ge-
bäude- bzw. Gebäudeteile für die Teilnahme am Mikrozensus 
auswählt. Befragt werden die Bewohnerinnen und Bewohner 
dieser Gebäude. Ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte konkre-
tisieren dazu die Stichprobe über die Klingelschilder. Dabei kön-
nen sie sich als Erhebungsbeauftragte des Bayerischen Lan-
desamts für Statistik ausweisen.
Anschließend werden die ausgewählten Haushalte vom Lan-
desamt für Statistik schriftlich zur Teilnahme am Mikrozensus 
aufgefordert. Mit dem Schreiben werden sie ausführlich über 
die Erhebung informiert. Sie können die Fragen des Mikrozen-
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sus entweder im Rahmen eines Telefoninterviews oder einer 
Online-Befragung beantworten. Für die Telefoninterviews sind 
bayernweit etwa 130 Erhebungsbeauftragte im Einsatz, die da-
für sorgfältig ausgewählt und geschult wurden. Die Befragun-
gen finden ganzjährig von Januar bis Dezember statt.

Es besteht Auskunftspflicht
Fundierte Entscheidungen kann die Politik nur auf Basis verläss-
licher und repräsentativer Ergebnisse treffen. Um dies zu ge-
währleisten, besteht nach dem Mikrozensusgesetz Auskunfts-
pflicht. Dabei unterliegen die Einzelangaben der Befragten ei-
ner strengen Geheimhaltung, die keine Rückschlüsse auf die 
Daten einzelner Personen zulässt.

Hinweise:
Was unterscheidet den Mikrozensus vom Zensus?
Die Begriffe „Zensus“ und „Mikrozensus“ sorgen immer wieder 
für Verwechslung. Bei näherer Betrachtung lassen sich die bei-
den statistischen Erhebungen jedoch gut unterscheiden:
Der Zensus ist die größte amtliche Statistik Deutschlands und 
findet als eine Art Großinventur der Gesellschaft alle 10 Jahre 
statt. Diese Erhebung dient der Ermittlung der amtlichen Ein-
wohnerzahl. In der Personenbefragung des Zensus 2022 wur-
den ca. 13 Prozent der Bevölkerung zu demografischen Merk-
malen befragt. Zusätzlich wurden in der Gebäude- und Woh-
nungszählung als Vollerhebung Merkmale wie Wohnfläche, Hei-
zungsart, Ausstattung und Kaltmiete für alle Wohngebäude und 
Wohnungen in Bayern erhoben.
Der Mikrozensus findet im Unterschied zum Zensus jährlich 
statt. Mit einem Prozent der Bevölkerung werden deutlich we-
niger Personen befragt. Im Mittelpunkt stehen hier Daten zur 
wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung sowie de-
ren Entwicklung. Auskunftspflicht besteht für beide Erhebun-
gen.

Weitere Informationen:
Ausführliche Informationen zum Mikrozensus finden Sie unter:
https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/
mikrozensus/index.html
Zusätzlich informiert ein Erklärvideo über den Mikrozensus, wa-
rum er durchgeführt wird,	wie die Haushalte zufällig ausge-
wählt werden, warum sie mitmachen müssen und was mit ihren 
Antworten passiert:
statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/mi-
krozensus/v3-statistischesbundesamt-mikrozensus-de-ut.mp4

Vollzug des Gesetzes über die  
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG):  
Bekanntgabe gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach 
(AELF) gibt bekannt:
Die Vorhabensträgerin beantragte beim AELF die Erlaubnis zur 
Rodung von 1,567 ha Wald auf den Flurstücken 868/0 und 
1405/0, Gemarkung Rauenzell, Stadt Herrieden.
Das AELF hat das Vorhaben nach § 7 Abs. 2 Satz 2 UVPG (bei 
einer standortbezogenen Vorprüfung) überschlägig geprüft und 
festgestellt, dass von dem Vorhaben voraussichtlich keine er-
heblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.
Dabei wurde insbesondere berücksichtigt, dass die beantragte 
Rodungsfläche weniger als 5 ha beträgt und nicht mit anderen 
Rodungsverfahren kumuliert.
Das Vorhaben bedarf daher keiner Umweltverträglichkeitsprü-
fung.
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar, § 5 Abs. 3 
Satz 1 UVPG.

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach Be-
reich Forsten

Ansbach, 3.2.2025

gez.
Gerald Huber Regierungsamtmann

Bekanntmachung der Verordnung der Stadt 
Herrieden über die Öffnung von Verkaufsstellen 
an Sonn- und Feiertagen anlässlich von  
Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstal-
tungen im Stadtteil Herrieden für den Bereich 
der Altstadt für das Jahr 2025
Verordnung der Stadt Herrieden über die Öffnung von Ver-
kaufsstellen an Sonn- und Feiertagen anlässlich von Märkten, 
Messen oder ähnlichen Veranstaltungen in dem Stadtteil Her-
rieden für den Bereich der Altstadt für das Jahr 2025
vom 15.1.2025
Auf Grund des § 14 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über den Laden-
schluss vom 28. November 1956 (BGBl. I S. 875), in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 2. Juni 2003 (BGBl. I S. 744), geändert 
durch Gesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1954) und Art. 228 der 
neunten Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 31. Okto-
ber 2006 (BGBl. I S. 2407) in Verbindung mit § 11 der Verordnung 
über die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtsverordnungen 
(Delegationsverordnung – DelV) vom 28. Januar 2014 (GVBl. S. 
22, BayRS 103-2-V), zuletzt geändert durch Verordnung vom  
3. September 2024 (GVBl. S. 418) und durch § 2 der Verordnung 
vom 3. September 2024 (GVBl. S. 419) erlässt die Stadt Herrieden 
folgende Verordnung:

§ 1
Verkaufsoffene Sonn- und Feiertage

Abweichend von der Vorschrift des § 3 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes 
über den Ladenschluss dürfen Verkaufsstellen im Sinne des § 1 
Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss in dem Stadtteil 
Herrieden für den Bereich Altstadt aus Anlass
•	 des Frühjahrsmarktes am 30.3.2025 von 12.00 – 17.00 Uhr
•	 des Altstadtfestes am 20.7.2025 von 12.00 – 17.00 Uhr
•	 des Jahrmarktes-Kirchweih am 21.9.2025 von 12.00 – 17.00 Uhr
•	 des Kathreinmarktes am 23.11.2025 von 12.00 – 17.00 Uhr
für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geöffnet sein.
Der beiliegende Lageplan ist Bestandteil dieser Verordnung. Of-
fenhalten dürfen nur Verkaufsstellen, die sich in den rot umran-
deten Bereichen befinden.

§ 2
Geltung anderer Rechtsverordnungen

Die durch Rechtsverordnungen nach den § § 11 und 12 des Ge-
setzes über den Ladenschluss freigegebenen Verkaufszeiten 
(Verkauf in ländlichen Gebieten und Verkauf bestimmter Waren 
an Sonn- und Feiertagen) bleiben unberührt. Die jeweilige Ge-
samtöffnungszeit nach §  1 dieser Verordnung und nach den 
Rechtsverordnungen nach § § 11 und 12 des Gesetzes über den 
Ladenschluss darf insgesamt fünf Stunden nicht überschreiten.

§ 3
Inkrafttreten und Geltungsdauer

(1)	Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Be-
kanntmachung in Kraft und gilt bis zum Ablauf des letzten 
von der Verordnung erfassten Tages.

(2)	Sollte die Durchführung der Anlassveranstaltung(en) im Sin-
ne des § 1 dieser Verordnung aus tatsächlichen oder recht-
lichen Gründen (z. B. Absage des Anlass bildenden Marktes) 
nicht möglich sein, verliert diese Verordnung für den betrof-
fenen Tag der ausfallenden Anlassveranstaltung ihre Gel-
tung. Eine Ladenöffnung ist an diesem Tag dann nicht zu-
lässig.

Herrieden, den 15.1.2025
gez.
Dorina Jechnerer
Erste Bürgermeisterin
Räumlicher Geltungsbereich:
Hinweise zur Verordnung der Stadt Herrieden über die Öffnung 
von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen anlässlich von 
Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen in dem 
Stadtteil Herrieden für den Bereich Altstadt für das Jahr 2025
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(1)	 Arbeitnehmer dürfen an den verkaufsoffenen Sonntagen 
nur während der in § 1 der oben abgedruckten Verordnung 
festgesetzten Öffnungszeiten und, falls dies zur Erledigung 
von Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, 
während insgesamt weiterer dreißig Minuten beschäftigt 
werden (§ 17 Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss).

(2)	 Die Vorschriften des Gesetzes über den Schutz der Sonn- 
und Feiertage, die weiteren Vorschriften des § 17 des Ge-
setzes über den Ladenschluss, die Bestimmungen des Ar-
beitszeitgesetzes, des Manteltarifvertrages für die Arbeit-
nehmer im Einzelhandel in Bayern, des Jugendarbeits-
schutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes sind für die 
an den freigegebenen Sonn- und Feiertagen für die in den 
geöffneten Verkaufsstellen beschäftigten Arbeitnehmer zu 
beachten.

(3)	 Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die 
in § 1 der oben abgedruckten Verordnung festgelegten Öff-
nungszeiten an Sonn- und Feiertagen können nach §  24  
Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a i. V. m. Abs. 2 des Gesetzes über den 
Ladenschluss als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße 
bis zu fünfhundert Euro geahndet werden.

(4) 	Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die 
in Hinweis Nr. 1 genannte Bestimmung können nach § 24 
Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a i. V. m. Abs. 2 des Gesetzes über den 
Ladenschluss als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße 
bis zu zweitausendfünfhundert Euro geahndet werden.

(5) 	Vorsätzliche Verstöße gegen die in Hinweis Nr. 1 genannte 
Bestimmung werden, wenn dadurch vorsätzlich oder fahr-
lässig Arbeitnehmer in ihrer Arbeitskraft oder Gesundheit 
gefährdet werden, gemäß § 25 des Gesetzes über den La-
denschluss als Straftaten mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen be-
straft.

Barrierefreies Rathaus -  
Termine bei der Stadt Herrieden
Seit Oktober 2024 können alle Angelegenheiten bei der Stadt-
verwaltung barrierefrei wahrgenommen werden. Hierzu wurde 
im Stadtschlosses ein Bürgerservicezentrum eingerichtet, das 
barrierefrei erreicht werden kann. Wenn Sie Ihre Angelegenhei-
ten bei der Stadtverwaltung barrierefrei erledigen wollen, rufen 
Sie bitte vor Ihrem Besuch in der Stadtverwaltung an oder ver-
einbaren Sie direkt einen Termin mit dem zuständigen Mitar-
beitenden für Ihr Anliegen.

Holzablagerungen auf Schafweiden  
müssen entfernt werden
Auch wenn in den Wäldern der Frankenhöhe immer wieder viel 
Holz geschlagen wird, darf es nicht auf Schafweiden gelagert 
werden, insbesondere nicht während der Vegetationsperiode 
von März bis Oktober.
Die Flächen sind an den Schäfer verpachtet und nur dieser hat 
das Nutzungsrecht. Es besteht kein allgemeines Nutzungsrecht 
für andere Personen, Ablagerungen jeglicher Art sind hier nicht 
gestattet.
Durch Ablagerungen auf den Weiden wird die artenreiche Ma-
gerrasenvegetation beschädigt, außerdem wird dadurch auch 
die Bewirtschaftung beeinträchtigt. Letzteres führt dazu, dass 
der Schäfer die Auflagen der Bewirtschaftung, die durch Pro-
gramme der Unteren Naturschutzbehörde festgelegt sind, nicht 
erfüllen kann.
Sollte Stamm- oder Astholz derzeit auf Schafweiden gelagert 
sein, ist es bis spätestens Ende Februar 2025 sauber abzuräu-
men! Wenn es bei Holzrückearbeiten zu Schädigungen der 
Grasnarbe auf Schafweiden kommen sollte, ist der Schäfer um-
gehend zu benachrichtigen. Bitte nutzen Sie möglichst eigene 
Flächen oder speziell ausgewiesene Holzlagerplätze in Ihrer 
Gemeinde zur Lagerung Ihres Holzes.

Die Stadt Herrieden sucht �
zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
für den Aufbau eines Vertre-
tungspools für die Urlaubs- und 
Krankheitsvertretung eine

Reinigungskraft (m/w/d)
Tätigkeitsfeld:
•	 alle anfallenden Reinigungsarbeiten in den städtischen 

Liegenschaften
•	 die Arbeitszeiten sind flexibel und teilweise variabel ge-

staltbar. Der Umfang und der Einsatzort hängen von der 
vertretenden Stelle ab und werden im Einzelfall verein-
bart

Sie bringen mit:
•	 wünschenswert wäre Erfahrung im Reinigungsbereich
•	 Flexibilität, Zuverlässigkeit, selbstständiges Arbeiten und 

Teamfähigkeit
•	 Führerscheinklasse B

Wir bieten:
•	 einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz
•	 ein abwechslungsreiches, eigenverantwortliches und in-

teressantes Aufgabengebiet in einem engagierten Team
•	 eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem geltenden 

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) auf Mini-
jobbasis

•	 eine betriebliche Altersversorgung
•	 Jahressonderzahlung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens 9.3.2025 
an die Stadt Herrieden, Personalverwaltung, Herrnhof 10, 
91567 Herrieden.

Bitte übersenden Sie nur Kopien, da eine Rücksendung 
Ihrer Unterlagen nicht erfolgt. Alternativ auch per Mail an: 
bewerbung@herrieden.de (bitte in einer PDF-Datei). Mit 
der Zusendung Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbei-
tung personenbezogener Daten zu.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Personalverwal-
tung – Tel. 09825/808-25.

Schreiben ohne Absender
Hin und wieder gehen in der Stadtverwaltung anonyme Schrei-
ben ein. Diese landen grundsätzlich im Papierkorb. Denn wenn 
der Absender fehlt, können beispielsweise keine Rückfragen an 
ihn gerichtet werden. Wer der Verwaltung nicht die Möglichkeit 
gibt, einen Sachverhalt nachzuvollziehen, weil er sich nicht zu 
erkennen gibt, muss in Kauf nehmen, dass seinem Anliegen 
nicht nachgegangen wird.

Sprechtage Notariat
Die Sprechtage finden im Stadtschloss (Vogteiplatz 8-10,  
1. Stock, Besprechungsraum) nach vorheriger Anmeldung beim 
jeweiligen Notariat zu folgenden Terminen statt:

NOTARIAT DR. CHRISTOPH ANDERLE/DR. MATTHIAS DIETRICH
Martin-Luther-Platz 43, Ansbach, Tel. 0981/17031

Dienstag, 11.3.2025 ab 15.00 Uhr

NOTARIAT VOLKER APPEL
Bahnhofsplatz 1, Ansbach, Tel. 0981/421110

Dienstag, 18.3.2025 ab 14.00 Uhr
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Die Stadt Herrieden sucht �
zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
in Vollzeit einen

Stellvertretenden Bauhofleiter 
(m/w/d)

Tätigkeitsfeld:
•	 Mitarbeit bei allen anfallenden Arbeiten im Bauhof in ver-

antwortlicher Position im Team
•	 Straßenunterhalt
•	 Mitwirkung beim Winterdienst

Sie bringen mit:
•	 abgeschlossene Berufsausbildung als Straßenbauer oder 

in einem bauhandwerklichen Beruf (Maurer, Pflasterer o. ä.)
•	 Bereitschaft zur Arbeit an Wochenenden, Feiertagen und 

außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit (vor allem im 
Winterdienst)

•	 Führerscheinklasse BE/CE
•	 selbstständige, gewissenhafte und verlässliche Arbeits-

weise
•	 körperliche Belastbarkeit, hohe Motivation und Team-

fähigkeit

Wir bieten:
•	 einen modernen und vielseitigen Arbeitsplatz im Bauhof
•	 ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis
•	 ein abwechslungsreiches, eigenverantwortliches und in-

teressantes Aufgabengebiet in einem engagierten Team
•	 eine leistungsgerechte Bezahlung, entsprechend der 

Ausbildung und Berufserfahrung nach dem geltenden 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)

•	 eine betriebliche Altersversorgung
•	 Jahressonderzahlung
•	 Fahrradleasing

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens 9.3.2025 
an die Stadt Herrieden, Personalverwaltung, Herrnhof 10, 
91567 Herrieden.

Bitte übersenden Sie nur Kopien, da eine Rücksendung 
Ihrer Unterlagen nicht erfolgt. Alternativ auch per Mail an: 
bewerbung@herrieden.de (bitte in einer PDF-Datei). Mit 
der Zusendung Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbei-
tung personenbezogener Daten zu.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Personalverwal-
tung – Tel. 09825/808-25 oder an den Leiter des Bauhofes 
- Tel. 0151/12138824

ILE-Region Altmühlland A6 – 

Bekanntmachung  
„Aktualisierung Zweckverbandssatzung“
Der ILE-Zusammenschluss Zweckverband Altmühlland A6 hat 
die Aktualisierung der Zweckverbandssatzung in der Zweckver-
bandssitzung am 28.11.2024 einstimmig beschlossen. Die ak-
tualisierte Zweckverbandssatzung wird daher in den Amtsblät-
tern der Mitgliedskommunen veröffentlicht.
Die Städte Herrieden und Leutershausen, die Marktgemeinden 
Arberg, Bechhofen an der Heide, Dentlein am Forst und Dom-
bühl und die Gemeinden Aurach, Burgoberbach, Burk und Wie-
seth schließen sich gemäß Art. 17 Abs. 1 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 20. Juni 1994 (GVBl. S. 555, 1995 S. 98, 
BayRS 2020-6-1-I), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 43 der Ver-
ordnung vom 26. März 2019 (GVBI. S. 98), zu einem Zweckver-
band zusammen und vereinbaren die folgende Verbandssat-
zung des Zweckverbandes Altmühlland A6

Inhaltsübersicht
§ 1 	 Rechtsstellung, Sitz
§ 2 	 Verbandsmitglieder
§ 3 	 Räumlicher Wirkungskreis
§ 4 	 Aufgaben und Befugnisse
§ 5 	 Organe des Zweckverbandes
§ 6 	 Zusammensetzung der Verbandsversammlung
§ 7 	 Einberufung der Verbandsversammlung
§ 8 	 Beschlüsse und Wahlen der Verbandsversammlung
§ 9 	 Anträge
§ 10 	Zuständigkeit der Verbandsversammlung
§ 11 	 Rechtsstellung der Verbandsräte und des Verbandsvor-

sitzenden
§ 12 	Bildung von Ausschüssen
§ 13 	Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden, Vertretung nach 

außen
§ 14 	Personal/Dienstherrneigenschaft
§ 15 	Amtliche Bekanntmachungen von Satzungen und Verord-

nungen des Zweckverbandes
§ 16 	Geschäftsführung/Geschäftsstelle/Geschäftsführer
§ 17 	Haushalts- und Wirtschaftsführung
§ 18 	Deckung des Finanzbedarfs; Umlagen des Zweckverbandes
§ 19 	Kassenverwaltung
§ 20 	Änderung der Verbandssatzung; Kündigung aus wichtigem 

Grund
§ 21 	Wegfall von Verbandsmitgliedern; Auflösung des Zweck-

verbandes und dessen Abwicklung
§ 22	 Inkrafttreten

Präambel
Dem Freistaat Bayern ist die Förderung der interkommunalen 
Zusammenarbeit kleinerer Gemeinden im ländlichen Raum ein 
wichtiges Anliegen. Zu diesem Zweck wurde das Instrument 
der integrierten ländlichen Entwicklung (kurz ILE) aufgelegt.
Nach intensiver Vorarbeit trafen sich am 16. Februar 2016 in Au-
rach die Bürgermeister der Gemeinden Aurach, Burgoberbach, 
Burk, Wieseth, sowie der Marktgemeinden Arberg, Bechhofen 
an der Heide, Dentlein am Forst, Dombühl und der Städte Her-
rieden und Leutershausen, um gemeinsam eine interkommuna-
le Allianz für eine integrierte ländliche Entwicklung zu besie-
geln. Die Gebietskulisse umfasst eine Fläche von rund 377 km2 

mit knapp 35.000 Einwohnern. Vereinbart wurde, diese ILE zu-
nächst als Arbeitsgemeinschaft (ArGe) nach dem Gesetz über 
die kommunale Zusammenarbeit zu führen. Zweck der Koope-
ration soll sein, die Wettbewerbsfähigkeit, die Standortbedin-
gungen und die Attraktivität für die Region zu sichern, zu stei-
gern, Synergien zu erkennen und zu nutzen.
Am 26. September 2016 fand in Herrieden für die Bürgerschaft 
der ILE-Region eine zentrale Auftaktveranstaltung statt, um das 
Vorhaben allen Bürgerinnen und Bürgern in der Gebietskulisse 
näher zu bringen und diese zu motivieren, sich an dem anste-
henden Bürgerbeteiligungsprozess zur Erstellung eines inte-
grierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK) einzubringen. 
Im Rahmen einer gemeinsamen Ratssitzung am 29. November 
2017 in Herrieden wurde vom Büro Klärle, Gesellschaft für Land-
management und Umwelt mbH aus Weikersheim, das zusam-
men mit der Bürgerschaft erarbeitete ILEK vorgestellt; vorab 
passierte die Behörden- und Expertenbeteiligung in Thann 
(Markt Bechhofen), ehe das fertige Konzept am 19. Januar 2018 
an die Bürgermeister der Allianz-Gemeinden übergeben wurde.
In der Versammlung der Arbeitsgemeinschaft am 15. März 2018 
in Aurach wurde festgelegt, für die Findung der passenden 
Rechtsform, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, das Projekt 
Hauptwirtschaftswege (Kernwegenetz) zu starten und das Vor-
haben für ein gemeinsames interkommunales Gewerbegebiet 
zu priorisieren. In der ArGe-Versammlung am 26. September 
2018 in Arberg wurde beschlossen, den ILE-Gemeinden vorzu-
schlagen, die bisher als Arbeitsgemeinschaft nach KommZG 
gestaltete Zusammenarbeit in einen Zweckverband als eigene 
Körperschaft des öffentlichen Rechtes zu überführen. Dem ha-
ben alle Gemeinden zugestimmt und zwar Arberg am 09.11.2018, 
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Aurach am 25.10.2018, Bechhofen an der Heide am 07.12.2018, 
Burgoberbach am 30.11.2018, Burk am 15.01.2019, Dentlein am 
Forst am 27.12.2018, Dombühl am 19.12.2018, Herrieden am 
16.01.2019, Leutershausen am 29.11.2018 und Wieseth am 
05.12.2018.
Die vorliegende Verbandssatzung ist die formale Grundlage der 
künftigen Zusammenarbeit; der inhaltliche Rahmen orientiert 
sich neben dieser Satzung am vorliegenden Entwicklungskon-
zept und dessen Fortführung, ebenso wie am Prinzip von Au-
genhöhe und Solidarität; alle beteiligten Kommunen haben in 
Altmühlland A6 dasselbe Gewicht, wobei die größeren und 
wirtschaftlich stärkeren im Sinne eines regionalen Denkens sich 
dementsprechend einbringen.

§ 1 Rechtsstellung
(1)	 Der Zweckverband führt den Namen Altmühlland A6.
(2)	 Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.
(3)	 Er hat seinen Sitz in der Kommune des/der amtierenden 

Zweckverbandsvorsitzenden zum jeweiligen Zeitpunkt.

§ 2 Verbandsmitglieder
Verbandsmitglieder sind die Städte Herrieden und Leutershau-
sen, die Marktgemeinden Arberg, Bechhofen an der Heide, 
Dentlein am Forst und Dombühl und die Gemeinden Aurach, 
Burgoberbach, Burk und Wieseth.

§ 3 Räumlicher Wirkungskreis
Der räumliche Wirkungskreis des Zweckverbandes umfasst das 
Gebiet seiner Mitgliedsgemeinden.

§ 4 Aufgaben und Befugnisse
(1)	 Die Mitgliedsgemeinden setzen sich zum Ziel, für ihre künf-

tige Fortentwicklung - bei Wahrung ihrer Eigenständigkeit 
- eng und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und sich ge-
genseitig zu unterstützen. Grundlage der Zusammenarbeit 
ist das unter Beteiligung der Bürgerschaft in einer gemein-
samen Ratssitzung am 29. November 2017 vorgestellte in-
tegrierte ländliche Entwicklungskonzept (ILEK), das bei Be-
darf fortgeschrieben werden kann.

(2)	 Der Zweckverband Altmühlland A6 wickelt auf Basis des 
ILEK gemeindeübergreifende Projekte umfassend ab, sofern 
er von den jeweiligen Gemeinden durch eine entsprechende 
Zweckvereinbarung beauftragt worden ist. In der Zweckver-
einbarung sind die wichtigen Meilensteine des Projektes 
festzulegen und die Kostentragung verbindlich zu regeln.

(3)	 Die Verbandsgemeinden sind in ihrer Entscheidung, sich an 
einem konkreten Projekt zu beteiligen, frei.

§ 5 Organe des Zweckverbandes
Verbandsorgane sind die Verbandsversammlung, der Rech-
nungsprüfungsausschuss und der Verbandsvorsitzende.

§ 6 Zusammensetzung der Verbandsversammlung
(1)	 Die Verbandsversammlung besteht aus dem/der Verbands-

vorsitzenden und den übrigen Verbandsräten. Jede Mit-
gliedsgemeinde entsendet den jeweiligen ersten Bürger-
meister als Verbandsrat in die Verbandsversammlung; die 
Vertretung richtet sich nach den Vorschriften der Gemein-
deordnung.

(2)	 Jeder Verbandsrat hat eine Stimme. Der Verbandsvorsitzen-
de und sein Stellvertreter werden nicht aus der Mitte der 
Verbandsversammlung gewählt, vielmehr erfolgt die Beset-
zung in alphabetischer Reihenfolge der Verbandsgemein-
den, jeweils für die Dauer eines Jahres. Als Sprecher der 
bisherigen Arbeitsgemeinschaft wirkten die ersten Bürger-
meister der Gemeinden Aurach (Stellvertretung Arberg) im 
Jahr 2016; Arberg (Stellvertretung Bechhofen) im Jahr 2017; 
Bechhofen (Stellvertretung Burgoberbach) im Jahr 2018; für 
2019 liegt damit der Verbandsvorsitz beim ersten Bürger-
meister der Gemeinde Burgoberbach und die Stellvertre-
tung beim ersten Bürgermeister der Gemeinde Burk; 2020 

liegt damit der Verbandsvorsitz beim ersten Bürgermeister 
der Gemeinde Burk und die Stellvertretung beim ersten Bür-
germeister der Marktgemeinde Dentlein am Forst; 2021 liegt 
damit der Verbandsvorsitz beim ersten Bürgermeister der 
Marktgemeinde Dentlein am Forst (Stellvertretung Markt-
gemeinde Dombühl); 2022 liegt der Verbandsvorsitz beim 
ersten Bürgermeister der Marktgemeinde Dombühl (Stell-
vertretung Stadt Herrieden); 2023 liegt damit der Verbands-
vorsitz beim ersten Bürgermeister der Stadt Herrieden 
(Stellvertretung Stadt Leutershausen); 2024 liegt damit der 
Vorsitz beim ersten Bürgermeister der Stadt Leutershausen 
(Stellvertretung Gemeinde Wieseth); 2025 liegt damit der 
Verbandsvorsitz beim ersten Bürgermeister der Gemeinde 
Wieseth (Stellvertretung Marktgemeinde Arberg); 2026 liegt 
damit der Verbandsvorsitz beim ersten Bürgermeister der 
Marktgemeinde Arberg (Stellvertretung Gemeinde Au-
rach)...

(3)	 Der Verbandsvorsitz wechselt zum jeweiligen Jahresende, 
wobei die Übergabe der Amtsgeschäfte spätestens bis  
15. Januar des folgenden Jahres erfolgen soll. Bis zur Über-
gabe der Geschäfte führt der jeweilige Verbandsvorsitzende 
bzw. im Vertretungsfall dessen Stellvertreter den Zweckver-
band weiter. Bei Ausscheiden des Verbandsvorsitzenden 
bzw. dessen Stellvertreter aus dem Bürgermeisteramt über-
nimmt der jeweilige Nachfolger den Verbandsvorsitz bis 
zum Jahresende.

(4)	 Durch Beschluss der Verbandsversammlung kann von den 
Regelungen des Absatzes 2 (Reihenfolge des Verbandsvor-
sitzes) ausnahmsweise abgewichen werden.

§ 7 Einberufung der Verbandsversammlung

(1)	 Die Verbandsversammlung wird durch den Verbandsvor-
sitzenden schriftlich oder elektronisch einberufen. Die Ein-
ladung muss Tagungszeit und -ort und die Beratungsgegen-
stände angeben und den Verbandsräten spätestens eine 
Woche vor der Sitzung zugehen. In dringenden Fällen kann 
der Verbandsvorsitzende die Frist bis auf 24 Stunden ab-
kürzen.

(2)	 Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens einmal 
einzuberufen. Sie muss außerdem einberufen werden, wenn 
es ein Drittel der Verbandsräte unter Angabe der Beratungs-
gegenstände beantragt.

(3)	 Die Vertreter des Landratsamtes Ansbach und des Amtes 
für Ländliche Entwicklung Mittelfranken (ALE) haben das 
Recht, an der Verbandsversammlung teilzunehmen. Auf An-
trag ist ihnen das Wort zu erteilen.

(4)	 Die Vorschriften der Gemeindeordnung über die Öffentlich-
keit gelten entsprechend. Die Sitzungen finden in den Ver-
bandsgemeinden alternierend an der Öffentlichkeit zugäng-
lichen Orten statt.

(5)	 Der Verbandsvorsitzende bereitet die Sitzung und die Ta-
gesordnungspunkte vor und handhabt die Ordnung wäh-
rend der Sitzung.

§ 8 Beschlüsse und Wahlen der Verbandsversammlung

(1)	 Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämt-
liche Verbandsräte ordnungsgemäß geladen sind und die 
Mehrheit der stimmberechtigten Verbandsräte anwesend 
ist. Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfä-
higkeit, die nicht auf der persönlichen Beteiligung der Mehr-
heit der Verbandsräte beruht, innerhalb von vier Wochen 
zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegen-
stand einberufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Erschienenen beschlussfähig; auf diese Folge ist in der zwei-
ten Einladung ausdrücklich hinzuweisen.

(2)	 Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, 
soweit das Gesetz oder die Verbandssatzung nicht etwas 
anderes vorschreibt. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag 
abgelehnt. Es wird offen abgestimmt. Die Verbandsmitglie-
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der können ihre Verbandsräte anweisen, wie sie in der Ver-
bandsversammlung abzustimmen haben; die Abstimmung 
entgegen der Weisung berührt die Gültigkeit des Beschlus-
ses der Verbandsversammlung nicht.

(3)	 Für Wahlen gilt Absatz 1 entsprechend. Es wird geheim ab-
gestimmt. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abge-
gebenen gültigen Stimmen erhält. Wird die Mehrheit im 
ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet Stichwahl unter 
den beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmzahlen statt. 
Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los. 
Haben im ersten Wahlgang drei oder mehr Bewerber die 
gleiche Anzahl an Stimmen erhalten, so entscheidet das Los, 
welche Bewerber in die Stichwahl kommen. Hat ein Bewer-
ber die höchste, zwei oder mehr Bewerber die gleiche 
nächsthöhere Stimmzahl erhalten, so entscheidet das Los, 
wer von diesen in die Stichwahl mit dem Bewerber mit der 
höchsten Stimmenzahl kommt.

(4)	 Die Vorschriften der Gemeindeordnung über den Ausschluss 
wegen persönlicher Beteiligung sind entsprechend anzu-
wenden. Sie gelten nicht für die Teilnahme von Verbands-
räten an der Beratung und Abstimmung bei Beschlüssen, 
die einem Verbandsmitglied einen unmittelbaren Vor- oder 
Nachteil bringen können.

§ 9 Anträge

(1)	 Anträge, die in der Sitzung behandelt werden sollen, sind 
schriftlich zu stellen und ausreichend zu begründen. Sie sol-
len spätestens zwei Wochen vor der Sitzung bei dem Ver-
bandsvorsitzenden eingereicht werden. Soweit ein Antrag 
mit Ausgaben verbunden ist, die nicht durch den Haushalt 
abgedeckt sind, soll dieser einen entsprechenden  
Deckungsvorschlag enthalten.

(2)	 Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder wäh-
rend der Sitzung gestellte Anträge können nachträglich in 
die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn
1.	 die Angelegenheit dringlich ist und die Verbandsver-

sammlung der Behandlung mehrheitlich zustimmt oder
2.	 sämtliche Mitglieder der Verbandsversammlung anwe-

send sind und kein Mitglied der Behandlung wider-
spricht.

(3)	 Anträge zur Geschäftsordnung oder einfache Sachanträge, 
z. B. Nichtbefassungsanträge, Zurückziehung eines Antrags, 
Änderungsanträge und ähnliches, können auch während der 
Sitzung und ohne Beachtung der Schriftform gestellt wer-
den.

§ 10 Zuständigkeit der Verbandsversammlung

(1)	 Die Aufgaben des Zweckverbandes werden von der Ver-
bandsversammlung wahrgenommen, soweit nicht nach 
dem KommZG, der Verbandssatzung oder besonderen Be-
schlüssen der Verbandsversammlung der Verbandsvorsit-
zende, der Verbandsausschuss, ein anderer beschließender 
Ausschuss oder ein Geschäftsleiter selbstständig entscheidet.

(2)	 Folgende Angelegenheiten können nicht auf den Verbands-
vorsitzenden, den Verbandsausschuss, einen anderen be-
schließenden Ausschuss oder einen Geschäftsleiter über-
tragen werden:
1.	 Die Entscheidung über die Errichtung und die wesentli-

che Erweiterung der den Verbandsaufgaben dienenden 
Einrichtungen,

2.	 die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung oder 
die Aufhebung von Satzungen und Verordnungen,

3.	 die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, die 
Nachtragshaushaltssatzungen und die Aufnahme von 
zusätzlichen Krediten während der vorläufigen Haus-
haltsführung,

4.	 die Beschlussfassung über den Finanzplan,
5. 	 die Feststellung der Jahresrechnung oder des Jahres-

abschlusses und die Entlastung,

6.	 die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellver-
treter, die Bestellung der Mitglieder des Verbandsaus-
schusses und die Festsetzung von Entschädigungen,

7.	 die Bildung, Besetzung und Auflösung weiterer Aus-
schüsse,

8.	 der Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Ge-
schäftsordnung für die Verbandsversammlung,

9.	 der Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Be-
triebssatzung für einen Eigenbetrieb oder der Unterneh-
menssatzung für ein Kommunalunternehmen des 
Zweckverbands,

10.	 die Entscheidung über die unmittelbare oder mittelbare 
Beteiligung sowie Veräußerung einer solchen Beteili-
gung eines Zweckverbands an einem Unternehmen in 
Privatrechtsform,

11.	 die Beschlüsse über die Änderung der Verbandssatzung, 
die Auflösung des Zweckverbands und die Bestellung 
von Abwicklern.

§ 11 Rechtsstellung der Verbandsräte 
und des Verbandsvorsitzenden

Die Verbandsräte, der Verbandsvorsitzende und dessen Stell-
vertreter sind ehrenamtlich tätig; deren Entschädigung wird in 
einer gesonderten Entschädigungssatzung geregelt.

§ 12 Bildung von Ausschüssen
(1)	 Als beratender Ausschuss wird ein Rechnungsprüfungsaus-

schuss eingerichtet, dieser besteht aus drei Verbandsräten. 
Die Besetzung erfolgt in alphabetischer Reihenfolge der 
Kommunen durch jährliche Rotation, wobei immer ein voll-
ständiger Wechsel der dem Ausschuss angehörigen Ver-
bandsräte auf drei Verbandsräte der im Alphabet nachfol-
genden Kommunen erfolgt. Der jeweilige Verbandsvorsit-
zende und dessen Stellvertreter sollen dem Ausschuss nicht 
angehörigen. Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die 
Jahresrechnung und die Jahresabschlüsse des Zweckver-
bandes. Überörtliches Prüfungsorgan ist die Staatliche 
Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamtes Ansbach.

(2)	 Die Verbandsversammlung kann bei Bedarf weitere Aus-
schüsse einrichten. Für die Ausschüsse gelten die Regelun-
gen dieser Satzung entsprechend; jeder Verbandsrat hat 
eine Stimme; weitere Einzelheiten können durch eine Ge-
schäftsordnung konkretisiert werden.

§ 13 Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden, 
Vertretung nach außen

(1)	 Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach 
außen. Der Umfang der Vertretungsmacht ist auf seine Be-
fugnisse beschränkt. Er bereitet die Beratungsgegenstände 
der Verbandsversammlung vor und führt in ihr den Vorsitz. 
Der Verbandsvorsitzende vollzieht ferner die Beschlüsse der 
Verbandsversammlung und erledigt in eigener Zuständig-
keit alle Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung 
kraft Gesetzes dem ersten Bürgermeister zukommen.

(2)	 Durch besonderen Beschluss der Verbandsversammlung 
können dem Verbandsvorsitzenden unbeschadet des § 10 
Abs. 2 weitere Angelegenheiten zur selbstständigen Erledi-
gung übertragen werden.

(3)	 Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Befugnisse 
seinen Stellvertretern und in Angelegenheiten der laufen-
den Verwaltung Dienstkräften des Zweckverbands oder mit 
Zustimmung des Verbandsmitglieds dessen vertretungs-
berechtigtem Organ oder dessen Dienstkräften übertragen.

(4)	 Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet wer-
den soll, bedürfen der Schriftform oder müssen in elektro-
nischer Form mit einer dauerhaft überprüfbaren qualifizier-
ten elektronischen Signatur versehen sein. Die Erklärungen 
sind durch den Verbandsvorsitzenden oder seinen Stellver-
treter unter Angabe der Amtsbezeichnung zu unterzeich-
nen. Sie können auf Grund einer den vorstehenden Erforder-
nissen entsprechenden Vollmacht auch von Bediensteten 
des Zweckverbands unterzeichnet werden.
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(5) Absatz 4 Satz 1 fi ndet keine Anwendung auf ständig wieder-
kehrende Geschäfte des täglichen Lebens, die fi nanziell von 
unerheblicher Bedeutung (bis 5000 Euro) sind.

§ 14 Personal/Dienstherrneigenschaft
Der Zweckverband beschäftigt Mitarbeiter nach Maßgabe des 
jeweils gültigen Stellenplanes; er hat auch das Recht, Dienstherr 
von Beamten zu sein.

§ 15 Amtliche Bekanntmachungen von Satzungen 
und Verordnungen des Zweckverbandes

Der Zweckverband macht seine Satzungen und Verordnungen 
durch Abdruck in allen Amtsblättern der Verbandsgemeinden 
amtlich bekannt.

§ 16 Geschäftsführung; Geschäftsstelle; Geschäftsführer
(1) Die Geschäftsstelle des Zweckverbandes befi ndet sich bei 

dem jeweiligen Verbandsvorsitzenden, solange keine feste 
Geschäftsstelle eingerichtet ist.

(2) Bis zur Bestellung eines Geschäftsführers bzw. bei dessen 
Verhinderung (Projektmanagers/Umsetzungsbegleiters) 
führt der jeweilige Verbandsvorsitzende die Geschäfte des 
Zweckverbandes; er bedient sich dabei der Unterstützung 
der von Altmühlland A6 eingerichteten Koordinationsstelle.

§ 17 Haushalts- und Wirtschaftsführung
Für die Verbandswirtschaft gelten die Vorschriften über das 
kommunale Haushalts- und Wirtschaftsrecht entsprechend, so-
weit nicht das KommZG andere Regelungen trifft.

§ 18 Deckung des Finanzbedarfs; 
Umlagen des Zweckverbandes

(1) Der Zweckverband erhebt von seinen Mitgliedern zur 
Deckung seines Finanzbedarfs Umlagen.

(2) Die Umlagen werden erhoben als laufende Umlagen (Ver-
waltungsumlage) oder als einmalige Umlagen (Investitions-
umlage).

(3) Verwaltungsumlagen werden für den anderweitig nicht ge-
deckten Sach- und Personalaufwand nach einem Schlüssel 
je Mitglied und der maßgeblichen Einwohnerzahl erhoben. 
Der ungedeckte Bedarf wird je zur Hälfte gleichmäßig auf 
alle Mitgliedsgemeinden verteilt; die andere Hälfte wird 
nach den Einwohnern im Verhältnis verteilt, maßgeblich ist 
die amtliche Einwohnerzahl zum 30. Juni des jeweiligen 
Vorjahres.

(4) Investitionsumlagen werden für den durch sonstige Ein-
nahmen nicht gedeckten Investitionsaufwand erhoben. Die 
Verteilung dessen ist vor dem Eingehen von Verpfl ichtun-
gen im Rahmen einer gesonderten Vereinbarung oder beim 
Erlass des Haushalts in der Haushaltssatzung festzulegen; 
dies bedarf der Einwilligung der betroffenen Verbandsmit-
glieder. Ergeht eine solche Regelung nicht, verteilt sich der 
verbleibende Aufwand entsprechend der Regelung nach 
Abs. 3.

(5) Bei Bedarf können Abschlagsraten erhoben werden.

§ 19 Kassenverwaltung
(1) Solange die Verbandsversammlung keine andere Regelung 

trifft, werden die Kassengeschäfte und Haushaltsführung 
durch eine für diesen Zweck geschaffene Stelle geführt.

(2) Der Aufwand ist pauschal zu vergüten. Die Höhe des Pau-
schalbetrags ist durch die Verbandsversammlung festzulegen.

§ 20 Änderung der Verbandssatzung; 
Kündigung aus wichtigem Grund

(1) Die Änderung der Verbandsaufgabe, der Austritt von Ver-
bandsmitgliedern und deren Ausschluss bedürfen einer 
Mehrheit von zwei Dritteln, sonstige Änderungen der Ver-
bandssatzung der einfachen Mehrheit der satzungsmäßigen 
Stimmzahl in der Verbandsversammlung.

(2) Ohne Rücksicht auf Abs. 1 kann jedes Mitglied seine Mit-
gliedschaft aus wichtigem Grund kündigen. Die Kündigung 
kann nur zum Ende eines Kalenderjahres (31.12.) mit einer 
Frist von einem halben Jahr (30.06.) erfolgen.

§ 21 Wegfall von Verbandsmitgliedern; 
Aufl ösung des Zweckverbandes und dessen Abwicklung

Der Wegfall von Verbandsmitgliedern, die Auflösung des 
Zweckverbandes und dessen Abwicklung richtet sich nach dem 
KommZG in der derzeit gültigen Fassung.

§ 22 Inkrafttreten
Diese Verbandssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung im Amtsblatt des Landkreises Ansbach in Kraft.

Bundestagswahl am 23. Februar 2025
Die Wahllokale haben am 23.2.2025 von 
8.00 – 18.00 Uhr geöffnet.
Das Wahlsystem
Der Deutsche Bundestag wird nach 
den Grundsätzen einer mit der Perso-
nenwahl verbundenen Verhältniswahl 
gewählt. Man nennt dies auch perso-
nalisierte Verhältniswahl. Die Wählerin 
und der Wähler haben hierbei zwei 
Stimmen.

Jede Wählerin und jeder Wähler hat zwei Stimmen: Mit der 
Erststimme wird eine Person im Wahlkreis gewählt. Die Erst-
stimme wird auf der linken Stimmzettelhälfte abgegeben. Ab 
der Bundestagswahl 2025 gewinnt eine Bewerberin oder ein 
Bewerber einer Partei einen Wahlkreissitz, wenn sie oder er in 
dem Wahlkreis die meisten Erststimmen erhalten hat und die-
ser Sitz außerdem durch Zweitstimmen gedeckt ist (sogenann-
te Zweitstimmendeckung). Eine Einzelbewerberin oder ein Ein-
zelbewerber erhält einen Wahlkreissitz, wenn sie oder er die 
meisten Stimmen auf sich vereinigt.
Mit der Zweitstimme, die auf der rechten Stimmzettelhälfte 
vergeben wird, wird die Landesliste einer Partei gewählt. Die 
Zahl der Zweitstimmen entscheidet darüber, wie viele Sitze 
eine Partei im Bundestag erhält (Verhältniswahl), und ist daher 
die Maßgebliche. Durch die Einführung der Zweitstimmende-
ckung zur Bundestagswahl 2025 hat die Zweitstimme noch an 
Bedeutung gewonnen.

Bekannte Desinformationen
Im Zusammenhang mit der Bundestagswahl kursieren in sozia-
len Medien oder auch in Chatgruppen falsche Informationen 
(umgangssprachlich als Fake News bekannt), die Wählerinnen 
und Wähler bewusst falsch informieren sollen. Oft werden die-
se falschen Informationen weiterverbreitet, weil die teilenden 
Personen nicht erkennen, dass es sich um Desinformationen 
handelt. Deshalb werden der Bundeswahlleiterin bekannte Des-
informationen aufgegriffen und richtiggestellt: 
https://www.bundeswahlleiterin.de/bundestagswahlen/2025/
fakten-desinformation.html

Fakten zum Schutz der Wahl vor Cyberangriffen
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), 
die Landeswahlleitungen und die Bundeswahlleiterin haben An-
forderungen an die Absicherung der vorläufi gen Ergebnisüber-
mittlung ermittelt. Die Anforderungen sollen ein durchgängig 
hohes Sicherheitsniveau nach dem Stand der Technik bei der 
Übermittlung der vorläufi gen Ergebnisse am Wahlabend sicher-
stellen. Bei Bundestags- und Europawahlen werden infolge der 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 
2009 keine Wahlgeräte eingesetzt. Die Stimmabgabe erfolgt 
ausschließlich in Papierform. Sie ist daher nicht von der IT-Si-
cherheit abhängig und nicht manipulationsanfällig.

Fakten zur Sicherheit der Briefwahl
Wählerinnen und Wähler können ihre Stimmen bei der Bundes-
tagswahl per Urnen- oder per Briefwahl abgeben. Eine Manipu-
lation des gesamten Wahlergebnisses durch einen Missbrauch 
der Briefwahl ist durch Vorkehrungen des Gesetzgebers aus-
geschlossen.
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ABFALLWIRTSCHAFT

Feuchttücher und Hygiene- 
artikel gehören nicht ins WC! 
Problematisch für die 
Entwässerungssyste-
me ist der robuste 
Vliesstoff, aus dem 
feuchtes Toilettenpa-
pier zumeist besteht. 
Dieser Stoff löst sich 
nur schwer auf. Auf 
dem Weg in die Klär-

anlage verknoten sich die einzelnen Tücher zu sogenannten 
Verzopfungen. Darin verfangen sich Haare und weiterer 
Müll, der sich im Klärwasser befindet. Es entsteht ein noch 
größerer Knäuel, der die Rohre und Pumpen verstopft. Im 
schlimmsten Fall gehen die Pumpsysteme dabei kaputt. Ver-
stopfungen durch feuchtes Toilettenpapier können bereits 
im Rohrsystem von Häusern entstehen. In beiden Fällen ent-
steht eine Art Rückstau, sodass das Wasser nicht mehr ab- 
beziehungsweise weiterfließen kann. 
Durch die Beseitigung der Verstopfungen entsteht für die 
Klärwerk-Arbeiter ein höherer Zeitaufwand und für die 
Kommunen und Städte jährlich hohe Kosten. Dies kann sich 
langfristig auf die Abwassergebühren für die Verbraucher 
auswirken, wie der Bayerische Rundfunk berichtet. Fach-
kräfte müssen die Reinigung und Reparaturen am Kanal-
system zumeist manuell vornehmen.

Hinweis: 
Nicht nur feuchtes Toilettenpapier stellt ein Problem für 
unsere Kläranlage dar. Viele Kosmetiktücher, Babytücher 
oder Staubtücher bestehen aus ähnlichen Stoffen, die sich 
auf dem Weg in die Kläranlage nicht (ausreichend) zersetzen 
und nicht in die Toilette gehören.

Dem Abfall-ABC des Landkreises Ansbach (www.landkreis-ans-
bach.de > Bürgerservice > Abfall > Abfall ABC.) können Sie ent-
nehmen, wie und an welchen Stellen Sie Stoffe ordnungsgemäß 
entsorgen können.

Für Herrieden wird auf nachfolgende Entsorgungsstellen ver-
wiesen. Anlieferungen sind ausschließlich während der Öff-
nungszeiten möglich.

WERTSTOFFHOF 
Mühlbruck 1, Herrieden

Entsorgung von Wertstoffen in haushaltsüblichen Mengen

Öffnungszeiten

Do.	 15.00 - 17.30 Uhr
Sa.	 9.00 - 12.00 Uhr

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
•	 Rechtzeitige Anlieferung und Entladung vor Schließung
•	 Aus Sicherheitsgründen keine Zerlegung vor Ort
•	 Grüngut nur in Kleinmengen (keine Hängerladungen)
•	 Keine Entladung durch Mitarbeitende des Wertstoffhofs

BAUSCHUTT- UND ERDAUSHUBDEPONIE
Am Bärenloch, Herrieden

Inertabfalldeponie Deponieklasse 0
Entsorgung von Beton, Fliesen/Keramik, Ziegel, Bodenaushub, 
gemischten Bauschuttabfällen

Öffnungszeiten

 	 1. März - 31. Oktober	 1. November - 28. Februar
Mi.	 14.00 - 17.00 Uhr		  -
Sa.	 14.00 - 16.00 Uhr		  14.00 Uhr - 16.00 Uhr

Deponiepreise (seit 1.1.2025):
•	 bis 0,10 m3		  4,- C
•	 bis 0,25 m3		  7,- C
•	 bis 0,50 m3		  10,- C
•	 bis 0,75 m3		  15,- C
•	 mehr als 0,75 m3  	 20,- C/m3, 				  

Abrechnung in 0,5-m3-Schritten
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
•	 Barzahlung nur bis 50 €. Beträge darüber werden in Rechnung 

gestellt.
•	 Anlieferungen nur aus dem Gemeindegebiet Herrieden zu-

lässig. Auf Verlangen ist der Personalausweis vorzuzeigen.

FA. NATURA GMBH & CO. KG
Seebronn 10, Herrieden

Entsorgung von Grüngut und Gartenabfällen

Öffnungszeiten

 	 März - Oktober		  November - Februar		
Mo.-Fr.	 8.00 - 18.00 Uhr		  8.00 - 17.00 Uhr			 
Sa.	 8.00 - 14.00 Uhr		  -
Die Gebühren für die Anlieferung sind sofort zu entrichten.

SAMMELSTELLE DER KOLPINGSFAMILIE 
Winner Weg (alter Sportplatz), Herrieden

Abgabe von gebrauchten, gut erhaltenen Schuhen und Altklei-
dern sowie Altpapier

Öffnungszeiten

Erster Samstag 
im Monat	 9.00 - 12.00 Uhr

Nächster Termin: 1. März 2025

KLIMA-SCHUTZ UND 
NACHHALTIGKEIT

Erfolgreiche Re-Zertifizierung  
als Fairtrade-Stadt
Bereits seit 2015 darf sich Herrieden offiziell Fairtrade-Stadt 
nennen. Für die von Fairtrade Deutschland vergebene Zertifi-
zierung müssen Kommunen folgende fünf Voraussetzungen 
erfüllen:

	 1.	Ratsbeschluss zum fairen Handel und Verwendung fairer 
Produkte durch die Kommune

	 2.	Bildung einer Steuerungsgruppe
	 3.	Unterstützung der Kampagne durch Betriebe aus Einzel-

handel und Gastronomie
	 4.	Unterstützung der Kampagne durch Schulen, Vereine und 

Kirchen
	 5.	Öffentlichkeitsarbeit
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Nach einer Laufzeit von zwei Jahren muss nachgewiesen wer-
den, dass die Kriterien weiterhin erfüllt sind, um die Zertifizie-
rung zu behalten. In Herrieden stand Ende 2024 bereits das 
fünfte Re-Zertifizierungsverfahren an. Und auch dieses Mal be-
stätigte Fairtrade Deutschland, dass die Aktivstadt an der Alt-
mühl weiterhin hervorragende Arbeit bei der Unterstützung des 
fairen Handels leistet und alle Voraussetzungen erfüllt.
Die erfolgreiche Re-Zertifizierung wurde bei der Stadtratssit-
zung am 5. Februar 2025 bekannt gegeben. Zu der Sitzung wa-
ren auch die ehrenamtlichen Mitglieder der Steuerungsgruppe 
Faire Stadt eingeladen. Erste Bürgermeisterin Dorina Jechnerer, 
die beiden Beauftragten des Stadtrates für kommunale Ent-
wicklungsarbeit Zweiter Bürgermeister Andreas Baumgärtner 
und Stadträtin Franziska Wurzinger sowie der Manager für Kli-
maschutz und Nachhaltigkeit der Stadt Herrieden Maximilian 
Kroemer bedankten sich in diesem Rahmen bei der Steuerungs-
gruppe und hoben hervor, dass die Arbeit der fairen Stadt Her-
rieden ohne die Ehrenamtlichen nicht möglich wäre. Als Zei-
chen der Anerkennung erhielten die anwesenden Steuerungs-
gruppenmitglieder ein faires Präsent.
In den beiden Jahren seit der vorherigen Re-Zertifizierung 
konnten in Herrieden zahlreiche Projekte umgesetzt werden. 
Zu den Highlights gehörte die Auszeichnung mit dem 2. Platz 
beim bundesweiten Wettbewerb „Hauptstadt des fairen Han-
dels“ in der Kategorie „Kleinstadt“ im Jahr 2023. Weiterhin wur-
den Vorträge und Ausstellungen zu den jeweiligen fairen Jah-
resthemen organisiert, verschiedene faire Marketingprodukte 
angeschafft und ein jährlich ein Programm zur bundesweiten 
Aktionswoche „Faire Woche“ auf die Beine gestellt.
Im Jahr 2025 steht nun das zehnjährige Jubiläum der Fairen 
Stadt Herrieden im Mittelpunkt. Geplant sind bereits ein fairer 
Markt unter dem Motto „MarktFAIRgnügen“ im Rahmen des 
Frühjahrsmarkts am 30.3.2025 sowie die Installation einer Geo-
caching-Tour zu den globalen Nachhaltigkeitszielen. Auch an 
der Fairen Woche im September wird sich Herrieden wieder 
beteiligen. Über weitere Aktionen und Termine wird rechtzeitig 
informiert.

Die Steuerungsgruppe Faire Stadt bei der Stadtratssitzung am 
5.2.2025

STIFTUNGEN

10. Ausschüttung der „Bürgerstiftung Herrieden“
Bereits zum 10. Mal traf sich der Stiftungsrat der 2013 gegrün-
deten Bürgerstiftung Herrieden zur Durchführung der jährlichen 
Ausschüttung. Diese fand in der Aula der Grund- und Mittel-
schule Herrieden statt. Aus dem sich mittlerweile auf 180.000 € 
belaufenden Grundstockvermögen wurden im Laufe des Be-
stehens der Stiftung insgesamt 27.250 € aus den erwirtschafte-
ten Zinserträgen ausgeschüttet. Auch in diesem Jahr machte 
es sich der Stiftungsrat nicht einfach und diskutierte in einer 
vorangelagerten Sitzung die Möglichkeiten der an den Stif-
tungszweck gebundenen Ausschüttungen.
Bedacht wurden schließlich mit insgesamt 3.000 € die Verant-
wortlichen des Musikschulprojektes „WIR MUSIZIEREN“ (WIM), 

die Initiatoren des Jugendaustausches mit der Partnerstadt 
Melk, die Pflanzinitiative Herrieden und die Ortsgemeinschaft 
Hohenberg.
Das Projekt WIM, welches mit 500 € bedacht wurde, beginnt in 
der zweiten Schuljahreshälfte der ersten Jahrgangsstufe der 
Grund- und Mittelschule Herrieden und endet mit Ablauf der 
zweiten Jahrgangsstufe. Der Unterricht durch Lehrkräfte der 
Musikschule findet vormittags im Tandem mit der Grundschul-
lehrkraft statt. Musikschulleiterin Ulrike Nüßlein führte aus, dass 
durch WIM eine organische Fortsetzung der Musikalischen 
Früherziehung in den KiTas stattfinden kann und Kinder so an 
den Instrumentalunterricht herangeführt werden. Ziel ist ins-
besondere die Nachwuchsförderung für Musik- und Gesangs-
vereine. Grundvoraussetzung für dieses Projekt ist die Einbezie-
hung aller Kinder. Aus diesem Grund soll der Unterricht für die 
Kinder kostenlos angeboten werden und ausschließlich über 
Spenden finanziert werden.
Mit weiteren 500 € wurde das Projekt des Jugendaustausches 
zwischen Herrieden und Melk bedacht. Der Jugendaustausch 
mit der österreichischen Partnerstadt besteht mittlerweile seit 
40 Jahren. Im Rahmen dieser Austauschmaßnahme verbringen 
Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 8 und 16 Jahren je-
weils im Wechsel eine Ferienwoche im Sommer in der Partner-
stadt. Als ehrenamtliche Beauftragte begleiten derzeit Stephan 
Wenk und Laura Frey den Austausch auf Herrieder Seite. Auf-
grund des Jubiläums soll in diesem Jahr beim Besuch der Gäs-
te aus Melk eine besondere Würdigung bei der Abschlussfeier 
des Jugendaustausches stattfinden. In diesem Rahmen werden 
auch frühere Organisatoren des Austausches gewürdigt.
Ebenfalls 500 € stellte das Gremium der Herrieder Pflanzini-
tiative zur Verfügung. Die Pflanzinitiative trat 2017 erstmals in 
Erscheinung. Unter Mitwirkung vieler freiwilliger Herrieder Bür-
gerinnen und Bürger wurden entlang des ehemaligen Bahn-
damms Rauenzell-Herrieden ca. 2.000 recycelte Tulpen- und 
Narzissenzwiebeln gepflanzt. Das Projekt war so erfolgreich, 
dass es fortan jährlich wiederholt wurde. Mit Hilfe von Sponso-
ren- und Fördergeldern konnten bis heute über 100.000 Zwie-
beln im gesamten Gemeindegebiet der Stadt Herrieden ge-
pflanzt werden. Michael Knoll, welcher stellvertretend für die 
Initiative die Spende entgegennahm, teilte bereits mit, dass die 
Zuwendung für die Anlage eines Blühstreifens entlang des Rad-
weges nach Rauenzell am Insektenhotel und gegebenenfalls 
zur Ersatzbeschaffung von Werkzeug zur Baumpflege verwen-
det werden wird.
Mit 1.500 € bedachten die Mitglieder des Stiftungsrates in die-
sem Jahr außerdem die Ortsgemeinschaft Hohenberg. Das Geld 
soll für die Anschaffung eines öffentlich zugänglichen Defibril-
lators verwendet werden, um auch in diesem Ortsteil die Herz-
sicherheit zu verbessern.
Abschließend wurde als geplante Aktion im Jahr 2025 vom Stif-
tungsrat auf ein Benefiz-Konzert der Bürgerstiftung am 
15.11.2025 in der Aula der Grund- und Mittelschule Herrieden 
verwiesen.

Auf dem Bild von l.n.r.: Stiftungsrat Günter Pöschko, Stiftungs-
rätin Doris Schüller-Heller, Werner Winter, Rektor der Grund- 
und Mittelschule, Stephan Wenk, Beauftragter für den Jugend-
austausch mit Melk, Thomas Pfahler, 1. Kommandant der Feu-
erwehr Hohenberg, Maximilian Hertlein, Ulrike Nüßlein, Leite-
rin der Musikschule, Michael Knoll, Initiator der Herrieder 
Pflanzinitiative, Zweiter Bürgermeister Andreas Baumgärtner, 
Stiftungsrat Daniel Härtfelder, Stiftungsrätin Elisabeth Geßler, 
Kämmerer Ralph Meyer, Stiftungsrat Dieter Bunsen
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MOBIL IN HERRIEDEN

Offizielle Übergabe des neuen Radweges 
zwischen Herrieden und Bechhofen
Ein weiterer Schritt für mehr Sicherheit und Komfort für Rad-
fahrer und Fußgänger!
Der neue Radweg von Lammelbach nach Sachsbach entlang 
der AN 54 wurde von Landrat Dr. Jürgen Ludwig, Bürgermeis-
terin Dorina Jechnerer und Bürgermeister Sven Waidmann für 
den Verkehr freigegeben. Dadurch besteht nun eine durchgän-
gige Radwegverbindung zwischen Bechhofen und Herrieden. 
Baulastträger sind die beiden Kommunen Herrieden und Bech-
hofen. Dank einer Gesamtinvestition von 1,9 Millionen Euro, 
unterstützt durch den Freistaat Bayern mit 1,25 Millionen Euro 
und den Landkreis Ansbach mit 161.000 Euro, können Radfahrer 
nun sicher und durchgängig radeln.
Vielen Dank an den Markt Bechhofen und den Landkreis Ans-
bach für die erfolgreiche Umsetzung und die gute Zusammen-
arbeit!

STADT- UND PFARRBÜCHEREI

Lesekreis im März
Mi., 12.3. um 19.00 Uhr kath. Pfarrheim (Marktplatz 2)
Kurzfilmabend „Augenblicke“ mit Dr. Thomas Henke von der 
Medienzentrale Eichstätt

St. Michaelsbund überreicht Bücherei-Siegel
Die Herrieder Stadt- und Pfarrbücherei in der alten Propstei 
erhielt das Qualitätssiegel in Gold des St. Michaelsbundes. Die-
se Auszeichnung vergibt der kirchliche Büchereiverbund, der 
bayernweit 1.000 Büchereien betreut und unterstützt, für vor-
bildliche Büchereiarbeit an ehren- und nebenamtliche geführte 
Büchereien. Die Einrichtungen müssen dabei einen Kriterienka-
talog von 15 Anforderungen erfüllen. Darunter drei Pflichtanfor-
derungen, wie regelmäßige Öffnungszeiten, Veranstaltungen 
und Vorlage eines Jahresberichts. Berücksichtigt werden bei 
der Bewertung auch das Medienangebot, die Unterbringung 
und Ausstattung der Bücherei, die Zahl der Entleihen und der 
EDV-Einsatz. Die Herrieder Bücherei konnte von diesen 15 An-
forderungen 14 erfüllen und erhielt die Urkunde in der Kategorie 
für Büchereien in Orten unter 10.000 Einwohnern. Zur Verlei-
hung der Auszeichnung konnte Kuratoriumsvorsitzende Marti-
na Roth-Ubl, Dr. Ludwig Brandl, Direktor der Katholischen Er-
wachsenenbildung in der Diözese Eichstätt, Bürgermeisterin 
Dorina Jechnerer, die Kuratoriumsmitglieder des Stadtrats und 
der Kirchenverwaltung begrüßen. Ihr besonderer Gruß, verbun-
den mit einem aufrichtigen Dank für die vielen Stunden ehren-
amtlicher Büchereiarbeit galt dem ehrenamtlichen Bücherei-

team mit der Büchereileiterin Dorothea Ertel an der Spitze. 
Bürgermeisterin Dorina Jechnerer überbrachte die Glückwün-
sche des Trägers und dankte dem gesamten Team, dass sich 
die Bücherei vielfältig präsentiere, ein Aktivposten und Treff-
punkt in der Altmühlstadt sei. Ihre Überzeugung, dass Herrie-
den eine außerordentliche Bücherei besitze, sah das Stadtober-
haupt durch die heutige Auszeichnung bestätigt. Dr. Ludwig 
Brandl bezeichnete bei seiner Laudatio das Büchereiteam als 
Ansprechpartner für Groß und Klein, das Kompetenz und Er-
fahrung einbringe und die Bücherei zu einem Ort der Begeg-
nung mache. Herrieden sei eine der Büchereien in der Diözese, 
die in engem Kontakt mit dem St. Michaelsbund stehe und die 
angebotenen Fortbildungs- und Beratungsmöglichkeiten gerne 
in Anspruch nehme. Das große ehrenamtliche Engagement sei 
für ihn Zeichen der Nächstenliebe, so der Gast aus Eichstätt, 
denn die Ehrenamtlichen bringen persönliche Lebenszeit ein 
und verschenken ihre persönliche Zeit an andere. Mit den Wor-
ten des 1978 verstorbenen deutschen Schauspielers Ewald Bal-
ser „Die Welt braucht Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht“ 
sprach er Dank und Anerkennung seitens des St. Michaelsbun-
des aus und überreichte Büchereileiterin Dorothea Ertel Urkun-
de und Bücherei-Siegel 2024/25 in Gold des St. Michaelsbun-
des. Damit darf sich die Herrieder Bücherei nun vorbildliche 
Bücherei nach den Standards des St. Michaelsbundes nennen 
und das Bücherei-Siegel führen.

Über die Auszeichnung freuen sich von links: Kirchenpflegerin 
Martina Roth-Ubl, als Kuratoriumsvorsitzende, Bürgermeis-
terin Dorina Jechnerer, Büchereileiterin Dorothea Ertel und  
Dr. Ludwig Brandl � (Foto: Rudolf Eder)

Bücherei-Jahresbericht 2024
Die Stadt- und Pfarrbücherei in der alten Propstei, die Dr. Lud-
wig Brandl, der Direktor der Erwachsenenbildung in der Diöze-
se Eichstätt, jüngst bei der Verleihung des Bücherei-Siegels als 
kleines kulturelles Schmuckkästchen bezeichnete, legte ihren 
Jahresbericht 2024 vor. Herausragendes Ereignis war im ver-
gangenen Jahr die Auszeichnung durch das Bayerische Staats-
ministerium für Kunst und Kultur mit dem Gütesiegel „Biblio-
theken – Partner der Schulen 2024-2026“. Gewürdigt damit die 
Zusammenarbeit mit Herrieder Schulen und Kindertagesstät-
ten. Im Jahresbericht 2024 konnte Büchereileiterin Dorothea 
verkünden, dass erstmals bei der Entleihe der Präsensmedien 
die 40.000er Grenze überschritten wurde. Insgesamt waren es 
40.563 Ausleihen, die vom ehrenamtlichen Büchereiteam be-
wältigt wurden. Kindergruppen, Leseclubkinder und Familien 
zählen zu den fleißigsten Ausleihern. Erfreulich ist aber auch die 
steigende Zahl der Nutzerinnen und Nutzer ab dem 50. Lebens-
jahr. Bei den digitalen Medien konnten fast 5.000 Entleiher re-
gistriert werden. Neben der Entleihe von Medien ist das Büche-
reiteam ferner mit einer Reihe von Veranstaltungen präsent. 10 
Mal wurde der Lesekreis für Erwachsene angeboten. Zu den 
festen Angeboten zählen u. a. der Büchereiflohmarkt an den 
Herrieder Markttagen, das wöchentliche Bilderbuchkino für 
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Kinder ab dem 4. Lebensjahr, der Sommerferienleseclub und die 
Teilnahme am Herrieder Ferienprogramm. Außerdem ist die 
Bücherei beim jährlichen Tag des offenen Denkmals und bei der 
Fairen Woche präsent. Des Weiteren legte die Büchereileiterin 
die finanziellen Zahlen offen und bedankte sich bei der Stadt 
Herrieden und der Pfarrei St. Vitus und St. Deocar für die fi-
nanziellen Hilfen. Bei einem Blick auf den Medienbestand wird 
darauf verwiesen, dass 1109 neue Medien angeschafft und 1075 
Medien aus dem Bestand entnommen wurden. Abschließend 
betrachtet kann der Herrieder Bücherei eine positive Weiter-
entwicklung bestätigt werden. Dafür sind auch 24 Erwachsene 
und 5 Jugendliche verantwortlich, die viel Freizeit in die Büche-
reiarbeit investieren. Deshalb wurden Andrea Marcher für zehn-
jährige Arbeit im Büchereiteam, sowie Brigitte Strauß und Rita 
Glaß für fünfjährige Zugehörigkeit Dankurkunden des St. Micha-
elsbundes überreicht.

Bemerkung: Bildunterschrift: Von links: Andrea Marcher, Rita 
Glaß mit Büchereileiterin Dorothea Ertel. Brigitte Strauß ist 
nicht auf dem Foto. � (Foto: Rudolf Eder)

BESONDERE KIRCHLICHE
VERANSTALTUNGEN

„Faires Frauenfrühstück“  
zum Thema „In der Sprache liegt die Kraft – 
klar reden, besser leben“.
Eine der beliebtesten Kooperationsveranstaltungen der Pfarrei 
Herrieden, nämlich das „Faire Frauenfrühstück“, ging am 1. Fe-
bruar 2025 in die nächste Runde und eröffnete den Besucher-
innen dabei durch die Referentin Mechthild von Scheurl-De-
fersdorf einen ganz neuen Zugang zur Sprache.
Im wie üblich bis auf den letzten Platz besetzten Pfarrsaal ge-
nossen die rund 65 Frauen nach der Begrüßung durch Martina 
Roth-Ubl vom Pfarrgemeinderat Herrieden zunächst ein aus 
fairen und/oder regionalen Produkten bestehendes Frühstück, 
welches traditionsgemäß Frauen der Pfarrei, aber auch Team-
mitglieder des Eine Welt-Vereins, der Kolpingsfamilie sowie des 
Pfarrgemeinderates gemeinsam vorbereiteten.

Im Anschluss referierte die namhafte Sprachwissenschaftlerin 
und mehrfache Buchautorin Mechthild von Scheurl-Defersdorf 
zum Thema „In der Sprache liegt die Kraft – klar reden, besser 
leben“.
Im Namen der Mitveranstalterin KEB überreichte Beate Leis 
zum Abschluss der Veranstaltung eine kleine Aufmerksamkeit 
aus dem Weltladen an die wortgewandte Referentin, welche 
sich als sehr nahbar und kontaktfreudig gezeigt hat.

� Text: Anja Fischer, Foto: Franziska Wurzinger

Jahresrückblick und Mitgliederehrung  
beim Basilikachor
„Der Gottesdienst nimmt seine vornehmste Gestalt an, wenn er 
feierlich mit Gesang gestaltet wird. Mitglieder der Kirchenchö-
re leisten hier einen wesentlichen Beitrag und vollziehen einen 
wahrhaft liturgischen Dienst“. So steht es in der Liturgiekon-
stitution des 2. Vatikanischen Konzils (1962 – 1965). Diese Worte 
enthält auch die Dankesurkunde unseres Bischofs, die langjäh-
rigen Chormitgliedern verliehen wird. Diesen Dank und diese 
Anerkennung durfte bei der diesjährigen Jahreseröffnung des 
Basilikachors auch Peter Leis entgegennehmen, zuverlässiges 
Chormitglied seit 25 Jahren im Tenor. Chorleiter Stefan Ubl und 
Chorsprecherin Sandra Eichelberger dankten ihm, auch im Na-
men von Pfarrer Peter Hauf.
Die erste Chorzusammenkunft im neuen Jahr war auch gleich-
zeitig Gelegenheit für einen Rückblick auf das Jahr 2024, in wel-
chem der Chor seiner eigentlichen Aufgabe der Mitgestaltung 
kirchlicher Feste und Feiern im Laufe eines Kirchenjahres vor-
bildlich nachgekommen ist. Eine Männer- bzw. eine Frauen-
schola wirkten ferner bei der Feier von Gottesdiensten und An-
dachten mit. Darüber hinaus gestaltete der Chor eine Maian-
dacht und ein Adventsliedersingen im Herrieder Marienheim. In 
Herrieden und Aurach brachte das Ensemble die „Messe Peri-
gorde“ des zeitgenössischen Hamburger Kirchenmusikers An-
dreas Willscher zur Aufführung. Neben all diesen ursprüngli-
chen Aufgaben des Kirchenchores bringen sich die Chormit-
glieder bei der Organisation der Stiftsbasilikakonzerte ein und 
pflegen beispielsweise beim jährlichen Grillfest oder beim 
Pfarrfasching Gemeinschaft und Zusammenhalt. Der Höhe-
punkt des neuen Jahres 2025 steht dem Chor am 9. November 
bevor. Im Rahmen der Stiftsbasilikakonzerte Herrieden bringen 
die Sängerinnen und Sänger mit weiteren Mitgliedern eines 
Projektchors, mit dem Öttinger Kammerorchester und mit Ge-
sangssolisten das „Requiem in C“ von Charles Gounod zur Auf-
führung. Vor allem zu diesem Projekt, aber auch für das ge-
samte Kirchenjahr sind neue Sängerinnen und Sänger herzlich 
willkommen. Wer gerne mitwirken möchte, kann sich unver-
bindlich donnerstags um 20.00 Uhr bei einer Chorprobe im Ka-
tholischen Pfarrheim informieren oder sich beim Chorleiter 
Stefan Ubl melden (09825/923259).

Von links: Chorsprecherin Sandra Eichelberger, Peter Leis, 
Chorleiter Stefan Ubl � (Foto: Jochen Eichelberger)
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LebensArt
Biertasting
Eingefleischte Biertrinker würden 
bestimmt einen ganzen Kasten Bier 

darauf verwetten, dass sie ein alkoholfreies Bier am Geschmack 
von einem alkoholhaltigen unterscheiden können. Weniger ge-
übte Biergenießer trauen sich sicher zu, den Unterschied zwi-
schen Weizen und Pils blind zu erkennen.
Was aber den Geschmack ausmacht, wie sich neben Hopfen-
sorte, Hefemenge und Malzanteil Einfluss nehmen lässt und 
was es sonst noch so zu den unzählig vielen verschiedenen 
Biervarianten zu wissen gibt, erfahren wir gemeinsam beim 
spannenden Biertasting am Freitag, den 21. Februar 2025 um 
19.00 Uhr im Evang. Gemeindehaus. Anmeldungen über pfarr-
amt.herrieden@elkb.de oder beim Team LebensArt.

Auftritt und Wirkung - innerer und äußerer Mensch
Ganzheitliches Gedächtnistraining bezieht alle Sinne und beide 
Gehirnhälften ein. Nachweislich verbessert es die Durchblutung 
und den Stoffwechsel des Gehirns, was zu einer Steigerung der 
allgemeinen Lernfähigkeit führt. Die gleichzeitige Aktivierung 
des gesamten Organismus hebt das körperliche und geistige 
Wohlbefinden.
In einem Mitmachvortrag zeigt uns die zertifizierte ganzheitli-
che Gedächtnistrainerin Marion Samson aus Ansbach die Mög-
lichkeiten des Gedächtnistrainings auf. Dabei erfahren wir nicht 
nur theoretisches übers Gedächtnis, sondern dürfen auch sel-
ber bei einfachen Mitmachübungen mit Bewegungen unser 
Gedächtnis trainieren.
Herzliche Einladung an Interessierte allen Alters zu einer locke-
ren Trainingsstunde fürs Gedächtnis am Mittwoch, dem  
19. März 2025 um 19.00 Uhr im Evang. Gemeindehaus. Anmel-
dungen über pfarramt.herrieden@elkb.de oder beim Team Le-
bensArt.

Lobpreissingen
Seit Oktober gibt es ein neues Gemeindeangebot: Lobpreis-
singen. Einige Singbegeisterte treffen sich einmal im Monat, um 
unter Leitung von Florian Herweg neuere christliche Lieder ein-
fach zu singen. Dabei kommt es nicht darauf an, auf ein Ziel hin 
zu arbeiten oder supertoll die richtigen Töne zu treffen, sondern 
wir wollen einfach Spaß miteinander haben und singen.
Das nächste Treffen findet statt am Mittwoch, 26. Februar 2025 
um 18.00 Uhr im Evang. Gemeindehaus.
Nähere Infos findet man in unserer App „Churchpool“ unter 
Christuskirchengemeinde -> Gruppe „Lobpreissingen“.

„Wunderbar geschaffen!“

Zum Weltgebetstag 2025 von den Cookinseln
Christinnen der Cookinseln - einer Inselgruppe im Südpazifik, 
viele, viele tausend Kilometer von uns entfernt - laden im Rah-
men des Weltgebetstages ein, ihre positive Sichtweise zu tei-
len: Wir sind „wunderbar geschaffen!“ und die Schöpfung mit 
uns.
„Wunderbar geschaffen!“ sind diese 15 Inseln. Doch ein Teil von 
ihnen - Atolle im weiten Meer- ist durch den ansteigenden 
Meeresspiegel, Überflutungen und Zyklone extrem bedroht 
oder bereits zerstört. Welche Auswirkungen der mögliche Tief-
seebergbau für die Inseln und das gesamte Ökosystem des 
(Süd-)pazifiks haben wird, ist unvorhersehbar. Auf dem Mee-
resboden liegen wertvolle Manganknollen, die seltene Rohstof-
fe enthalten und von den Industrienationen höchst begehrt 
sind. Zum ökumenischen Weltgebetstag sind alle herzlich ein-
geladen, am Freitag, 7. März 2025 um 19.00 Uhr in der Christus-
kirche Herrieden zu besuchen.
Wir freuen uns auf Sie!

AKTIVSENIOREN

Beratung für Senioren �  
und Angehörige
•	 Abklärung des persönlichen Hilfe- und Pfle-

gebedarfs
•	 Beratung und Informationen über ambulante, teilstatio-

näre und stationäre Pflege- und Betreuungsangebote
•	 Hilfe bei der Antragstellung eines Pflegegrades
•	 Hilfe bei der Antragstellung des Bayerischen Landespfle-

gegeldes
•	 Unterstützung bei Widersprüchen (z. B. abgelehnter 

Pflegegrad)
•	 Informationen über die Inanspruchnahme von Tages-, 

Kurzzeit- und Verhinderungspflege
•	 Informationen zur Entlastung der pflegenden Angehörigen
•	 Vorbereitung auf die Pflegebegutachtung durch den  

Medizinischen Dienst
•	 Auskunft über Veranstaltungen für Senioren
•	 Informationen zum Thema Vorsorgevollmacht und Pa-

tientenverfügung
•	 Weitervermittlung an entsprechende Stellen (z. B. an 

ambulante Pflegedienste, an Dienste der Entlastungs-
leistungen, an die Wohnraumberatung, etc.)

•	 Hilfe bei der Antragstellung eines Schwerbehinderten-
ausweises

•	 Hilfe bei der Antragstellung des Blindengeldes
•	 Unterstützung bei der Rentenantragstellung

Wer: 	 Sozialraummanagerin Laura Sörgel 
	 (zertifizierte Beraterin für Vorsorge)
Wann: 	 Montag bis Donnerstag von 8.00 – 12.00 Uhr 
	 nach Terminvereinbarung unter 
	 0 98 25/9 27 94 13
Wo: 	 Vogteiplatz 7, 91567 Herrieden oder 
	 als „Hausbesuch“ bei Ihnen zu Hause
Die Beratung ist kostenfrei, vertraulich und trägerneutral.
Caritas-Seniorenheim St. Marien
Vollstationäre Pflege – Tagespflege – Wohnen mit Service
0 98 25/9 27 94 0

Ihr VdK Ortsverband Herrieden informiert und 
lädt Sie recht herzlich ein:

Sozialrechtliche Beratung bietet VdK  
Kreisverband Ansbach an: Bitte melden Sie 
sich telefonisch an und machen Sie einen 
Termin aus. 
VdK Kreisverband Ansbach: 0981/9778640

•	 Sonntag, 25. Mai 2025: Kaffeetreff mit Ehrungen im Landgast-
hof Bergwirt

•	 Samstag, 14. Juni 2025: Sonderveranstaltung im Landesthea-
ter Dinkelsbühl „Dancing Queen“ - Anmeldung unter Gaby 
Rauch 09825/93042 - vdk.herrieden@gmail.com

•	 Dienstag, 14. Oktober 2025: „VdK Herbstfest“ auf dem Brom-
bachsee - Anmeldung unter Gaby Rauch 09825/93042 - vdk.
herrieden@gmail.com

Es werden viele Reisen (Bus - Flug - Schiff) über den VdK Reise-
dienst, Feuchtwangen angeboten: Infos und Unterlagen können 
angefordert werden: Tel. 09852/6130-0
Wir helfen gerne, melden Sie sich und bleiben Sie gesund!
Für den VdK Ortsverband Herrieden: 
Gaby Rauch, vdk.herrieden@gmail.com, Tel. 09825/93042
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Caritas
Angebote im Begegnungszentrum
Kaffee-Klatsch für Senioren
Termin: 	 Jeden Dienstag (außer an Feiertagen)
Zeit: 	 Von 14.00 – 16.00 Uhr
Ort: 	 Begegnungszentrum am Vogteiplatz 7

Veranstaltungen für Senior*innen

Senior*innenkreis „Plus-Minus 60“
Termin: 	 Donnerstag, 20.2.
Zeit:	 14.30 Uhr
Ort:	 Evang. Gemeindehaus
Thema: 	 „Bunter Nachmittag mit Illa Roy“
Termin: 	 Mittwoch, 12.3.
Zeit:	 14.00 Uhr
Ort:	 Kath. Pfarrheim
Thema: 	 „ökumenischer Seniorennachmittag, 
	 Vortrag: Pilger der Hoffnung auf dem 
	 Weg des Friedens - Können wir noch  
	 hoffen?“
„Tanz mit - bleib fit“ - Nicht nur für Senior*innen!
Termin: 	 Dienstag, 25.2., 11.03., 18.03.
Zeit:	 16.00 Uhr
Ort:	 Evang. Gemeindehaus
Thema:	  „Tanz mit - bleib fit“ mit Illa Roy
Spiele-Nachmittag
Termin: 	 Donnerstag, 6.3.
Zeit:	 14.30 Uhr
Ort:	 Evang. Gemeindehaus
Thema: 	 Spiele kennenlernen und spielen

SCHULEN

Musikschule DKB-FEU-HER-WTR

Tag der offenen Tür 
Sa., 29.3.2025, 10.00 – 12.00 Uhr 
Die Musikschule Feuchtwangen lädt 
herzlich ein zum Tag der offenen Tür 
im Herrnhof 9! Das Motto lautet: In-
strumente zum Anfassen und Aus-
probieren! Folgende Instrumental-

gruppen werden vorgestellt: Tasteninstrumente, Schlagwerk, 
Saiteninstrumente, Blasinstrumente und Gesang. Keine Anmel-
dung erforderlich! Anmeldeschluss der Musikschule für das 
kommende Schuljahr 2025/2026 ist der 31.5.2025. 
Anmeldeformulare und die aktuelle Entgelt-�
ordnung sind online abrufbar auf 
www.musik-schule.org oder über 
den nebenstehenden QR-Code. 
Weitere Informationen unter Tel. 09851/553234.

Tage des offenen Unterrichtes 
Montag, 31.3.2025 bis Freitag, 4.4.2025 
Wir laden ein zur offenen Unterrichtswoche in der Musikschule 
Herrieden. Die Details bzw. die Stundenplanübersicht finden Sie 
auf unserer Homepage www.musik-schule.org.

Musikschule Dinkelsbühl - Feuchtwangen - Herrieden - Wasser-
trüdingen e. V. 
Verwaltung: Nördlinger Str. 20, 91550 Dinkelsbühl, Tel. 09851/ 
553234, Fax 09851/553235, E-Mail: info@musik-schule.org

Städtische Wirtschaftsschule Ansbach

Wirtschaftsschule - Aus guten Gründen!
•	 	Neustart aus allen Schularten – Einsteigen nach individuellem 

Bedarf in die 5., 6., 7., 8., 9, oder 10. Klasse
•	 	Lernen in einer kleinen persönlichen Schulgemeinschaft
•	 	Erwerben von lebens- und berufspraktischen Kompetenzen
•	 	Eingebunden im Netzwerk mit Unternehmen aus Handel, In-

dustrie und Verwaltung
•	 	Gute Voraussetzung für den Besuch weiterführender Schulen 

oder den Einstieg in die Berufsausbildung

Jetzt informieren für die Anmeldung zum Schuljahr 2025/26!

Tag der offenen Tür am Samstag, 15. März 2025, 10.00 – 13.00 Uhr

Beratungsnachmittag am Donnerstag, 10. Juli 2025, 16.00 Uhr

Städtische Wirtschaftsschule Ansbach, Beckenweiherallee 21, 
91522 Ansbach, Tel. 0981/953836-0, 
Web: www.ws-an.de, 
E-Mail: sekretariat@ws-an.de

Grund- und Mittelschule Herrieden

Auszeichnungen für die Grund-  
und Mittelschule Herrieden
Gleich mit zwei herausragenden Auszeichnungen darf sich die 
Grund- und Mittelschule Herrieden neuerdings schmücken.
Mit dem Schuljahr 2024/25 wurde die Grund- und Mittelschule 
mit dem Siegel „Klimaschule Bayern“ in der Zertifizierungsstufe 
Silber ausgezeichnet. Klimaschule Bayern ist ein Programm des 
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, das 
2022 ins Leben gerufen wurde. „Schulen können durch die För-
derung eines nachhaltigen Lebensstils in der Schulgemein-
schaft und in der Öffentlichkeit sowie durch gezielte CO2-Ein-
sparungen maßgeblich zur Bewältigung der Klimakrise beitra-
gen“, heißt es dazu auf der Homepage des Kultusministeriums. 
Um in den Genuss der Zertifizierung zu kommen, „muss die 
Schulgemeinschaft auf Grundlage eines schulspezifischen CO2-
Fußabdrucks einen individuellen Klimaschutzplan erstellen“ und 
in mehreren von insgesamt 8 Handlungsfeldern (Abfall, Einkauf, 
Ernährung, Kommunikation und Vernetzung, Kompensation, 
Mobilität, Strom, Wärme) tätig sein. Aufgrund der guten Start-
voraussetzungen in den Bereichen Wärme (Hackschnitzelhei-
zung) und Strom (PV-Anlagen + Stromspeicher) und der inten-
siven Arbeit in weiteren Handlungsfelder (z. B. Mülltrennung im 
Handlungsfeld „Abfall“, Arbeit im Fahrradstützpunkt im Hand-
lungsfeld „Mobilität“ usw.) sowie eines umfangreichen Klima-
schutzplanes, der auch mit tatkräftiger Unterstützung der 
Stadtverwaltung entstanden ist, wurde sowohl die Grund- als 
auch die Mittelschule als „Klimaschule Silber“ ausgezeichnet. 
Damit gehört die Schule zusammen mit der benachbarten Re-
alschule, die dieses Siegel bereits hat, zu einem kleinen Kreis an 
Schulen in Mittelfranken, denen diese hochstehende Auszeich-
nung verliehen wurde. Diesen Sprung direkt auf eine Silberzer-
tifizierung ist keine Selbstverständlichkeit und spiegelt den 
großen Einsatz der Schule wider. Einhergehend mit der Aus-
zeichnung erhielt die Grund- und Mittelschule ein Preisgeld von 
insgesamt 2000,- Euro, das für weitere Projekte in dieser Sache 
verwendet werden soll. Die offizielle Ernennung zur Klimaschu-
le fand in einer Feierstunde in der Regierung von Unterfranken 
statt.
Ebenfalls seit diesem Jahr darf sich die Grundschule in Herrie-
den nun auch Sport-Grundschule nennen. Die mit diesem Titel 
ausgezeichneten Grundschulen überzeugen mit der Umsetzung 
von zahlreichen Maßnahmen im Bereich der Bewegung und der 
Gesundheit. Neben unserer intensiven Arbeit im Rahmen unse-
res Fahrradstützpunktes und etlicher Einzelmaßnahmen (Ge-
sunder Kinderrücken, Gesundheitspass, Rope Skipping, Stadt-
radeln, Teilnahme am Herrieder Stadtlauf, Sportabzeichen 
Wettbewerb usw.) sind hier vor allem auch die Bemühungen im 
Bereich des Schwimmens zu nennen. 
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Alles in allem führt die Bewerbung dazu, dass sich die Schule 
seit diesem Schuljahr Sport-Grundschule nennen darf. Die Aus-
zeichnung wurde im Rahmen einer Feierstunde von der Kultus-
ministerin Anna Stolz persönlich übergeben. Auch hier gab es 
als „positiven Nebeneffekt“ eine Spende von 1000,- Euro, die für 
neue Sportgeräte verwendet werden soll. Zudem erhält die 
Schule seit diesem Schuljahr zusätzliche Lehrerstunden, um 
auch in den 1. Klassen eine dritte Sportstunde pro Woche an-
bieten zu können.

� Foto: Nicolas Rupp/Regierung von Unterfranken

� Foto: Daniel Karmann

FEUERWEHREN

Freiwillige Feuerwehr Elbersroth
Die Freiwillige Feuerwehr Elbersroth zog in ihrer Jahreshaupt-
versammlung Bilanz
Erster Kommandant Daniel Solfrank berichtet, dass die aktive 
Wehr 19 Einsätze im Jahr 2024 zu verzeichnen hatte. Zum Brand 
einer mobilen Absauganlage in einem Gewerbebetrieb im be-
nachbarten Birkach konnte man in kürzester Zeit ausrücken, da 
mehrere Feuerwehrleute gerade im Gerätehaus waren um den 
Kindern des örtlichen Kindergartens Ausrüstung und Aufgaben 
der Feuerwehr näherzubringen.
In den folgenden Monaten waren wieder mehrere umgestürzte 
Bäume von Straßen zu entfernen, sowie Brände auf Acker-, 
bzw. Waldflächen zu meistern. Ein eCall (automatischer Notruf), 
ausgelöst vom Bordsystem eines Motorrads, zog eine Suche 
nach dem Motorrad bzw. dessen Fahrers nach sich. Aber of-
fensichtlich handelte es sich hier um einen Fehlalarm.
Im Dezember wurden die Brandschützer dann noch zu zwei 
Brandeinsätzen alarmiert. Der erste führte nach Herrieden, wo 
nach einer Geldautomatensprengung vorsorglich weitere 
Atemschutzgeräteträger zur Brandbekämpfung bzw. Evakuie-
rung der Bewohner gerufen wurden. In Aichau wurden die Kräf-
te dann noch zum Brand eines Dunstabzugs gerufen.
Neben den eigenen Übungen nahm die Wehr auch an Gemein-
schaftsübungen bei der Firma GIMA in Neunstetten und dem 
Kindergarten in Oberschönbronn teil. 

Eine hervorragende Übungssituation für den Brandeinsatz gab 
es auch noch in einem Abbruchhaus, hier kann besonders reali-
tätsnah geübt werden, da Schäden durch den Übungseinsatz 
unproblematisch wären.
Als weitere Ausbildungsmaßnahmen nahmen die gleichen zwei 
Brandschützer sowohl am Atemschutzlehrgang, als auch an der 
Maschinistenausbildung teil. Jeweils ein Kamerad absolvierte 
den Motorsägenlehrgang und den Lehrgang zum Feuerwehr-
sanitäter. Letzterer erforderte ein hohes Ausbildungspensum 
über einen kurzen Zeitraum, bildet aber eine wichtige Grund-
lage für die Einsätze als First Responder, also den Helfern vor 
Ort bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts.
Die Gesamtstärke der Wehr konnte um 3 auf nun 59 aktive Feu-
erwehrdienstleistende erhöht werden, davon 10 Frauen.
Altersbedingt schieden in der Jugendwehr drei Mitglieder aus, 
erfreulicherweise sind zwei davon aber in die aktive Wehr über-
getreten. Mit einem Neuzugang ergibt sich ein Stand von 8 Mit-
gliedern, der Altersdurchschnitt liegt bei 14 Jahren. Neben den 
20 eigenen Übungen, der Teilnahme an Übungen mit der akti-
ven Wehr, Festumzügen und Vereinsaktivitäten wurde auch 
wieder der Wissenstest abgelegt. Als Highlight wurde zum Jah-
resende die Luftrettungsstation in Sinbronn besichtigt.
Im Vereinsbereich wurden wieder diverse Sitzungen der Vor-
standschaft abgehalten, in denen neben allgemeinen Themen, 
die traditionellen Feste Sau am Spieß, die Nudelsupp‘n und 
Krenfleisch-Kerwa und die Fahrt ins Blaue organisiert wurden. 
Weiterhin hat man sich wieder beim örtlichen Pfarrfest beteiligt 
und konnte den Erlös als Spende der Pfarrei übergeben.
Eine ordentliche Kassenführung bestätigte Armin Popp, der die 
Buchführung zusammen mit Tobias Reichardt im Vorfeld zur 
Sitzung geprüft hatte. Die Entlastung der Vorstandschaft durch 
die anwesenden Mitglieder wurde einmütig erteilt.
Bürgermeisterin Dorina Jechnerer und der neue Kreisbrand-
meister Norbert Beyer als zuständiger Vertreter der Feuerwehr-
führungskräfte im Landkreis Ansbach bedankten sich in ihren 
Grußworten für die aufgebrachte Zeit und das Engagement der 
Wehrleute. Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden noch Mit-
glieder für langjährige Vereins- bzw. Feuerwehrzugehörigkeit 
geehrt.

von links nach rechts: Michael Beckenbauer junior, Tobias Rei-
chardt, Robert Feuchter (25 Jahre); Michael Beckenbauer se-
nior (50 Jahre); es fehlt Erwin Christ (40 Jahre)

Freiwillige Feuerwehr Rauenzell
Neuwahlen führen zu deutlicher Verjüngung der Vorstand-
schaft
Anlässlich der Jahreshauptversammlung berichtete der schei-
dende Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Heumann von den ge-
sellschaftlichen Aktivitäten des Vereins, voran dem Starkbier-
fest und dem Kerwa-Auftakt, die wie jedes Jahr gut besucht 
waren und bedankte sich für die geleisteten Dienste. Er gab 
auch einen Ausblick auf das kommende Jahr.
Kommandant Sebastian Bänsch teilte in seinem Rechenschafts-
bericht mit, dass die derzeit 68 Aktiven, darunter 14 Frauen, zu 
13 Einsätzen ausrücken mussten, zwei Brandeinsätzen, zehn 
Technischen Hilfeleistungen und einer Sicherheitswache. Zu-
sammen mit den Übungen wurden so rund 650 Stunden abge-
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leistet. Aktuell absolvieren sechs Aktive die Modulare Trupp-
ausbildung. Das Leistungsabzeichen erwarben 15 Aktive im Ok-
tober. Einen besonderen Einsatz stellte die Entsendung im 
Herrieder Kontingent zur Fluthilfe nach Melk in Niederöster-
reich wegen der dortigen Flutkatastrophe dar. Er ging näher auf 
den bald fertig gestellten Anbau der Fahrzeuggasse ein. Diese 
wurde größtenteils in bisher 917 Stunden Eigenleistung gebaut. 
Gut ein Drittel davon wurde von Nichtmitgliedern der Feuer-
wehr erbracht, was den einzigartigen Zusammenhalt im Dorf 
zeigt, und eine große Ersparnis für die Stadt Herrieden darstellt. 
Die Einweihung soll im Mai stattfinden. Er schloss mit Dankes-
worten, besonders seinem Stellvertreter „Vize“ gegenüber, der 
sein Amt niederlegt. Seine Verdienste würdigten alle Anwesen-
den mit langem Applaus.
Kassiererin Alexandra Baumgärtner berichtete über die soliden 
Finanzen der Wehr.
Grußworte folgten von Wolfang Strauß, der die verhinderte Bür-
germeisterschaft der Stadt Herrieden vertrat, und den Gemein-
schaftssinn der Rauenzeller lobte, sowie die gute Ausstattung 
aller Herrieder Wehren erwähnte. Dass dies auch zukünftig so 
sein muss, darüber sei man sich im Stadtrat parteiübergreifend 
einig. Für die Feuerwehrführung bat Kreisbrandmeister Norbert 
Bayer die Aktiven, weiterhin regelmäßig zu üben und die Stand-
ortweiterbildungen und auch Lehrgänge an der Feuerwehr-
schule zu besuchen, damit der sehr gute Ausbildungsstand er-
halten bleibe.
Anschließend wurden Norbert Bernhard für 40 Jahre, sowie 
Wolfgang Weiß und Sebastian Bänsch für je 25 Jahre aktiven 
Dienst vom Verein geehrt. Die Ehrung durch Stadt, Landrat und 
Feuerwehrführung erfolgt in Herrieden im März im Stadtschloss 
im Rahmen eines gemeinsamen Ehrenabends aller Ortswehren.
Bei den turnusmäßigen Kommandantenwahlen wurde Sebas-
tian Bänsch einstimmig im Amt bestätigt. Sein langjähriger 
Stellvertreter, Robert „Vize“ Weis, stellte sich nach 3 Perioden 
nicht mehr zu Wahl. Neuer stellvertretender Kommandant ist 
nun Benedikt Goth, bisher Jugendwart, der von den 44 anwe-
senden Aktiven ebenfalls einstimmig gewählt wurde.
Auch Karl-Heinz Heumann legte sein Amt als Vorstandsvorsit-
zender nieder. Sein bisheriger Stellvertreter, Matthias Herr-
mann, wurde von den 59 Stimmberechtigten einstimmig zum 
neuen Vorsitzenden gewählt. Seinen bisherigen Posten als  
2. Vorsitzenden bekleidet künftig Jonas Weis. Als Kassiererin 
wurde Alexandra Baumgärtner bestätigt. Neue Schriftführerin 
ist Amelie Hörauf, die diese Aufgabe von Johannes Buckel über-
nimmt, der seinen Posten zur Verfügung stellte. Damit ist die 
Führung des Vereins mit einem Durchschnittsalter von knapp 
32 Jahren deutlich verjüngt und für die Zukunft gut aufgestellt.
Zum neuen Jugendwart wurde Frank Bernhard ernannt, der 
Vorgänger Goth bereits länger unterstützt hat. Als Gerätewarte 
fungieren Matthias Herrmann und Andreas Bernhard, der sich 
auch als Fahnenträger engagiert.

Wurden für ihre Mitgliedschaft im aktiven Dienst geehrt:
(Von links) Wolfgang Weiß, Norbert Bernhard und Sebastian 
Bänsch (Foto: Feuerwehr Rauenzell).

Starkbierfest mit Schinkenessen  
der FFW Rauenzell
Die FFW Rauenzell lädt die gesamte Bevölkerung ganz herzlich 
zum traditionellen Starkbierfest ein. Zum Starkbier der Brauerei 
Dorn aus Bruckberg gibt es auch heuer wieder unseren leckeren 
gebackenen und geräucherten Schinken. In diesem Jahr sorgt 
wieder Stefano für Livemusik und Stimmung. Los gehts am 
Samstag, den 15.3.2025 um 19.00 Uhr im Gemeinschaftshaus 
Rauenzell. Auf euer Kommen freut sich die FFW Rauenzell.

Funkalarmierung der Freiwilligen  
Feuerwehren im Landkreis Ansbach
Der nächste Probealarm der Sirenen mit Funksteuerung 
wird am Samstag, den 15.3.2025 zwischen 11.00 und 
12.00 Uhr durchgeführt.
� Wir bitten um Kenntnisnahme.

VEREINE UND VERBÄNDE

Kolpingsfamilie Herrieden

Hallenfußballturnier  
des Kolpingbezirks Weißenburg

Die Kolpingsfamilie Herrieden richtet am Sams-
tag, 8. März 2025 zum 15. Mal das Hallenfußball-
turnier des Kolpingbezirks Weißenburg in der 
Sporthalle der Realschule Herrieden wieder als 
Inklusionsturnier aus. Am diesjährigen Turnier 
nehmen nach aktuellem Stand 7 Mannschaften 
teil, die Kolpingsfamilien Monheim, Wolframs-

Eschenbach und Herrieden und mit der Spielgemeinschaft Dia-
konie Neuendettelsau/Bruckberg, den Dambacher Werkstätten 
Fürth, den Westmittelfränkischen Lebenshilfe-Werkstätten 
Ansbach und der noris inklusion 4 Mannschaften aus dem Be-
reich des Behindertensports. Bereits im Jahr 2010 haben sich 
die Veranstalter entschlossen, Mannschaften aus dem Behin-
dertensport einzuladen und die Inklusion zu fördern. 
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Das Turnier beginnt um 11.00 Uhr. Zuschauer sind bei freiem Ein-
tritt erwünscht. Für das leibliche Wohl, u. a. Kaffee und Kuchen, 
ist bestens gesorgt.
Für den Kolpingbezirk Weißenburg
Kolpingsfamilie Herrieden

Kolpingsfamilie Herrieden  
fährt zur Musical-Bühne nach Wunsiedel
Einladung in die Luisenburg nach Wunsiedel am Samstag, den 
26. Juli 2025 zum Musical „WEST SIDE STORY“ nach einer Idee 
von Jerome Robbins. Die Kolpingsfamilie Herrieden lädt hierzu 
alle Interessenten recht herzlich ein.
„WEST SIDE STORY“ ist eines der berühmtesten Musiktheater-
werke aller Zeiten und die amerikanische Oper schlechthin.
Tanz, Gesang und Drama erzählen eine Geschichte, die das Herz 
erschüttert!
New York City, die 50er-Jahre – inszeniert wird eine tragische 
Liebesgeschichte, wie sie William Shakespeare in Romeo und 
Julia unsterblich gemacht hat. Zwei Menschen lieben sich, kön-
nen jedoch nicht zueinanderkommen.
Meisterwerke des modernen amerikanischen Musiktheaters mit 
der elektrisierenden Musik von Leonard Bernstein mit Hits „Ma-
ria“, „Somewhere“ und „I want to be in Amerika“, kommen zur 
Aufführung.
14.00 Uhr: Abfahrt am Marktplatz in Herrieden
17.00 Uhr: Abendessen in Göpfersgrün
20.30 Uhr: Vorstellung „WEST SIDE STORY“ – bis gegen 22.30 Uhr
Danach Rückfahrt nach Herrieden.

Teilnehmergebühr pro Person 110,00 € inkl. Bustransfer und 
Plätze im Rang 1, Block B – Reihen 8 bis 10. 
(Nicht eingeschlossen das Abendessen)
Teilnehmerhöchstzahl 50 Personen. Auch Nichtmitglieder sind 
herzlich willkommen.

Anmeldung bis 15. April 2025 und weitere Infos bei Josef Wah-
ler, Tel. 09825/203559.

2. Second-Hand-Basar  
der Kolpingsfamilie Herrieden
Der 2. Second-Hand-Basar der Kolpingsfamilie Herrieden in Ko-
operation mit dem Weltladen steht bevor.

Wann: 	 Freitag, den 21.3.2025 von 18.00 – 22.00 Uhr
Wo: 	 im Pfarrheim Marktplatz 2 in Herrieden.
Wer: 	 jeder ist herzlich willkommen

Entdecke versteckte Schätze! Unterstütze unsere Initiative und 
finde einzigartige Kleidung, Accessoires und vieles mehr!
Kommt vorbei - bringt Freunde mit - lasst euch inspirieren und 
genießt den schönen Abend bei Getränken, leckerer Bowle 
(auch alkoholfrei) und kleinen Snacks.
Sei dabei und tue Gutes für die Umwelt und die Gemeinschaft.
Wir freuen uns auf dich!

Das Fashionglück-Herrieden-Team der Kolpingfamilie

Eine-Welt-Verein

Bitte beachten: Der Weltladen hat am  
FASCHINGSDIENSTAG geschlossen!

Allen Närrinnen und Narren in Herrie-
den wünschen wir einen fröhlichen 
Tag!
Die Initiative „faire Süßigkeiten beim 
Faschingsumzug zu fairteilen“ etabliert 

sich und zieht weitere Kreise. Darüber freut sich das Team des 
Weltladens besonders.
Herzlichen Dank an unsere Fairtrade-Stadt Herrieden und an 
alle Vereine und Gruppen, die den Fairen Handel unterstützen.

Caritas

„Das gute Gefühl, Gutes zu tun“
Second-Hand-Laden der Caritas in Herrieden öff-
net für jede und jeden die Tür
„Ich habe so viel gute Kleidung. Es wäre schade, 
diese in einen Container zu werfen. Deshalb werde 
ich sie hierherbringen“, meint Maria G. aus Aurach. 
Sie hat zum ersten Mal den Second-Hand-Laden im 

Boutique-Ambiente der Caritas-Kreisstelle Herrieden betreten. 
„Das ist sehr schön. Bitte bringen Sie aber nur das vorbei, was 
zur Saison passt. Denn für anderes haben wir im Lager kaum 
noch Platz“, entgegnet ihr die Ehrenamtliche Petra Enders. 
Nachdem sich Maria G. im Laden etwas umgeschaut hat, kauft 
sie spontan einen gebrauchten grünen Pulli für sich für drei 
Euro.

Nach Überzeugung der Ehrenamtlichen Rosi Bögelein, von 
Caritas-Kreisstellenleiter Michael Deffner und Mitarbeiterin 
Elisabeth Olm (von links) wird im Second-Hand-Laden Herrie-
den die Caritas-Jahreskampagne „Caritas öffnet Türen“ bei-
spielhaft umgesetzt. 
� Foto: Caritas/Peter Esser

Mittlerweile 16 Ehrenamtliche
Seit drei Jahren gibt es den Second-Hand-Laden der Caritas am 
Vogteiplatz 1 in Herrieden mittlerweile. Zuvor hatte die Caritas 
die „Kleiderecke“, die allein darauf ausgerichtet war, sozial be-
dürftige Menschen gegen einen Bedürftigkeitsnachweis der 
Kreisstelle zu versorgen. „Es kamen aber nach und nach weniger 
bedürftige Menschen. Dafür stellten wir fest, dass es sehr viele 
Leute gibt, die auf Nachhaltigkeit Wert legen“, erinnert Kreis-
stellenleiter Michael Deffner daran, weshalb man das Konzept 
änderte und einen Neustart in neuen Räumlichkeiten unter-
nahm. Und das Unternehmen hat sich gelohnt. Waren es zu Be-
ginn lediglich zwei Ehrenamtliche, so unterstützen nun 16 frei-
willige Helferinnen die hauptamtliche Mitarbeiterin Elisabeth 
Olm, die für ihre Arbeit im Second-Hand-Shop sechs Stunden 
zur Verfügung hat. 
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„Die Ehrenamtlichen sind ausschlaggebend dafür, dass sich un-
sere Türen für Stammkunden und neue Kunden immer wieder 
öffnen“, zeigt sich Olm für deren Engagement sehr dankbar.
Die Anzahl der Kunden ist nach ihrer Information so auch von 
einer Handvoll zu Beginn auf heute über 100 emporgeschnellt. 
„Hinzu kommen rund achtzig bedürftige Menschen, welche die 
Waren zur Hälfte des Preises erhalten. Wenn jemand gar nicht 
in der Lage ist, etwas zu zahlen wie vor Kurzem ein obdachloser 
Mitbürger, dann wird er auch bedient“, versichert die Caritas-
Mitarbeiterin. Der Dienst des Second-Hand-Ladens wird so in 
vielerlei Hinsicht dem Motto der diesjährigen bundesweiten 
Caritas-Jahreskampagne gerecht, das lautet: „Da kann ja jeder 
kommen. Caritas öffnet Türen“ – seien es arme Menschen, „Nor-
malkunden“ oder weitere Ehrenamtliche.
Das Kundenspektrum ist nach Beobachtung von Elisabeth Olm 
ganz gemischt: „von Studenten, die auf Heimaturlaub mal im 
Laden vorbeischauen und zum Beispiel Kleidung der Neunzi-
gerjahre cool fi nden, bis hin zu Frauen, die für ihre pfl egebe-
dürftigen Angehörigen Strickjäckchen suchen“. Und die Kunden 
kommen nicht nur aus Herrieden selbst, sondern auch von au-
ßerhalb wie zum Beispiel Maria G. aus Aurach. Die aus dem Irak 
stammende Hanaa Alrubaye kommt regelmäßig in den Laden, 
„weil ich hier gute Qualität vorfi nde zu günstigen Preisen, au-
ßerdem nette Leute“. 
Zuletzt hat sie Schuhe und Unterwäsche für ihre Kinder und für 
sich selbst eine Jacke erworben. Eine Dauerkundin ist auch 
Rentnerin Anni Friedel. Sie ist froh, vor Weihnachten im Laden 
Seidentücher gefunden zu haben, in die sie ihre Geschenke ein-
wickelte.

Erlös für Projekt von Caritas international
Nach Mitteilung von Michael Deffner hatte der Second-Hand-
Shop im vergangenen Jahr ein Einkommen von rund 15.000 
Euro, von denen unter anderem die Personalkosten für die 
hauptamtliche Stelle, Fahrtkosten für die Ehrenamtlichen und 
die Miete für den Laden fi nanziert wurden. Der verbleibende 
Erlös von etwa 2.000 Euro soll erneut in ein Projekt des Hilfs-
werkes der deutschen Caritas „Caritas international“ fl ießen. Mit 
den Einnahmen im Jahr 2023 hatte der Laden Frauen und Mäd-
chen in Nord-Kamerun unterstützt, die sexuelle Gewalt und 
Traumatisierungen erleben mussten: unter anderem für psy-
chologische Hilfe, materielle Unterstützung und Hilfe zur wirt-
schaftlichen Selbstständigkeit der Betroffenen. In diesem Rah-
men erhalten laut Caritas international 120 Frauen an verschie-
denen Projektstandorten Berufsförderung, unter anderem in 
Form einer Nähausbildung. Von den Jahren 2022 und 2023 gin-
gen Elisabeth Olm zufolge die Erlöse des Second Hand-Ladens 
in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro an Projekte von Caritas 
international.
Was die gespendeten Kleider betrifft, geht laut Deffner etwa ein 
Drittel zur weiteren Verwertung an eine gemeinnützige Recy-
clingorganisation zur weiteren Verwertung, zwei Drittel bleiben 
im Laden. „Es wird sehr viel gespendet“, berichtet Elisabeth 
Olm. Von mindestens zwei Ehrenamtlichen, die sich ständig im 
Laden aufhalten, ist eine meistens allein mit der Sortierung neu-
er Ware beschäftigt, während die andere sich um den Verkauf 
kümmert. „Es gibt aber auch eine Ehrenamtliche, die nur 
kommt, um die Fenster zu dekorieren“, macht die Caritas-Mit-
arbeiterin deutlich, dass man sich auf vielfältige Weise im Laden 
einbringen kann.

Auch an verkaufsoffenen Sonntagen im Einsatz
Dank des Anstiegs an freiwilligen Helferinnen in letzter Zeit 
konnte die Öffnungszeit des Ladens donnerstags von 
8.30 – 11.30 Uhr auf 8.30 – 14.30 Uhr ausgeweitet werden. An-
sonsten ist der Shop noch mittwochs von 8.30 – 11.30 Uhr und 
freitags von 14.00 – 17.00 Uhr geöffnet. „Freitags kommen be-
sonders viele berufstätige Personen, die einen Besuch bei uns 
oft mit einem Einkauf auf dem Wochenmarkt und im Eine-Welt-
laden verbinden“, informiert Olm. Das Engagement der Ehren-
amtlichen gehe sogar so weit, „dass diese auch an verkaufsoffe-
nen Sonntagen im Einsatz sind“, freut sich die hauptamtliche 
Caritasmitarbeiterin.

Dennoch wünscht sie sich durchaus, dass es noch mehr Freiwil-
lige werden. Sie ist froh darüber, „dass in Kürze auch einmal ein 
Mann im Laden ehrenamtlich auf Probe mitarbeiten will“. Eben-
so gefällt ihr, dass seit Dezember eine junge Türkin dem Ehren-
amtlichen-Team angehört, die im Laden nachmittags nach ih-
rem Sprachkurs tätig ist. „Sie lernt bei uns in der Praxis Deutsch 
und wir bekommen eine andere Kultur mit“, erklärt Olm. Ab-
wechslung und Unterhaltung sind auch das, was die Ehrenamt-
liche Rosi Bögelein (67) aus Aurach-Weinberg im Second-Hand-
Shop schätzt – neben dem „guten Gefühl, Gutes zu tun“.

Musikverein Neunstetten – Stadtkapelle Herrieden

Kreiskonzert des 
Nordbayerischen Musikbundes Kreis Ansbach

Im Rahmen des Jubiläumsprogramms zum 60-jäh-
rigen Bestehen des Musikvereins Neunstetten 
macht das Kreisorchester des Nordbayerischen 
Musikbund Kreis Ansbach Halt in Herrieden. Mehr 
als 60 Musiker haben ein anspruchsvolles Reper-
toire für Sie einstudiert.

Wann:  23. Februar um 17.00 Uhr
Wo:  Realschulturnhalle Herrieden
Für das leibliche Wohl sorgt der Musikverein Neunstetten. 
Herzliche Einladung zu einem Konzert der Extraklasse!

Gesangverein 1925 Neunstetten

Ball der Vereine am Samstag, den 1.3.2025
Herzliche Einladung zum Neunstetter Faschingsball im Sport-
heim mit Live-Musik und...?. 
Beginn ist 19.33 Uhr; Eintritt 6.-€
Veranstalter: FFW, 1. FC, Schützenverein, Musikverein, Fischer-
freunde und Gesangverein

Jagdgenossenschaft Herrieden

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Am Dienstag den 11.03.2025 um 19.30 Uhr
Im Gasthaus Limbacher

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Kassenbericht
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Neuwahl der Vorstandschaft
6. Bericht des Jagdpächters
7. Sonstiges Wünsche und Anträge

Gez. Der Jagdvorstand

Jagdgenossenschaft Rauenzell

Jagdversammlung 
der Jagdgenossenschaft Rauenzell
Am Mittwoch, 26. März 2025 fi ndet im Gemeinschaftshaus 
Rauenzell die Jagdversammlung statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.
Alle Jagdgenossen sind herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Protokoll der letzten Versammlung
3. Bericht des Jagdvorstehers
4. Bericht des Jagdpächters
5. Kassenbericht des Kassiers
6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft
7. Aufnahme eines Mitpächters in den Jagdpachtvertrag
8. Sonstiges, Wünsche, und Anträge

gez. Bastian Göppel, Jagdvorsteher
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Jagdgenossenschaft Heuberg

Einladung zur Versammlung  
der Jagdgenossenschaft Heuberg
Am Sonntag, den 16.3.2025 findet um 18.30 Uhr im Schützen-
haus Heuberg die jährliche Versammlung der Jagdgenossen-
schaft Heuberg statt.

Tagesordnung:
	 1.	Begrüßung
	 2.	Kassenbericht
	 3.	Entlastung der Vorstandschaft und des Kassiers
	 4.	Bericht des Jägers
	 5.	Geplante Wegesanierung
	 6.	Wünsche und Anträge

gez. Kleineidam Roland, Jagdvorsteher Heuberg

Jagdgenossenschaft Neunstetten

Einladung zur Versammlung
Am Freitag, den 21. März 2025 findet um 19.30 Uhr im Sport-
heim Neunstetten die Versammlung der Jagdgenossenschaft 
Neunstetten statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung des Jagdvorstehers
2. Bericht des Kassiers
3. Bericht des Kassenprüfers
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Bericht des Jagdpächters
6. Wünsche und Anträge

gez. Michael Rieber, Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaft Elbersroth

Einladung zur Versammlung
Am Freitag, den 7.3.2025, findet im Gasthaus Deboy in Birkach 
die Jahreshauptversammlung statt. Beginn: 19.30 Uhr

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Jagdvorsteher
2. Protokoll der letzten Versammlung
3. Bericht des Jagdvorstehers
4. Kassenbericht
5. Entlastung von Kassier und Vorstandschaft durch die Kassen 

	prüfer
6. Berichterstattung über Wegeinstandsetzung
7. Bericht der Jägerschaft
8. Sonstiges, Wünsche und Anträge
9. Auszahlung des Jagdpachtes

gez. Martin Hertlein, Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaft Oberschönbronn

Versammlung der Jagdgenossenschaft  
Oberschönbronn
Am Samstag, den 29.3.2025 findet im Feuerwehrhaus Ober-
schönbronn die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossen-
schaft Oberschönbronn statt. Beginn: 19.30 Uhr

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Protokoll der letzten Versammlung
3. Kassenbericht und Entlastung
4. Bericht der Jagdpächter
5. Bericht zur Wegeinstandsetzung
6. Wünsche und Sonstiges
7. Auszahlung des Jagdpacht

gez. Bernd Hahn, Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaft Stadel

Versammlung der Jagdgenossenschaft Stadel
Einladung zur nichtöffentlichen Versammlung der Jagdgenos-
senschaft Stadel am Dienstag, den 11.3.2025 um 19.30 Uhr im 
Bürgerhaus Stadel. Alle Jagdgenossen sind herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1)	 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2)	 Bericht des Jagdvorstehers
3)	 Bericht des Kassiers
4)	 Entlastung der Vorstandschaft und des Kassiers
5)	 Beschlussfassung
	 - zur Umsatzbesteuerung der Jagdgenossenschaft
	 - zur Herausnahme der Gemeinschaftsmaschinen
	 - zur Beauftragung eines aktuellen Jagdkatasters
6)	 Neuwahl der gesamten Vorstandschaft
7)	 Sonstiges, Wünsche und Anträge

gez. Norbert Mader, Jagdvorsteher

Schützenverein Leibelbach-Heuberg

Jahreshauptversammlung  
beim Schützenverein Leibelbach-Heuberg
Traditionell hielt der Schützenverein Leibelbach-Heuberg zu 
Beginn des Jahres seine Jahreshauptversammlung im Schüt-
zenhaus Heuberg ab. Hierzu konnte 1. Schützenmeister Andreas 
Lechner zahlreiche Mitglieder begrüßen.
Bevor er seinen Jahresbericht bekannt gab, wurde dem ver-
storbenen Mitglied und langjährigen 1. Vorstand Karl Heller ge-
dacht. Höhepunkte im abgelaufenen Vereinsjahr stellten wieder 
der Faschingsball und -umzug, die Ausrichtung der Heuberger 
Kerwa und die im Dezember 2024 durchgeführte Bezirksmeis-
terschaft Bogen Halle in Herrieden dar.
Im Anschluss berichtete Sportleiter Sebastian Bayer von der 
Teilnahme am Kirchweih- und dem Gauschießen, dem Rang-
listenschießen der Damen und dem Königsschießen. Auch bei 
den Rundenwettkämpfen wurden gute Ergebnisse erzielt. Da-
für sprach Bayer seinen Dank aus.
1. Bogenleiter Jürgen Balk erläuterte das sportliche Vereinsjahr 
2024 für die Bogenschützen mit derzeit 16 Mitgliedern. Er be-
richtete von der Teilnahme an verschiedenen Meisterschaften 
und Turnieren wie zum Beispiel die Gaumeisterschaft in Eyb, 
Bayerische Meisterschaft WA im Freien in Hochbrück, die Ver-
einsmeisterschaft Wilhelm Tell und dem Königsschießen. In den 
Sommerferien konnte erneut ein Ferienprogramm angeboten 
werden. Für die Durchführung der Bezirksmeisterschaft Bogen 
Halle bedankte Balk sich bei den insgesamt 60 Helfern.
Geehrt wurde Werner Böckler für 40 Jahre Mitgliedschaft, so-
wie Horst Pötzl und Helmut Rohner für 50 Jahre Mitgliedschaft. 
Ebenfalls eine Ehrung durfte Alois Reif erfahren. Er ist seit 60 
Jahren Mitglied im Verein. Nach der Vorschau auf das Vereins-
jahr 2025 und damit dem letzten Tagesordnungspunkt lud 
Lechner zu traditionellen Sauren Bratwürsten ein.

Von links: Jürgen Balk, Horst Pötzl, Andreas Lechner 
� (Foto: Petra Pfahler)
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Herrieder Aquathleten

Fitnessnacht begeistert Teilnehmer  
aller Altersgruppen

Dritte Auflage der Herrieder Fitnessnacht 
war ein voller Erfolg
Die dritte Herrieder Fitnessnacht lockte über 
100 Sportbegeisterte in die Grund- und Mit-
telschule Herrieden. Organisiert von den 
Herrieder Aquathleten bot die Veranstaltung 

ein abwechslungsreiches Sportprogramm und eine einladende 
Atmosphäre, die von einem vielseitigen Fitnessbuffet abge-
rundet wurde.
Nach der Begrüßung durch den Vereinsvorsitzenden Armin 
Jechnerer und Wolfgang Strauß, der als Vertreter der Stadt Her-
rieden sprach, startete der Abend mit einem stimmungsvollen 
Warmup. Dieses wurde von Fitnesscoach Nikolas Nachtrab ge-
leitet und brachte die Teilnehmenden in der Aula gleich in 
Schwung.
Zehn Übungsleiter hatten ein vielfältiges Angebot aus zwölf 
unterschiedlichen Kursen zusammengestellt, die für jeden Ge-
schmack etwas boten. Die Bandbreite reichte von intensiven 
Workouts wie Zirkeltraining, Core Fitness, Six Pack und Deep 
Work bis hin zu entspannenden und regenerativen Einheiten 
wie Hatha Vinyasa Yoga, Pilates und Faszientraining. Wer Koor-
dination und Choreografie bevorzugte, konnte sich bei Kickbox 
Aerobic, Kamibo oder Life Kinetik auspowern. Neu im Pro-
gramm waren Aqua Fitness und Dance Aerobic, die besonders 
großen Anklang fanden.
Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, sich online für bis zu vier 
Zeiteinheiten einzubuchen und konnten so über drei Stunden 
sportlich aktiv sein. Das Konzept erwies sich als großer Erfolg, 
da die Kurse gut besucht und das Feedback durchweg positiv 
waren. Erfreulich für die Organisatoren war zudem, dass knapp 
ein Drittel der Teilnehmenden nicht dem Verein angehörte. „Wir 
freuen uns sehr, dass die Fitnessnacht nicht nur innerhalb, son-
dern auch außerhalb unseres Vereins so großen Anklang gefun-
den hat“, sagte der verantwortliche Organisator Thomas Zink.
Damit die Fitnessnacht ein Angebot für die ganze Familie dar-
stellte, wurde erneut eine Kinderbetreuung organisiert. Unter 
der Leitung von Johannes Hertlein und seinem Team wurden 
rund 20 Kinder betreut, was vielen Eltern die Teilnahme erleich-
terte. Die Herrieder Fitnessnacht hat sich mit ihrer dritten Auf-
lage als fester Bestandteil des sportlichen Jahreskalenders eta-
bliert und soll auch in Zukunft fortgesetzt werden.

Herrieder Aquathleten besuchen sächsische Partnergemeinde

„Schneeschuh fahren“ im Erzgebirge
Anfang Februar besuchte eine Gruppe der Herrieder Aquathle-
ten Bockau im Erzgebirge. Herriedens sächsische Partnerge-
meinde ist die „alte Heimat“ der ehemaligen Biathletin und 
„Sportlerin des Jahres“ Denise Herrmann-Wick.
Trotz der großen Wintersport-Tradition ist aufgrund des Klima-
wandels auch im Erzgebirge nur in höheren Lagen Verlass auf 
die weiße Winter-Pracht.
Dr. Ullrich Hartmann und seine Frau Lena vom Skiclub Bockau 
gaben den fränkischen Besuchern nicht nur äußerst fundierte 
Einblicke in die Geheimnisse des Ski-Wachsens, sondern auch 
in erzgebirgischen Sprachgebrauch: Tatsächlich spricht man in 
Bockau nicht vom Langlaufen, sondern vom „Schneeschuh fah-
ren“.

Darüber hinaus ließen es sich Lena und Ullrich Hartmann, beide 
erfahrene Finisher des legendären Vasa-Laufs in Schweden, 
nicht nehmen, den Herrieder Sportlern die schönsten Loipen 
auf dem nahegelegenen Kamm des Erzgebirges zu zeigen. 
Auch ein kurzer Abstecher in den tschechischen Teil des „Dun-
kelwalds“ stand auf dem Programm. Böhmisch-sächsische Kü-
che, intensive winterliche „Erfahrungen“ und freundschaftliche 
Begegnungen machten das Winterwochenende der Aquathle-
ten zu einem besonderen Erlebnis, das die kommunale Partner-
schaft buchstäblich „laufend“ untermauerte.
Herriedens Bürgermeisterin Dorina Jechnerer begleitete die 
Delegation, nicht zuletzt um mit ihrer Bockauer Amtskollegin 
Franziska Meier die anstehenden Jubiläumsfeierlichkeiten des 
Jahres 2026 vorzuberaten.

Jetzt Startplatz sichern!

17. Herrieder Stadtlauf am 3. Mai 2025
Am frühen Abend des 3. Mai steht die Herrieder Altstadt wieder 
im Zeichen des Laufsports. Nach der gelungenen Wiederbele-
bung des Stadtlaufes findet an diesem Maisamstag bereits die 
17. Auflage der Traditionsveranstaltung statt. Dies gab das Or-
ganisationsteam der Herrieder Aquathleten im Rahmen einer 
Pressekonferenz im Herrieder Schloss bekannt.
Nach der gelungenen Rückkehr des Herrieder Stadtlaufes soll 
in diesem Jahr an die Erfolgsgeschichte angeknüpft werden. 
Erneut zeigt sich die Stadt Herrieden als Partnerin des Stadt-
laufs und als Hauptsponsoren sind wieder die örtlichen Firmen 
hapa und Schüller mit im Boot. Beide Unternehmen betonten 
die Bedeutung der Gesundheit auch als wichtiges Gut für ihre 
Mitarbeiter.
Das bewährte Programm wird bezüglich der Laufdistanzen bei-
behalten, im Ablauf jedoch etwas geändert. Ab 16.00 Uhr finden 
auf dem „Herrieder Achter“ die Kinder- und Jugendläufe statt, 
um 17.00 Uhr folgt der Bambinilauf für alle Kindergartenkinder. 
Ab 17.15 Uhr folgt die stimmungsvolle Sponsorenparade, bei 
welcher sich die unterstützenden Firmen präsentieren. Der 
Hauptlauf über bestenlistenfähige 10 Kilometer wird um 
17.35 Uhr gestartet. Der BLSV-Bezirksvorsitzende Dieter Bunsen 
teilte mit, dass auch der BLSV-Präsident Jörg Ammon seine 
Teilnahme angekündigt hat. Hier geht es nicht nur durch die 
zuschauergesäumten Straßen der Innenstadt, sondern auch 
zweimal hinaus zum Stimmungsnest am Wendepunkt in Steg-
bruck. Der Jedermannlauf über 5,5 Kilometer folgt um 18.55 Uhr, 
hier ist es eine Runde. Neu ist, dass die AKTIV-Staffel über 3 x 
0,6 km mit der Zielgruppe Firmen, Behörden und Institutionen 
diesmal um 19.45 Uhr den stimmungsvollen Abschluss des Lauf-
geschehens bildet, bis dann ab 20.00 Uhr Siegerehrung und 
Verlosung auf der Bühne am Marktplatz den Abend beschlie-
ßen. Neu ist, dass es nunmehr zwei Anmeldezeiträume mit ent-
sprechender Preisstaffelung gibt, erster Stichtag ist der  
15. März. Jeder Starter erhält ein im Startpreis inbegriffenes, fair 
gehandeltes Laufshirt. Die Anmeldung unter www.herrieder-
aquathleten.de ist freigeschaltet. Wie im letzten Jahr werden 
über 140 freiwillige Helfer und auch Feuerwehr und BRK wieder 
für eine sichere und reibungslose Veranstaltung sorgen. 
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Der Fotowettbewerb soll die Eindrücke noch einmal gesammelt 
festhalten und die Veranstaltung abrunden
„Startschuss Stadtlauf“: ab 10.02. startet für (Wieder-) Einsteiger 
ein Laufprogramm für diejenigen, die sich zum Ziel setzen, den 
10-km-Lauf erfolgreich zu absolvieren. Jeder kann bei dem kos-
tenlosen Programm schnuppern, um anschließend evtl. als Mit-
glied dauerhaft laufend am Ball zu bleiben.

v. l. n. r.: Dorina Jechnerer (Bürgermeisterin Herrieden), Dieter 
Bunsen (BLSV-Bezirksvorsitzender), Patric Loscher, Thomas 
Zink (beide Herrieder Aquathleten), Manfred Niedernauer (Fa. 
Schüller), Klaus Pietruschka (Fa. hapa) Tobias Keilwerth, Tobias 
Müller und Armin Jechnerer (alle Herrieder Aquathleten)
� Foto: Jörg Behrendt

SV Rauenzell

Jahreshauptversammlung Sportverein Rauenzell
Am Freitag, den 14.3.2025, findet um 20.00 Uhr im Sportheim 
Rauenzell die ordentliche Mitgliederversammlung statt. Hierzu 
sind alle Mitglieder recht herzlich eingeladen.

Tagesordnung
1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Bericht des 1. Vorstands
3. Bericht des Kassiers
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft
5. Berichte der einzelnen Sportabteilungen
6. Neuwahlen der Vorstandschaft
7. Sonstiges, Wünsche und Anträge

gez. Johannes Buckel, 1. Vorstand

Oberpfalzstammtisch
Am Mittwoch, 5. März, trifft sich um 19.00 Uhr der Oberpfalz-
stammtisch im Gasthaus Akropolis in der Münchener Straße 14 A. 
In geselliger Runde sollen Themen für das Stammtischjahr 2025 
gesammelt werden. Eingeladen sind wieder alle Oberpfälze-
rinnen und Oberpfälzer aus der ganzen Region sowie deren 
Sympathisantinnen und Sympathisanten.

Kapellengemeinschaft Hohenberg

Einladung zur Mitgliederversammlung  
der Kapellengemeinschaft Hohenberg
Hiermit lade ich die Mitglieder der Kapellengemeinschaft Ho-
henberg am Freitag, den 14.3.2025 um 19.00 Uhr, zur Mitglieder-
versammlung ins Feuerwehrhaus Hohenberg ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Rückblick auf das Jahr 2024
3. Kassenbericht
4. Entlastung von Vorstandschaft und Kassier
5. Vorschau 2025
6. Sonstiges, Wünsche
Mit freundlichen Grüßen

gez. Marina Nüßlein, 1. Vorsitzende

Kleinkunstbühne Alte Seilerei 

Veranstaltungen der Kleinkunstbühne  
Alte Seilerei

Andrea Lipka: „Wer lacht, lebt!“ - 8.3.2025
Fränkisches Kabarett vom Feinsten
Andrea Lipka, fränkische Kabarettistin mit ei-
genem Theater, begeistert mit niveauvollem 
Kabarett. Sie wurde mehrfach ausgezeichnet 
und zählt zu den bekannten „Fränkischen 

Köpfen“. In „Wer lacht, lebt!“ zeigt sie humorvoll alltägliche Be-
ziehungsthemen. Ihr Best-of-Programm vereint Comedy, Ka-
barett und fränkischen Charme – ein Feuerwerk aus Spiel und 
Gesang, das Spaß und Lachen garantiert.
Samstag | 8.3.2025 | 20.00 Uhr | Einlass: 19.30 Uhr
Decima - Galerie | Herrieden | Deocarplatz 10 
(kein barrierefreier Zugang)
Tickets: (Nichtmitglieder/*Mitglieder)
VVK 14/ 12* € | AK 16/ 14* €
Vorverkaufsstellen:
Modehaus Brenner, Bahnhofsstraße 8, 91567 Herrieden
Kunst– und Buchhandlung Decima, Deocarplatz 10, 91567 Herrieden

...und auf vielfachen Wunsch der bekannte A-cappella-Chor
Kellergeister - 28.3.2025
Vielseitige und grandiose A-cappella–Musik
Die Herrieder Kellergeister – ein junger und vier junggebliebene 
Männer mit herausragenden Stimmen. Das Repertoire der fünf 
Sänger umfasst eine bunte Mischung aus klassischen, moder-
nen englischen und deutschen, bekannteren und weniger be-
kannten Liedern – manchmal mit Instrumentalbegleitung oder 
auch a cappella.
Freitag | 28.3.2025 | Einlass: 18.30 Uhr | Beginn: 19.30 Uhr
Ratssaal im Stadtschloss | Herrieden | Vogteiplatz 8-10 
(barrierefreier Zugang)
Tickets: (Nichtmitglieder/*Mitglieder)
VVK: 12/10* € | AK: 14/12* €
Vorverkaufsstellen:
Modehaus BRENNER, Bahnhofstraße 8, 91567 Herrieden
Kunst – und Buchhandlung DECIMA, Deocarplatz 10, 
91567 Herrieden
Veranstalterin: Kleinkunstbühne „Alte Seilerei“ Herrieden e. V.

Bereitschaftsjugend Herrieden

Termine der Bereitschaftsjugend Herrieden
•	 22.2.2025 	➞	Gruppenstunde (Thema: Orthopädie Verletzungen)
•	 15.3.2025 	➞	Gruppenstunde (Thema: Aufbau BRK)
•	 5.4.2025 	 ➞	Gruppenstunde (Thema: Polytrauma, Umgang 

		  mit Massenanfall von Verletzten) 
		  Uhrzeit hier von 13.30 bis 15.00 Uhr!!!
•	 26.4.2025 	➞	Gruppenstunde 
		  (Thema: Herz-Lungen-Wiederbelebung)
•	 8.5.2025 	 ➞	Rotkreuztag
•	 10.5.2025	 ➞	Gruppenstunde (Thema: Fallbeispiele)
•	 16.5. - 18.5.2025 ➞ Wettbewerb in Fürth
•	 31.5.2025 	➞	Ausflug nach Heilsbronn
•	 28.6.2025 	➞	Gruppenstunde (Thema: Sichtung von Patienten)
•	 2.8.2025 	 ➞	Sommerfest der Bereitschaftsjugend

Uhrzeit sofern nicht anders angegeben von 14.00 – 15.30 Uhr.

Frühjahrs- und Sommerbasar  
am 16.3.2025 in der Mittelschule Herrieden
Am 16.3.2025 findet von 14.00 – 16.00 Uhr der Frühjahrs- und 
Sommerbasar für Kinderkleidung, Spielsachen und Kinderwä-
gen in der Aula der Grund- und Mittelschule Herrieden statt. 
Schwangere werden bereits um 13.45 Uhr eingelassen.
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In der kleinen Aula wird auch dieses Jahr wieder Kaffee und 
Kuchen verkauft, gerne auch zum Mitnehmen!
Nähere Informationen zu unserem Basar finden Sie auf unserer 
Internetseite www.kinderbasar-herrieden.de.
Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher!

Das Basarteam Herrieden
gez. Aysha Kandlbinder und Vanessa Babiarczyk

REGION HESSELBERG

Engagement im ländlichen Raum  
wird gestärkt: LAG Region Hesselberg  
erhält Förderzusage

Die Lokale Aktionsgruppe Region 
Hesselberg (LAG) freut sich den of-
fiziellen Bewilligungsbescheid für ihr 
Projekt „Unterstützung Bürgeren-
gagement“ zu erhalten. Dieses Pro-

jekt, das bereits in der vergangenen Förderperiode großen An-
klang fand, bietet auch in der neuen Förderperiode bis 2027 die 
Möglichkeit, kleine, innovative Vorhaben in der Region finanziell 
zu unterstützen.
Dank des bewilligten Fördertopfes vom Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten in Höhe von 50.000 Euro stehen 
insgesamt 55.556 Euro für kreative Projekte zur Verfügung. Die 
Unterstützung beträgt 80 % der förderfähigen Nettokosten, 
maximal 2.500 Euro pro Projekt. Mit dieser Förderung soll das 
Bürgerengagement gestärkt und die Entwicklung innovativer 
Ansätze in der Region Hesselberg unterstützt werden. Unter-
schiedliche Akteursgruppen können ihre Ideen einreichen, aus-
geschlossen sind Kommunen. Von wettbewerbsrelevanten Pro-
jekten ist abzusehen. Vor allem Vereine können Einzelmaßnah-
men – insbesondere solche, die über die übliche Vereinstätig-
keit hinausgehen –, mit Hilfe „Unterstützung Bürgerengage-
ment“ umsetzen.
Unterstützt wird die Arbeit der LAG in Zukunft durch ein weite-
res Mitglied in der Vorstandschaft: Theresa Gebert wurde in der 
letzten Mitgliederversammlung zur Beisitzerin berufen. Eben-
falls wurden in der Versammlung die Projekte aus der vergan-
genen Förderperiode und der Kassenbericht 2023 vorgestellt.
Interessierte Projektträger für das Projekt „Unterstützung Bür-
gerengagement“ sind herzlich eingeladen, ihre Ideen bei der 
LAG Region Hesselberg einzureichen. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter der E-Mail-Adresse: lag@region-hesselberg.de.

Innovation & Identität – Neue Impulse für die Region Hesselberg

Regionalmanagement der Region Hesselberg 
erhält 450.000 Euro Förderung
Das Jahr 2025 hält für die Region Hesselberg im Rahmen des 
Förderprogramms „Regionalmanagement“ viele spannende 
Projekte bereit. Seit einem Vierteljahrhundert profitiert die Re-
gion Hesselberg bereits vom ‚Regionalmanagement‘, das vom 
Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwick-
lung und Energie unterstützt wird. Seit Juli 2024 befindet sich 
die Region schon in einer neuen, dreijährigen Förderperiode, 
die vom Freistaat mit 450.000 Euro gefördert wird. Am 27. Ja-
nuar 2025 haben ERH-Geschäftsführer Stefan Bach und Regio-
nalmanagerin Anuschka Hörr nun auch endlich den offiziellen 
Förderbescheid aus den Händen von Staatssekretär Tobias 
Gotthardt erhalten.
In der neuen Förderperiode, die bis Juni 2027 läuft, bearbeitet 
die Region Hesselberg die Handlungsfelder „Klimawandel“ und 
„Wettbewerbsfähigkeit“. Was sich dahinter verbirgt, wird beim 

Blick auf die für 2025 geplanten Maßnahmen deutlich. Für das 
kommende Jahr sind vielfältige Projekte geplant, die das Mit-
einander und die Attraktivität der Region nachhaltig fördern 
sollen:
Um die regionale Identität und das Bewusstsein für die Vorzüge 
unserer Region zu stärken, zeichnet eine Ansbacher Illustratorin 
aktuell eine künstlerische Karte, die die kulturellen, landschaft-
lichen und kulinarischen Highlights der Region auf besondere 
Weise visualisiert. Diese Karte soll dann u. a. auf Postkarten und 
Postern eine breite Verbreitung finden.
Ein weiteres Projekt betrifft den Hesselberg, das bedeutende 
Wahrzeichen der Region. Mit einem Besucherlenkungs- und 
Beschilderungskonzept sollen die verschiedenen Projekte und 
geplanten Verbesserungen am Hesselberg zu einer Gesamt-
strategie gebündelt werden. Geplant ist ein Konzept, das in Zu-
sammenarbeit mit den örtlichen Akteuren erarbeitet wird und 
Aspekte wie Umweltschutz und Besucherinformation mit ein-
schließt. Das Konzept soll als Grundlage für spätere konkrete 
Maßnahmen dienen, die mit weiteren Fördermitteln umgesetzt 
werden können.
Im Bereich der Digitalisierung wird es in einer Pilotkommune 
zudem ein ‚Reallabor‘ mit dem Schwerpunkt ‚Sensorik‘ geben. 
Eine Kommune wird mit zahlreichen Sensoren – z. B. an Müll-
eimern, auf Parkplätzen, an neuralgischen Glätte-Stellen, an 
Bachläufen – mit Sensoren ausgestattet und kann über ein Jahr 
lang testen, inwiefern die Daten einen positiven Einfluss auf die 
gemeindlichen Arbeitsabläufe haben. Diese Erkenntnisse sollen 
auch den anderen Kommunen als „Best-Practice“-Beispiele zur 
Verfügung gestellt werden, um den Nutzen der Digitalisierung 
greifbar zu machen.
Die Förderung der Energiewende ist ebenfalls ein Schwerpunkt. 
In Workshops und Vorträgen sollen kommunale Vertreterinnen 
und Vertreter zu Themen wie erneuerbare Energien und Hit-
zeanpassung informiert werden. Individuelle Beratungen bieten 
Kommunen spezifische Lösungsmöglichkeiten und zielen da-
rauf ab, Wissen zu vermitteln und die Umsetzung nachhaltiger 
Maßnahmen zu fördern.
Um mehr Menschen für das ehrenamtliche Engagement in den 
Kommunalgremien zu gewinnen, wird eine Veranstaltungsreihe 
für interessierte Bürgerinnen und Bürger organisiert. Hier kön-
nen zukünftige Ratsmitglieder Fragen zu Voraussetzungen und 
Möglichkeiten des Engagements klären und sich mit Amtsinha-
berinnen und Amtsinhabern austauschen. Diese niederschwel-
lige Informationskampagne soll den Einstieg in das politische 
Ehrenamt erleichtern und das Engagement in den Gemeinden 
fördern.
Schließlich soll eine Veranstaltungsreihe zu klimagerechtem 
Leben die Menschen der Region für den Klimaschutz sensibili-
sieren. Mit unterschiedlichen Formaten, darunter ein Kabarett-
Abend, ein Kochkurs, Ausstellungen und Workshops, sollen 
kreative Ansätze aufgezeigt und individuelle Handlungsmög-
lichkeiten vermittelt werden, um die Bevölkerung zu einem 
nachhaltigeren Lebensstil zu ermutigen.
All diese Maßnahmen stehen für ein facettenreiches Jahr 2025, 
in dem die Region Hesselberg durch Projekte im Bereich Kultur, 
Tourismus, Digitalisierung, Energie und Bürgerbeteiligung eine 
zukunftsgerichtete Entwicklung erfährt.

Wechsel an der Spitze der Region Hesselberg

Stefan Bach ist neuer Geschäftsführer  
der Entwicklungsgesellschaft
Im Rahmen der 83. Gesellschafterversammlung der Entwick-
lungsgesellschaft Region Hesselberg am 23. Januar 2025 wur-
den die langjährigen ehrenamtlichen Geschäftsführer Michael 
Sommer, Erster Bürgermeister der Gemeinde Wilburgstetten, 
und Stefan Ultsch, Erster Bürgermeister der Stadt Wassertrü-
dingen, mit Dank verabschiedet. Beide haben die Gesellschaft 
nach der Neuausrichtung in den vergangenen fünf Jahren ent-
scheidend geprägt und zukunftsfähig aufgestellt. Nachdem im 
vergangenen Jahr das 25-jährige Jubiläum der Region feierlich 



begangen wurde und beide in der Gesellschaft angesiedelten 
Förderprogramme (LEADER & Regionalmanagement) in neue 
Förderphasen geführt wurden, reichen die beiden Bürgermeis-
ter den Staffelstab nun an einen Kollegen weiter. Künftig wird 
Stefan Bach, Erster Bürgermeister der Stadt Merkendorf, als 
ehrenamtlicher Geschäftsführer die Geschicke des kommuna-
len Zusammenschlusses leiten. Er wird dabei weiterhin von Re-
gionalmanagerin Anuschka Hörr unterstützt.
Auch in der Geschäftsleitung gibt es personelle Veränderungen: 
Markus Liebich, Erster Bürgermeister der Stadt Leutershausen, 
tritt die Nachfolge von Michael Sommer als Mitglied der Ge-
schäftsleitung an. Stefan Ultsch bleibt dem Gremium weiterhin 
erhalten. 
Die ERH dankt den beiden scheidenden Geschäftsführern für 
ihr großes Engagement und freut sich auf eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit dem neuen Führungsteam.

AUS DEM LANDKREIS ANSBACH

Internationaler Frauentag 2025
Im Rahmen des Internationalen Frauentages am 8. März 2025 
laden die Kommunale Jugendarbeit und die Gleichstellungs-
stelle des Landkreises Ansbach zur Eröffnung der Ausstellung 
„Rebellinnen – Frauen verändern die Welt“ mit einem Konzert 
des Trio JES ins Refektorium Heilsbronn ein.
Der Eintritt ist frei. Kartenreservierung unter 

komm.jugendarbeit@landratsamt-ansbach.de.

Nach diesem Abend kann die Rebellinnen-Ausstellung in der 
Stadtbücherei vom 11. März bis zum 12. April 2025 entsprechend 
der Öffnungszeiten der Bücherei besucht werden.
Die Ausstellung stellt beeindruckende Frauen aus verschiede-
nen Epochen und dem deutschsprachigen Raum vor. Einige von 
ihnen sind berühmt, andere weniger bekannt. Doch eines ver-
bindet sie alle: ihre Lebenswege und ihr Handeln haben unsere 
Gesellschaft nachhaltig verändert.

Machen Sie mit – Macht mit Girls‘ Day  
und Boys‘ Day am 3. April 2025
Jetzt Angebote eintragen und die Fachkräfte von morgen ge-
winnen!! “Die Zukunft gehört Dir!“ – jetzt anmelden!!
Für den Girls´Day und den Boys´Day am 3. April werden noch 
Unternehmen und Einrichtungen gesucht, die bereit sind, Ju-
gendlichen die interessanten Ausbildungs- und Arbeitsmög-
lichkeiten in ihrem Betrieb vorzustellen.
Bereits jetzt können Sie Ihr Angebot selbstständig auf der  
Aktionslandkarte unter www.girls-day.de beziehungsweise 
www.boys-day.de eintragen. Dort finden Sie auch Unterstüt-
zung und vielfältige Anregungen für Ihr Angebot.
Die Aktionstage bieten Schülerinnen und Schülern jährlich die 
Chance Berufe und Studienfelder praktisch kennenzulernen, die 
sie sonst eher selten für sich in Betracht ziehen.
„Die Zukunft gehört Dir!“ Unter diesem Motto stehen der Girls‘ 
Day und der Boys‘ Day 2025. Der Girls‘ Day findet für Mädchen 
unter anderem in der IT, im Handwerk, in den Naturwissen-
schaften oder im Bereich Technik statt. Beim Boys‘ Day lernen 
Jungen schwerpunktmäßig Berufe und Studiengänge in der 
Pflege, in der Erziehung, in Dienstleistungsbereichen oder in der 
Sozialen Arbeit kennen. Die bereits eingestellten Angebote von 
Unternehmen und Einrichtungen sind unter www.girls-day.de 
bzw. www.boys-day.de zu finden und können schon gebucht 
werden.
Die Angebote des Boys‘ Day und des Girls‘ Day sind zwar an 
Mädchen und Jungen adressiert, stehen aber allen Kindern und 
Jugendlichen, unabhängig von ihrer geschlechtlichen Identität 
offen. Alle sind herzlich willkommen mitzumachen und sich für 
ein individuell passendes Angebot anzumelden.

Ansprechpartnerinnen für alle Fragen rund um die Aktionstage 
für den Landkreis Ansbach:
Christine Baez Delgado, Beauftragte für Chancengleichheit der 
Agentur für Arbeit Ansbach-Weißenburg, Tel.  0981/182360, 
ansbach-weissenburg.bca@arbeitsagentur.de.
Tanja Peipp, Gleichstellungsbeauftragte im Landratsamt Ans-
bach, Tel. 0981/4681040, tanja.peipp@landratsamt-ansbach.de

Wenn Essen zum Problem wird –  
Einladung für Betroffene zur Kontaktgruppe 
Strohhalm
Strohhalm bietet:
•	 Raum zum Austausch und zur Information über das Thema
•	 gegenseitige Unterstützung oder gemeinsame Suche nach 

Lösungen für Probleme
•	 Schaffung von Motivation zur Behandlung
•	 Knüpfen von Kontakten zu anderen Betroffenen

Die Gruppe trifft sich an sechs Abenden jeweils donnerstags 
von 17.00 – 18.30  Uhr im Gesundheitsamt Ansbach,  
Crailsheimstr. 64.
Das erste Treffen findet am 13.3.2025 statt. Um eine rechtzeiti-
ge Anmeldung wird gebeten unter Tel. 0981/4687103 oder 
0981/4687805 oder per E-Mail gesundheitsfoerderung@ 
landratsamt-ansbach.de.

! BITTE, denken Sie daran,
Ihre Anzeige rechtzeitig aufzugeben! !

Renovieren Montieren Gartenarbeiten

Fritz-Baumgärtner-Straße 28
91567 Herrieden
Mobil 0171 3281559
E-Mail jens_hendricks@yahoo.de

Brennholz
Ofenfertig in verschiedenen Längen

Info: 0170/7937501
Weitere Dienstleistungen sind:
•  Rücke-Arbeiten
•  Holztransporte
•  mobiler Sägespaltautomat
•  Holzeinschlag
•  Seilwinden
•  Rückezangenverleih

N. Steingruber • Hohenberg 42 • 91567 Herrieden



Darauf können Sie sich verlassen:

 Klare Preisgestaltung: dauerhaft günstig für Neu- und Bestandskunden

 Kundenfreundlich: keine Lockangebote, faire Vertragsbedingungen

 Immer für Sie da: Ansprechpartner in Ihrer Nähe

 Nachhaltig: langjähriges Engagement in erneuerbare Energien

So einfach geht´s:
Die Kündigung bei Ihrem jetzigen Versorger übernehmen wir, Sie müssen nichts weiter tun.

- Energie für unsere Region -
Werden auch Sie zufriedener Kunde der 

Stadtwerke Gunzenhausen!

Stadtwerke Gunzenhausen GmbH • Nürnberger Straße 19/21 • 91710 Gunzenhausen
Vertrieb: Axel Kreß • Telefon 09831/8004-118 • E-Mail: a.kress@swg-gun.de

Telefon 09831/8004-0 • Telefax 09831/8004-151 • http://www.swg-gun.de • E-Mail: mail@swg-gun.de
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info@wuerdinger­besta�ungen.de

www.wuerdinger­besta�ungen.de

Hintere Gasse 2 • 91567 Herrieden

( (09825) 20 30 870
7 (09825) 20 30 871

Besta�ermeister Memento mori
Sei dir der Sterblichkeit bewusst!

www.wuerdinger­besta�ungen.de

Bestattermeister

B E S T A T T U N G E N

Memento mori
Sei dir der Sterblichkeit bewusst!

info@wuerdinger­besta�ungen.de

www.wuerdinger­besta�ungen.de

Hintere Gasse 2 • 91567 Herrieden

( (09825) 20 30 870
7 (09825) 20 30 871

BESUCHEN SIE UNS UNTER WWW.KRIEGER-VERLAG.DE

Senden Sie Ihre Anzeige einfach per E-Mail an 

ANZEIGEN@KRIEGER-VERLAG.DE



Bringen Sie neuen Schwung in Ihre 
Außenbereiche - wir gestalten Ihren Hof 
ganz nach Ihren Wünschen!

Wir übernehmen für Sie:
      Pflasterarbeiten für Einfahrten und Terrassen
       Neu- und Umgestaltung
       Individuelle Designs
       Professionelle Verlegung
       Pflege/Sanierung bestehender Flächen

Bieg 9, 91598 Colmberg  •  www.landschaftsbau-hauf.de  •  T 0 98 03 / 91 14 58

Jetzt Beratungstermin sichern!

ALLES RUND
UM DEN HOF

Wir	 sind	 ein	 Familienunternehmen	 in	 der	 2.	 Genera3on	mit	 Sitz	 im	
mi7elfränkischen	 Herrieden.	 Zu	 unseren	 Kunden	 zählen	 der	
augenop3sche	 Fachhandel	 in	 der	 DACH-Region	 sowie	 Industrie-
partner	 aus	 diesem	 Bereich.	 Wir	 suchen	 zum	 sofor3gen	 Eintri7	 in	
Voll-	oder	Teilzeit:

SACHBEARBEITER (m/w/d)
VERTRIEB

Ihr	Tä'gkeitsfeld
• AuMragsmanagement
• Telefonische	Produkt-	und	Kundenberatung
• Außendienstbetreuung	und	strategische	Kundenakquise
• Schni7stelle	Außendienst-Einkauf-Grafik-Produk3on
• Allg.	Büroarbeiten	wie	Stammdatenpflege,	Messeplanung	etc.
• PC-Anwendungen	MicrosoM	Office	/	Navision	Financials

Ihr	Profil
• Abgeschlossene	Berufsausbildung	im	kaufmännischen	Bereich
• Berufserfahrung	im	Tä3gkeitsfeld	und	im	Umgang	mit	Kunden
• Kommunika3ons-	und	Teamfähigkeit
• Strukturierte	und	zuverlässige	Arbeitsweise

Ihre	schriMliche	Bewerbung	richten	Sie	bi7e	z.H.	Herrn	Michael	Lang	
bzw.	per	E-Mail	an	bewerbung@lang-gmbh.com
Lang	GmbH,	Industriestr.	12,	91567	Herrieden,	Tel.:	09825-944-0
www.brillenetuis.de	|	www.heimatwerk-brillen.de

• Gartenbau
• Bodenbeläge
• Innenausbau
• Renovierungsarbeiten
•   Einbau von Dachfenstern, 

Fenstern und Türen
Tel.: 0151-20757508

Vermögensverwaltung – sicher & diskret
Wie sind die Konjunkturperspektiven für Deutschland und die USA 
nach den Wahlen? Was tut sich auf den Finanzmärkten? Wie werden 
sich Aktien, Zinsen, Währungen und Gold entwickeln? Ist der Bitcoin 
nur Spekulation? BioNTech: Wie weit ist die Krebsforschung und 
welches Potenzial hat der Aktienkurs?
Ich informiere dazu am 27. März 2025
um 19.00 Uhr im Gasthaus Limbacher in 
Herrieden. Eine Anmeldung ist notwendig. 
Die Teilnahme kostet pro Person 59 Euro, 
Abendessen inklusiv, Getränke exklusiv. 
Bei Interesse zu dieser oder zukünftiger 
Veranstaltungen kontaktieren Sie mich: 
dm@fortezzafi nanzag.de. 

    *  Aktion bis 30.03.2025

Kostenloser 

Kundendienst-

service

JETZT NEUER AKKU – Saugen und Wischen 
in einem Arbeitsgang – Sie sparen bis zu 317,70 Euro! 
         incl. 2. Akkubatt erie grati s, plus Ladeschale!

50 % mehr Saugleistung inkl. neuer Flächenreiniger

ANZEIGEN AUFGEBEN UNTER ANZEIGEN@KRIEGER-VERLAG.DE



Die Gemeinde Schnelldorf 
(3.800 Einwohner), Landkreis 
Ansbach, sucht zum 01.06.2025 
als Verstärkung für das Team im 
Bürgerbüro/Standesamt einen

Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)
als Mutterschutz-/Elternzeitvertretung
in Teilzeit mit einem Beschäftigungsumfang von 27 Wo-
chenstunden. Die Stelle ist nach dem Teilzeit- und 
Befristungsgesetz auf zwei Jahre befristet.
Unser Angebot:

• Leistungsgerechte Vergütung nach dem   
  Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)

• Interessante und vielseitige Aufgabengebiete
• Ein engagiertes Team
• Fortbildungsmöglichkeiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann fi nden Sie den vollständigen Text mit ausführlichen 
Informationen zur ausgeschriebenen Stelle auf unserer 
Homepage www.schnelldorf.de.

Wenn Sie sich vorstellen können, Ihre berufl iche Zukunft mit 
uns zu gestalten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Be-
werbung bis spätestens 28. Februar 2025 an die Gemeinde 
Schnelldorf, Rothenburger Straße 13, 91625 Schnelldorf. 
Bitte verwenden Sie nur Kopien, eine Rücksendung der 
Unterlagen erfolgt nicht.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die geschäftsleitende 
Beamtin, Tina Hofmann-Meyer unter Tel. 07950 9801-25 
oder per Mail unter tina.hofmann-meyer@schnelldorf.de
jederzeit gerne zur Verfügung.

● Fensterbänke
● Bodenplatten
● Keramikfliesen

● Treppenanlagen
● Grabdenkmäler
● Küchenarbeitsplatten

... aus Marmor und Granit

www.humpeneder-natursteine.de
e-mail: info@humpeneder-natursteine.de

Wir sind Partner
Fachbauzentrum
Hand-in Hand-Werker

Gmbh



info@dachdeckereiweiss.de

Dachumdeckung
Flachdach- und 
Balkonsanierung
Spenglerei
Dachreparatur
Dachfenster-
austausch

 Herrieden
Tel: 09825 927040

www.dachdeckereiweiss.de

Wir helfen gern weiter!

Dachfenster-
austausch

Dachumdeckung
Flachdach- und 
Balkonsanierung
Spenglerei

Kran/Hebe-
bühnen, 33 m

Besuchen Sie unsere großzügige Bäderausstellung

Köstner Fachzentrum GmbH • Welserstraße 18 
91522 Ansbach • Tel. 0981 97059-43

sanitaer@koestner.de • www.koestner.de

Willkommen
Traumbad

in Ihrem neuen

Fachzentrum für Handwerk und Industrie

Telefonische

               
oder Online

Terminvereinbarung

Unverschuldeter Kfz-Unfall …? Und nun …?
Wir erstellen Ihr Schadengutachten und helfen Ihnen bei 

der Abwicklung mit der regulierenden Versicherung.

schnell – neutral – kundenorienti ert
Kfz-Sachverständigenbüro
Georg Heumann
Tel.:  09804- 91 38 70
Fax.:  09804- 91 38 71
Mobil:  0171-32 100 50
E-Mail:   georg.heumann@t-online.de

GERNE SIND WIR AUCH FÜR KFZ-WERKSTÄTTEN TÄTIG.

schnell – neutral – kundenorienti ert

E-Mail:   georg.heumann@t-online.de

Der Allrounder
Renovierungsarbeiten I Einbau von Dachfenstern, Fenstern,
Türen und Treppen I Bodenbeläge und Innenausbau I Zimmerei

Gerhard Neefi scher
Ihr Handwerker rund ums Haus mit
mehr als 30 Jahren Berufserfahrung

Tel. 01 51/54 74 44 00
Leibelbach 1 91567 Herrieden

nfgerhard@t-online.de


